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Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

KN Nr. 10 Ausführungsverordnung des Ra-
tes der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen über das 
Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen im Rechnungsstil der 
doppelten Buchführung (KonfHO-
Doppik)

Vom 2. Juli 2012

Aufgrund des § 13 Absatz 1 des Kirchengesetzes 
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen (Haushaltsgesetz – HhG) in der Fassung 
vom 22. Mai 1984 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 53), 
geändert durch das Kirchengesetz vom 27. Septem-
ber 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 196), wird 
folgende Ausführungsverordnung erlassen:
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan

§ 1
Geltungsbereich

Diese Ausführungsverordnung gilt für das Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen der Konföde-
ration evangelischer Kirchen in Niedersachsen und 
ihrer Einrichtungen sowie der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers, der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche in Braunschweig und 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg 
und deren Einrichtungen sowie derjenigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht der Konföderation oder der 
Aufsicht einer der beteiligten Kirchen unterstehen, 
soweit das Rechnungswesen im Rechnungsstil der 
doppelten Buchführung – Doppik – erfolgt.

§ 2
Zweck des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung; er dient im Rahmen 
der geplanten Ziele der Feststellung und Deckung 
des Finanz- und Ressourcenbedarfs, der zur Erfül-
lung der Aufgaben im Haushaltsjahr voraussichtlich 
notwendig sein wird.

§ 3
Geltungsdauer

(1)  Der Haushaltsplan ist für ein oder zwei Haus-
haltsjahre aufzustellen. Wird er für zwei Haus-
haltsjahre aufgestellt, so ist er nach Jahren zu 
trennen.

(2)  Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4
Wirkung des Haushaltsplanes

(1)  Der Haushaltsplan ermächtigt, über die Haus-
haltsmittel zu verfügen und Verpfl ichtungen 
einzugehen. Genehmigungsvorbehalte bleiben 
unberührt.

(2)  Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche 
oder Verpfl ichtungen weder begründet noch 
aufgehoben.

§ 5
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

(1)  Bei Aufstellung und Ausführung des Haus-
haltsplanes sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

(2)  Für Maßnahmen von erheblicher fi nanzieller 

Abschnitt 5
Betriebliches Rechnungswesen

§ 66 Anwendung der kaufmännischen Buchführung

Abschnitt 6
Ansatz und Bewertung des Vermögens und 
der Schulden

§ 67 Vermögen
§ 68 Bewirtschaftung des Vermögens
§ 69 Inventar, Inventur
§  70 Allgemeine Bewertungsgrundsätze
§ 71 Wertansätze der Vermögensgegenstände und 
  Schulden
§ 72 Nachweis des Vermögens und der Schulden, 
  Bilanzierung
§ 73 Abschreibungen, Zuschreibungen
§ 74 Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen
§ 75 Rücklagen
§ 76 Sonderposten
§ 77 Rückstellungen
§ 78 Rechnungsabgrenzung

Abschnitt 7
Prüfung und Entlastung

§ 79 Ziel und Inhalt der Prüfung
§ 80 Kassenprüfungen
§ 81 Rechnungsprüfungen
§ 82 Organisations- und Wirtschaftlichkeits-
  prüfungen
§ 83 Betriebswirtschaftliche Prüfungen
§ 84 Prüfungen bei Stellen außerhalb der 
  verfassten Kirche
§ 85 Örtliche und überörtliche Prüfung
§ 86 Vorlage des Jahresabschlusses
§ 87 Unabhängigkeit der Prüfung
§ 88 Entlastung
§ 89 Sonstige Prüfungen

Abschnitt 8
Schlussvorschriften

§ 90 Befangenheit, Handlungsverbot
§ 91 Begriffsbestimmungen
§ 92 Ergänzende Regelungen
§ 93 Experimentierklausel
§ 94 Inkrafttreten



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 5/2012

197

bundenen  zahlungswirksamen Zu- und Abgän-
ge enthalten.

(2)  Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan 
sowie einen Investitions- und Finanzierungs-
plan zu trennen.

(3)  Der Haushaltsplan ist nach kirchlichen Hand-
lungsfeldern oder Funktionen (Aufgaben, 
Dienste)  zu gliedern. Verschiedene Bereiche 
können zu Teilergebnishaushalten zusammen-
gefasst werden. Weitere Untergliederungen sind 
zulässig. Die Zuordnung der Aufwendungen 
und Erträge erfolgt entsprechend der jeweiligen 
Gliederungssystematik. Diese erlässt der Rat 
für die Konföderation und jede Kirche für ihren 
Bereich.

(4)  Die Erträge und Aufwendungen sowie die mit 
Investitionen und deren Finanzierung verbun-
denen Haushaltsmittel sind innerhalb der Glie-
derungssystematik (kirchliche Handlungsfelder 
oder Funktionen) nach Sachkonten des landes-
kirchlichen Kontenrahmens zu gruppieren.

§ 10
Bestandteile und Inhalt des Haushaltsplanes

(1)  Der Haushaltsplan besteht aus:
1. dem Haushaltsbuch mit der Summe aller 

Haushaltsmittel, getrennt nach Ergebnis-
plan sowie Investitions- und Finanzierungs-
plan und

2. dem Stellenplan, der die Soll-Stellen aller 
im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
und der nicht nur vorübergehend privat-
rechtlich Beschäftigten nach der Ordnung 
des Haushaltsplanes mit Angabe der Besol-
dungs- oder Entgeltgruppe enthält.

(2)  Der Ergebnisplan ist die Zusammenfassung al-
ler Teilergebnishaushalte und umfasst die Sum-
me aller Erträge und Aufwendungen. Zufüh-
rungen zu und Entnahmen aus Rücklagen für 
nicht investive Zwecke sind im Ergebnisplan 
nach dem Posten „Jahresüberschuss/Jahres-
fehlbetrag“ zu veranschlagen.

(3)  Der Investitions- und Finanzierungsplan um-
fasst die mit Investitionen und deren Finanzie-
rung verbundenen erfolgsneutralen Haushalts-
mittel.

(4)  Dem Haushaltsplan sind als Anlage beizufü-
gen:
1. die Bilanz zum letzten Stichtag und
2. ein Bericht über mögliche Risiken und Vor-

belastungen künftiger Haushaltsjahre und 
absehbarer künftiger Finanzierungslasten.

(5)  Dem Haushaltsplan sollen ferner der Haushalts-
querschnitt, die mittelfristige Finanzplanung 
sowie die aus den Ansätzen des Ergebnisplanes 
sowie des Investitions- und Finanzierungs-

Bedeutung sind vorab angemessene Untersu-
chungen über die Folgekosten und die Wirt-
schaftlichkeit anzustellen.

(3)  In geeigneten Bereichen soll eine Kosten- und 
Leistungsrechnung erstellt werden.

§ 6
Grundsatz der Gesamtdeckung

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle 
Aufwendungen, ausgenommen sind zweckgebun-
dene Erträge (§ 15). Im Investitions- und Finanzie-
rungshaushalt gilt dies für die mit Investitionen und 
deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel 
entsprechend.

§ 7
Finanzplanung

(1)  Der Haushaltswirtschaft soll eine mehrjährige 
Finanzplanung zugrunde liegen.

(2)  In der Finanzplanung sind Art und Höhe des 
voraussichtlich benötigten Finanz- und Res-
sourcenbedarfs und dessen Deckungsmöglich-
keiten darzustellen.

(3)  Der Finanzplan ist jährlich anzupassen und 
fortzuführen.

Abschnitt 2
Aufstellung des Haushaltsplanes

§ 8
Ausgleich des Haushaltsplanes

(1)  Der Haushaltsplan ist in jedem Jahr im Ergeb-
nisplan sowie im Investitions- und Finanzie-
rungsplan auszugleichen. In diesem Rahmen 
ist auch die Liquidität sicherzustellen.

(2)  In der Planung ist ein Jahresfehlbetrag zuläs-
sig, wenn er unter Verwendung von Entnahmen 
aus Mitteln der Ausgleichsrücklage oder aus 
freien Rücklagen ausgeglichen werden kann.

(3)  Ein negatives Bilanzergebnis kann in der Pla-
nung in begründeten Ausnahmefällen zuge-
lassen werden, wenn es darauf beruht, dass 
Abschreibungen oder Zuführungen zu Rück-
stellungen nicht wieder erwirtschaftet werden 
können.

§ 9
Vollständigkeit, Fälligkeitsprinzip, 

Gliederung

(1)  Der Haushaltsplan muss alle im Haushaltsjahr 
zu erwartenden Erträge und die voraussichtlich 
entstehenden Aufwendungen sowie die mit der 
Investitions- und Finanzierungstätigkeit ver-
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Haushaltsplan und der Betrag, bis zu dem Ver-
pfl ichtungen eingegangen werden dürfen, anzuge-
ben. Erstreckt sich die Ermächtigung über mehrere 
Jahre, so ist ferner anzugeben, welche Teilbeträge 
in den einzelnen Jahren haushaltswirksam werden 
dürfen. Verpfl ichtungsermächtigungen sollen auf 
den nächsten Haushaltszeitraum begrenzt werden.

§ 14
Deckungsfähigkeit

Im Haushaltsplan können Ansätze für Aufwen-
dungen als gegenseitig oder einseitig deckungsfähig 
erklärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder 
sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirt-
schaftliche und sparsame Verwendung gefördert 
wird. Gleiches gilt für die mit Investitionen und de-
ren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel.

§ 15
Zweckbindung von Haushaltsmitteln

(1)  Erträge können im Ergebnisplan durch Haus-
haltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte 
Aufwendungen nur beschränkt werden, wenn 
sich die Beschränkung aus rechtlicher Ver-
pfl ichtung oder zwingend aus der Herkunft oder 
der Natur der Erträge ergibt. Soweit im Haus-
haltsplan nichts anderes bestimmt wird, kön-
nen zweckgebundene Mehrerträge für Mehr-
aufwendungen desselben Zwecks verwendet 
werden. Die Zweckbindung kann durch einen 
Haushaltsvermerk auf Deckungskreise erwei-
tert werden.

(2)  Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 2 gel-
ten nicht als Haushaltsüberschreitungen (un-
echte Deckungsfähigkeit); § 30 Absatz 1 fi ndet 
insoweit keine Anwendung.

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten für die mit Inve-
stitionen und deren Finanzierung verbundenen 
Vermögensmehrungen entsprechend.

§ 16
Übertragbarkeit

(1)  Haushaltsmittel für Investitionen und aus 
zweckgebundenen Erträgen sind übertragbar.

(2) Andere Haushaltsmittel können durch Haus-
haltsvermerk für übertragbar erklärt werden, 
wenn dies ihre wirtschaftliche und sparsame 
Verwendung fördert.

§ 17
Budgetierung

(1)  Haushaltsmittel können im Rahmen eines Sys-
tems der dezentralen Verantwortung bei geeig-

planes abzuleitende vereinfachte Kapitalfl uss-
rechnung beigefügt werden.

§ 11
Bruttoveranschlagung, 
Einzelveranschlagung

(1)  Die Erträge und Aufwendungen sowie die mit 
Investitionen und deren Finanzierung verbun-
denen Haushaltsmittel sind in voller Höhe und 
getrennt voneinander zu veranschlagen; sie 
dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet wer-
den.

(2)  Für denselben Zweck dürfen Haushaltsmittel 
nicht an verschiedenen Stellen im Haushalts-
plan veranschlagt werden.

(3)  Im Ergebnisplan sind die Erträge nach ihrem 
Entstehungsgrund, die Aufwendungen nach ih-
rem Zweck zu veranschlagen und, soweit erfor-
derlich, zu erläutern. Erläuterungen können für 
verbindlich erklärt werden. Zum Vergleich der 
Haushaltsansätze sind die Haushaltsansätze 
für das dem Haushaltszeitraum vorangehende 
Jahr und die Ergebnisse des Jahresabschlus-
ses für das zweit-vorangegangene Jahr anzuge-
ben. Gleiches gilt für die Veranschlagung von 
Haushaltsmitteln im Investitions- und Finan-
zierungsplan. Bei Maßnahmen, die sich auf 
mehrere Jahre erstrecken, sollen die voraus-
sichtlichen Gesamtkosten und ihre Finanzie-
rung erläutert werden.

(4) Verrechnungen innerhalb des Haushaltsplanes 
sollen vorgesehen werden, wenn sie für eine 
verursachungsgerechte Kostenzuordnung not-
wendig sind.

§ 12
Verfügungsmittel, Verstärkungsmittel

(1)  Im Haushaltsplan können angemessene Beträ-
ge veranschlagt werden, die bestimmten Per-
sonen für dienstliche Zwecke zur Verfügung 
stehen (Verfügungsmittel).

(2)  Zur Deckung der Inanspruchnahme über- oder 
außerplanmäßiger Haushaltsmittel können an-
gemessene Beträge als Verstärkungsmittel ver-
anschlagt werden.

§ 13
Verpfl ichtungsermächtigungen

Das Eingehen von Verpfl ichtungen, die in künf-
tigen Haushaltsjahren Haushaltsmittel für Inve-
stitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen 
binden, setzt eine förmliche Ermächtigung (Ver-
pfl ichtungsermächtigung) im Haushaltsplan voraus. 
Hierbei sind die in Frage kommenden Stellen im 
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ziellen Leistungsfähigkeit im Einklang stehen. 
Die Kreditaufnahmen sind in den Haushalts-
plan einzustellen.

(3)  Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Kre-
dites nach Absatz 1 Nummer 1 gilt über das 
Haushaltsjahr hinaus bis zur Abwicklung des 
Vorhabens, für das der Kredit bestimmt war.

(4)  Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassen-
krediten gilt bis zum Inkrafttreten des nächsten 
Haushaltsbeschlusses.

(5)  Ein Kassenkredit darf nur aufgenommen wer-
den, wenn Finanzmittel der Betriebsmittelrück-
lage nicht ausreichen oder die Inanspruchnah-
me unwirtschaftlich ist. Ein Kassenkredit ist im 
Haushaltsplan nicht zu veranschlagen.

§ 20
Innere Anleihen

Werden Finanzmittel zur Deckung von Rücklagen 
oder fi nanzierten Rückstellungen für den vorgese-
henen Zweck einstweilen nicht benötigt, können sie 
vorübergehend als liquide Mittel für Investitionen 
in Anspruch genommen werden (Innere Anleihen), 
wenn sichergestellt ist, dass sie für ihren eigent-
lichen Zweck im Bedarfsfall rechtzeitig verfügbar 
sind. Die Rückzahlung und eine angemessene Ver-
zinsung sind festzulegen; Genehmigungsvorbehalte 
bleiben unberührt. Die vorübergehende Minderung 
der Rücklagen ist als solche zu buchen und im An-
hang zur Bilanz zu erläutern.

§ 21
Bürgschaften

Im Haushaltsbeschluss wird bestimmt, bis zu wel-
cher Höhe Bürgschaften übernommen werden dür-
fen. Genehmigungsvorbehalte bleiben unberührt.

§ 22
Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

(1)  Haushaltsmittel für Baumaßnahmen und son-
stige Investitionen dürfen erst veranschlagt 
werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und 
Erläuterungen vorliegen, aus denen sich die Art 
der Ausführung, die vorgesehene Finanzierung, 
die Folgekosten und ein Zeitplan ergeben.

(2)  Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es im Ein-
zelfall nicht möglich ist, die Unterlagen recht-
zeitig fertig zu stellen und aus einer späteren 
Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. 
In diesem Fall sind die Haushaltsmittel mit 
einem Sperrvermerk zu versehen.

(3)  Sind die veranschlagten Baumaßnahmen und 
sonstigen Investitionen für den jeweiligen Haus-
halt von fi nanziell erheblicher Bedeutung, kön-

neten Organisationseinheiten oder Handlungs-
feldern kirchlicher Arbeit zu einem fi nanziellen 
Rahmen als Budget verbunden werden (Budge-
tierung). Dabei wird die Finanzverantwortung 
auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung 
auf die Budgetverantwortlichen übertragen, die 
die Fach- und Sachverantwortung haben.

(2) Die Haushaltsermächtigung soll die damit 
verbundenen Bestimmungen der Haushalts-
ausführung gemäß §§ 13 bis 16, der Stellen-
bewirtschaftung sowie der Bildung und Bewirt-
schaftung von Budgetrücklagen festlegen.

(3)  Wird bei der Budgetierung von § 9 Absatz 3 
abgewichen, ist der Haushalt in der Form des 
Haushaltsbuches aufzustellen. Für die Bewirt-
schaftung und den kassenmäßigen Vollzug des 
Haushaltsplanes ist ein Buchungsplan aufzu-
stellen. Inhalt und Aufbau haben den Bestim-
mungen des § 9 zu entsprechen.

(4)  Die Budgets bilden den fi nanziellen Rahmen, 
mit dem die von dem haushaltsbeschließenden 
Organ vorgegebenen Ziele verfolgt werden. Art 
und Umfang der Umsetzung der Zielvorgabe ha-
ben die bewirtschaftenden Stellen im Rahmen 
eines Berichtswesens nachzuweisen. Ein inner-
kirchliches Controlling soll die Einhaltung der 
Budgets während der laufenden Haushaltsperi-
ode gewährleisten.

§ 18
Sperrvermerk

Aufwendungen und die mit Investitionen und de-
ren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel, die 
aus besonderen Gründen zunächst noch nicht reali-
siert werden sollen oder im Einzelfall einer beson-
deren Zustimmung bedürfen, sind im Haushaltsplan 
mit einem Sperrvermerk zu versehen. 

§ 19
Kredite

(1)  Ist in Ausnahmefällen die Aufnahme von Kre-
diten erforderlich, so wird im Haushaltsbe-
schluss bestimmt, bis zu welcher Höhe Kredite
1. zur Deckung von Haushaltsmitteln für Inve-

stitionen,
2. zur Haushaltskonsolidierung in Ausnah-

mefällen im Rahmen eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes und 

3. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsge-
mäßen Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) 
aufgenommen werden dürfen. Genehmi-
gungsvorbehalte bleiben unberührt.

(2)  Kreditaufnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 
dürfen nur erfolgen, sofern die Zins- und Til-
gungsverpfl ichtungen mit der dauernden fi nan-
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2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche 
Haushaltsmittel in einem erheblichen Um-
fang geleistet oder in Anspruch genommen 
werden müssen.

(3)  Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheb-
lichen Änderungen enthalten, die im Zeitpunkt 
seiner Aufstellung erkennbar sind.

(4) Für den Nachtragshaushaltsplan gelten die 
Vorschriften über den Haushaltsplan entspre-
chend.

§ 26
Einrichtungen, Sondervermögen

(1)  Für kirchliche Einrichtungen und Sonderver-
mögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z. B. 
unselbständige Stiftungen) können gesonderte 
Haushalts- oder Wirtschaftspläne aufgestellt 
werden. Im Übrigen fi nden die Vorschriften 
dieser Ordnung Anwendung.

(2)  Soweit gesetzliche Vorschriften oder Bestim-
mungen des Stifters entgegenstehen, bleiben 
diese unberührt.

Abschnitt 3
Ausführung des Haushaltsplanes

§ 27
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

(1)  Die Erträge sind vollständig zu erfassen und 
die Forderungen rechtzeitig einzuziehen. Ihr 
Eingang ist zu überwachen.

(2)  Die Haushaltsansätze sind so zu bewirtschaf-
ten, dass
1. die Aufgaben wirtschaftlich und zweckmä-

ßig erreicht werden und
2. die gebotene Sparsamkeit geübt wird.

(3)  Die Haushaltsmittel sind erst in Anspruch zu 
nehmen, wenn es die Erfüllung der Aufgaben 
erfordert.

(4)  Leistungen vor Empfang der Gegenleistung 
(Vorleistungen) sollen nur vereinbart oder be-
wirkt werden, soweit es allgemein üblich oder 
durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 
Für Vorleistungen sind die erforderlichen, min-
destens die allgemein üblichen Sicherheiten zu 
verlangen.

(5)  Die Haushaltsüberwachung ist sicherzustellen.

§ 28
Allgemeine Verpfl ichtungen

(1) Verpfl ichtungen werden aufgrund eines Be-
schlusses des jeweils zuständigen Organs oder 
des dazu per Gesetz Ermächtigten eingegan-
gen.

nen sie neben der Darstellung im Rechnungs-
wesen zusätzlich über eine - ggf. mehrjährige 
- Nebenrechnung geführt werden.

§ 23
Zuwendungen an Dritte

(1)  Zuwendungen an Stellen, die nicht zur ver-
fassten Kirche gehören (Zuschüsse), dürfen 
nur veranschlagt werden, wenn ein erhebliches 
Interesse der bewilligenden Stelle an der Er-
füllung des Zuwendungszweckes durch den Zu-
wendungsempfänger gegeben ist.

(2)  Bei der Bewilligung von Zuschüssen sind Ver-
einbarungen über Verwendungsnachweise und 
das Prüfungsrecht zu treffen.

§ 24
Beschluss zur Feststellung des 

Haushaltsplanes, vorläufi ge 
Haushaltsführung

(1)  Der Haushaltsplan soll vor Beginn des Haus-
haltsjahres aufgestellt und beschlossen werden. 
Er ist gemäß den jeweiligen rechtlichen Bestim-
mungen zu veröffentlichen. Die Ansätze sind in 
die Finanzbuchhaltung aufzunehmen.

(2)  Sollte der Haushaltsplan ausnahmsweise nicht 
rechtzeitig beschlossen sein, so sind
1. nur die Haushaltsmittel verfügbar, die nötig 

sind, um
a) die bestehenden Einrichtungen in geord-

netem Gang zu halten und den gesetz-
lichen Aufgaben und rechtlichen Ver-
pfl ichtungen zu genügen,

b) Bauten, Beschaffungen und sonstige 
Leistungen fortzusetzen, für die durch 
den Haushalt eines Vorjahres bereits Be-
träge festgesetzt worden sind, 

2. die Erträge zu erheben, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist und

3. Aufnahmen von Kassenkrediten nur im 
Rahmen des Vorjahreshaushaltes zulässig.

§ 25
Nachtragshaushaltsplan

(1)  Der Haushaltsplan kann nur bis zum Ablauf 
des Haushaltsjahres durch einen Nachtrags-
haushaltsplan geändert werden. 

(2)  Ein Nachtragshaushaltsplan soll aufgestellt 
werden, wenn sich zeigt, dass
1. ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird 

und der Haushaltsausgleich auch bei Aus-
nutzung aller Einsparmöglichkeiten nur 
durch eine Änderung des Haushaltsplanes 
erreicht werden kann,



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 5/2012

201

jahres verrechnet werden (Haushaltsvorgriff). 
Haushaltsvorgriffe erfordern, dass im folgenden 
Jahr an der gleichen Stelle des Haushaltsplanes 
Haushaltsmittel mindestens in dieser Höhe be-
reitstehen.

§ 31
Sicherung des Haushaltsausgleiches

(1)  Durch Gegenüberstellung der Haushaltsmittel 
oder andere geeignete Maßnahmen ist während 
des Haushaltsjahres darüber zu wachen, dass 
der Haushaltsausgleich gewährleistet bleibt.

(2)  Ist der Haushaltsausgleich in Frage gestellt, so 
sind unverzüglich die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen.

§ 32
Sachliche und zeitliche Bindung

(1)  Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haus-
haltsplan bezeichneten Zweck, soweit und so-
lange er fortdauert, und nur für das Haushalts-
jahr in Anspruch genommen werden.

(2) Bei übertragbaren Haushaltsmitteln können 
Haushaltsreste gebildet werden, die für die je-
weilige Zweckbestimmung über das Haushalts-
jahr hinaus bis zum Ende des auf die Bewilli-
gung folgenden zweitnächsten Haushaltsjahres 
verfügbar bleiben. Bei Haushaltsmitteln für 
Baumaßnahmen tritt an die Stelle des Haus-
haltsjahres der Bewilligung das Haushaltsjahr, 
in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen 
fertig gestellt worden ist. Ist die Gewährlei-
stungsfrist bei Beendigung der Übertragbarkeit 
noch nicht abgelaufen, so verlängert sich die 
Übertragbarkeit bis zum Ende der Gewährlei-
stungsfrist.

(3)  Zweckgebundene Haushaltsmittel (§ 15) blei-
ben auch über das Haushaltsjahr hinaus zweck-
gebunden, so lange der Zweck fortdauert.

§ 33
Abgrenzung der Haushaltsjahre

Haushaltsmittel sind bis zum Abschluss der Bü-
cher für das Haushaltsjahr anzuordnen, dem sie 
wirtschaftlich zuzuordnen sind.  

§ 34
Vergabe von Aufträgen

Bei der Vergabe von Aufträgen sollen in der Regel 
die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) 
und die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) 
angewendet werden.

(2)  Die zuständigen Organe oder der dazu per Ge-
setz Ermächtigte können Ermächtigungen im 
Rahmen der Haushaltsansätze erteilen. Ausge-
nommen hiervon sind
1. das Eingehen von baulichen Verpfl ich-

tungen, soweit sie einen von der obersten 
Aufsichtsbehörde festgesetzten Höchstbe-
trag überschreiten oder soweit es sich um 
denkmalpfl egerische Maßnahmen handelt,

2. die Beschaffung von Gegenständen des be-
weglichen Vermögens, die zu inventarisieren 
sind, soweit ein von der obersten Aufsichts-
behörde festgesetzter Wert überschritten 
wird,

3. die Beschaffung von Geschenken oder die 
Gewährung von Unterstützungsleistungen 
aus Haushaltsmitteln.

(3)  Der Ermächtigte darf von seiner Befugnis kei-
nen Gebrauch machen, wenn die Verpfl ichtung 
ihm selbst oder seinen Angehörigen im Sinne 
des § 90 zugute kommt.

§ 29
Verpfl ichtungen für Investitionen

Verpfl ichtungen für Investitionen dürfen unbe-
schadet anderer Bestimmungen erst eingegangen 
werden, wenn deren Finanzierung gesichert ist.

§ 30
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

(1)  Die Veranlassung oder Inanspruchnahme über- 
und außerplanmäßiger Haushaltsmittel bedarf 
der Zustimmung des für den Beschluss über 
den Haushaltsplan zuständigen Organs oder 
des hierfür aufgrund besonderer gesetzlicher 
Regelungen zuständigen Organs. Die Zustim-
mung soll nur im Falle eines unvorhergesehenen 
und unabweisbaren Bedarfs erteilt werden. Zu-
gleich ist über die Deckung zu entscheiden.

(2) Das Gleiche gilt für Maßnahmen, durch die 
später über- oder außerplanmäßige Haushalts-
mittel veranlasst oder in Anspruch genommen 
werden müssen.

(3)  In den Fällen, die keinen Aufschub dulden, 
und in Fällen der Veranlassung oder Inan-
spruchnahme unerheblicher über- und außer-
planmäßiger Haushaltsmittel kann das für die 
Ausführung des Haushaltsplanes zuständige 
Organ die Zustimmung erteilen. Bei einem für 
die Zustimmung nach Absatz 1 abweichend zu-
ständigen Organ ist diesem alsbald Kenntnis zu 
geben.

(4)  Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kön-
nen Mehraufwendungen mit entsprechenden 
Haushaltsmitteln des folgenden Haushalts-
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§ 39
Vorschüsse, Verwahrgelder

(1)  Vorschüsse sind als Forderungen zu erfassen. 
Hierbei steht  zwar die Verpfl ichtung zur Lei-
stung fest, die endgültige Buchung im Haushalt 
ist aber noch nicht möglich.

(2)  Verwahrgelder sind als sonstige Verbindlich-
keiten zu erfassen, solange die endgültige Bu-
chung im Haushalt noch nicht möglich ist.

(3)  Einzahlungen, die der Kasse irrtümlich oder 
zur Weiterleitung an Dritte zugehen, sind eben-
falls als sonstige Verbindlichkeiten auszuwei-
sen.

§ 40
Buchungsanordnungen

(1)  Die Ausführung des Haushalts erfolgt auf der 
Grundlage von Buchungsanordnungen. Sie sind 
schriftlich als Einzel-, Sammel- oder Dauera-
nordnungen zu erteilen. Unterlagen, die die 
Buchung begründen, sind grundsätzlich zu ver-
wenden oder beizufügen. 

(2)  Buchungsanordnungen müssen enthalten:
1. die anordnende Stelle,
2. den anzunehmenden, auszuzahlenden oder 

zu buchenden Betrag,
3. die zahlungspfl ichtige oder empfangsbe-

rechtigte Person,
4. den Fälligkeitstag, sofern die Zahlung nicht 

sofort fällig ist,
5. die Kontierung und das Haushaltsjahr,
6. den Buchungsgrund,
7. die Feststellungsvermerke für die sachliche, 

rechnerische und gegebenenfalls fachtech-
nische Richtigkeit,

8. den Inventarisierungsvermerk, soweit erfor-
derlich,

9. das Datum der Anordnung und
10. die Unterschrift der zur Anordnung berech-

tigten Person.
 Auf die Schriftform kann verzichtet werden, 

wenn ein von der zuständigen Stelle freigege-
benes automatisiertes Anordnungsverfahren 
verwendet wird.

(3)  Eine zahlungswirksame Buchungsanordnung 
zu Lasten des Haushaltes darf nur erteilt wer-
den, wenn Mittel haushaltsrechtlich zur Verfü-
gung stehen. § 30 bleibt unberührt.

(4)  Die Finanzbuchhaltung kann durch allgemeine 
Anordnungen jeweils für ein Haushaltsjahr mit 
der Buchung von Haushaltsmitteln beauftragt 
werden.

(5)  Bei Buchungsanordnungen dürfen Einzah-
lungen nicht durch Kürzung von Auszahlungen 
und Auszahlungen nicht durch Kürzung von 

§ 35
Einweisung in Planstellen

Für die Einweisung von Kirchenbeamten und Kir-
chenbeamtinnen in Planstellen gelten die Vorschrif-
ten des Haushaltsrechtes des Landes Niedersachsen 
entsprechend, soweit durch Rechtsvorschriften nicht 
etwas anderes bestimmt ist.

§ 36
Stellenbewirtschaftung

(1)  Ist eine Planstelle ohne nähere Angabe als 
„künftig wegfallend“ (kw) bezeichnet, darf 
die nächste freiwerdende Planstelle derselben 
Besoldungs- oder Entgeltgruppe der gleichen 
Fachrichtung nicht mehr besetzt werden.

(2)  Ist eine Planstelle ohne Bestimmung der Vo-
raussetzungen als „künftig umzuwandeln“ (ku)  
bezeichnet, gilt die nächste freiwerdende Plan-
stelle derselben Besoldungs- oder Entgeltgrup-
pe der gleichen Fachrichtung im Zeitpunkt ihres 
Freiwerdens als in die Stelle umgewandelt, die 
in dem Umwandlungsvermerk angegeben ist.

§ 37
Stundung, Niederschlagung und Erlass von 

Forderungen

(1)  Forderungen dürfen nur
1. gestundet werden, wenn die sofortige Ein-

ziehung mit erheblichen Härten für den 
Schuldner verbunden wäre und der An-
spruch durch die Stundung nicht gefährdet 
wird,

2. niedergeschlagen werden, wenn feststeht, 
dass die Einziehung keinen Erfolg haben 
wird, oder wenn die Kosten der Einziehung 
außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs 
stehen,

3. erlassen werden, wenn die Einziehung nach 
Lage des einzelnen Falles für den Schuldner 
eine besondere Härte bedeuten würde. 

(2) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt.

§ 38
Nutzungen und Sachbezüge

Nutzungen und Sachbezüge dürfen Mitarbeiten-
den im kirchlichen Dienst nur gegen angemessenes 
Entgelt gewährt werden. Andere Regelungen in 
Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen bleiben un-
berührt.
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4. die ordnungsgemäße und termingerechte 
Erledigung der eigenen Aufgaben der Fi-
nanzbuchhaltung nicht beeinträchtigt wird.

(4)  Hat die Finanzbuchhaltung gegen Form oder 
Inhalt einer Buchungsanordnung Bedenken, so 
hat sie dies der anordnenden Person schriftlich 
mitzuteilen. Werden die Bedenken zurückge-
wiesen, so hat das gleichfalls schriftlich zu er-
folgen. Der Schriftwechsel soll der Buchungsa-
nordnung beigefügt werden.

§ 43
Zahlstellen

In Ausnahmefällen können Zahlstellen als Teil 
der Finanzbuchhaltung eingerichtet werden.

§ 44
Pfarramtskassen

Die Verwaltung von Mitteln, die einem Pfarrer, 
einer Pfarrerin oder einem oder einer im seelsor-
gerischen oder kirchlich-diakonischen Dienst täti-
gen Mitarbeitenden zur freien Verfügung anvertraut 
worden sind (Pfarramtskasse), richtet sich nach den 
Bestimmungen der Kirchen.

§ 45
Personal der Finanzbuchhaltung

(1)  In der Finanzbuchhaltung dürfen nur Personen 
beschäftigt werden, deren Eignung und Zuver-
lässigkeit festgestellt worden sind.

(2) Die in der Finanzbuchhaltung beschäftigten 
Personen dürfen weder untereinander noch 
mit Anordnungsberechtigten und den die Auf-
sicht führenden Personen verheiratet, bis zum 
dritten Grad verwandt, bis zum zweiten Grad 
verschwägert oder durch Adoption verbunden 
sein oder in eingetragener Lebenspartnerschaft 
oder häuslicher Gemeinschaft leben. Ausnah-
men bedürfen der Zustimmung der zuständigen 
Stelle.

(3)  Wer Buchungsanordnungen erteilt, darf an 
Zahlungen nicht beteiligt sein und Buchungen 
nicht ausführen.

§ 46
Geschäftsverteilung und Dienstanweisung 

für die Finanzbuchhaltung

(1)  Ist die Finanzbuchhaltung mit mehreren Per-
sonen besetzt, so müssen Buchhaltung und 
Zahlungsverkehr von verschiedenen Personen 
wahrgenommen werden.

(2)  Die mit der Buchhaltung und die mit dem Zah-
lungsverkehr betrauten Personen sollen sich 

Einzahlungen vermindert angeordnet werden, 
gleiches gilt für zahlungsunwirksame Bu-
chungsanordnungen (Saldierungsverbot).

(6)  Auf Buchungsanordnungen kann bei Erträgen 
und Einnahmen verzichtet werden, wenn sich 
aus der Unterlage, die die Buchung begründet, 
eindeutig eine sachliche Zuordnung ergibt und 
das zuständige Organ mindestens vierteljähr-
lich eine Aufstellung über sämtliche Ertrags- 
und Einnahmebuchungen erhält.

(7)  Durch eine Aktivierung von Sachanlagegütern 
pro Beleg gelten die daraus resultierenden Ab-
schreibungen und  gegebenenfalls die zugehö-
rigen Aufl ösungen des Sonderpostens für erhal-
tene Investitionszuschüsse als angeordnet.

(8)  Weitere Bestimmungen über die Anordnungs-
befugnis sowie über Form und Inhalt von Bu-
chungsanordnungen kann die oberste Auf-
sichtsbehörde erlassen.

(9)  Die Regelungen über die Ausübung der Anord-
nungsbefugnis trifft das für die Ausführung des 
Haushaltsplanes zuständige Organ.

§ 41
Haftung

Wer entgegen den Vorschriften eine Buchung an-
ordnet oder eine Maßnahme getroffen oder unterlas-
sen hat, durch die ein Schaden entstanden ist, ist 
im Rahmen des Pfarrerdienst-, Kirchenbeamten-, 
Beamten-, Tarif- und bürgerlichen Rechts ersatz-
pfl ichtig.

Abschnitt 4
Kassen- und Rechnungswesen

§ 42
Aufgaben und Organisation, Einbindung 

Dritter

(1)  Für kirchliche Körperschaften hat die Finanz-
buchhaltung der zuständigen Verwaltungsstelle 
den gesamten Zahlungsverkehr abzuwickeln, 
die Buchungen auszuführen, die Belege zu 
sammeln und die Rechnungslegung vorzube-
reiten.

(2)  Die Finanzbuchhaltung kann mit Zustimmung 
der obersten Aufsichtsbehörde ganz oder teil-
weise einer anderen Stelle übertragen werden.

(3)  Die Finanzbuchhaltung kann mit der Besor-
gung der Finanzbuchhaltung für Dritte betraut 
werden, wenn gewährleistet ist, dass hierbei
1. keine Vermischung von Geldern erfolgt,
2. eine Kostendeckung gewährleistet ist,
3. im Bedarfsfall die Buchhaltung Dritter in 

die Rechnungsprüfung mit einbezogen wer-
den kann und 
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jede Zahlung, die durch Übergabe oder Übersen-
dung von Zahlungsmitteln bewirkt oder geleistet 
wird, der einzahlenden Person eine Quittung zu 
erteilen bzw. von der empfangsberechtigten Person 
eine Quittung zu verlangen. Die anordnende Stelle 
kann für bestimmte Fälle den Nachweis der Zah-
lung in anderer Form zulassen.

§ 51
Rechnungswesen

(1)  Das Rechnungswesen hat:
1. die erforderlichen Informationen für die 

Haushaltsplanung und den Haushaltsvoll-
zug bereitzustellen,

2. die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
die Durchführung des Planvergleiches zu 
ermöglichen und

3. die Überprüfung des Umgangs mit kirch-
lichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
gewährleisten.

(2)  Die kirchliche Körperschaft ist zur Erfüllung 
der in Absatz 1 genannten Zwecke verpfl ichtet, 
Bücher zu führen, in denen 
1. alle mit dem Haushaltsvollzug verbundenen 

Erträge und Aufwendungen und
2. der Bestand und die Veränderung ihres Ver-

mögens und der Schulden im System der 
doppelten Buchführung aufgezeichnet wer-
den.

(3)  Die Buchführung muss so beschaffen sein, 
dass sie einen Überblick über die Finanzvorfäl-
le, den Ressourceneinsatz und -verbrauch und 
die wirtschaftliche Lage der kirchlichen Kör-
perschaft vermittelt. Die Finanzvorfälle müssen 
sich in ihrer Entstehung und Abwicklung ver-
folgen lassen.

§ 52
Führung der Bücher

(1)  Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen 
vollständig, richtig, geordnet, periodisch und 
nachprüfbar sein. Sie sind nach zeitlicher Ord-
nung im Grundbuch und nach sachlicher Ord-
nung im Hauptbuch vorzunehmen. Das Haupt-
buch ist durch Nebenbücher zu ergänzen. Die 
Ergebnisse der Nebenbücher sind regelmäßig 
in das Hauptbuch zu übernehmen.

(2)  Welche Bücher, außer Grund- und Hauptbuch, 
im Einzelnen zu führen sind und in welcher 
Form, regelt der Rat für die Konföderation und 
jede Kirche für ihren Bereich.

(3)  Die Bücher sind so zu führen, dass
1. sie zusammen mit den Belegen beweiskräf-

nicht vertreten.
(3)  Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des zu-

ständigen Vertretungsorgans.
(4)  Weitere Bestimmungen zur Finanzbuchhaltung 

und zum Zahlungsverkehr sind in einer Dienst-
anweisung zu regeln.

§ 47
Verwaltung des Kassenbestandes

(1)  Der Kassenbestand (Barbestand, Bestand auf 
Konten) ist wirtschaftlich auf der Grundlage ei-
ner Liquiditätsplanung zu verwalten.

(2)  Die anordnende Stelle soll die Finanzbuchhal-
tung frühzeitig verständigen, wenn mit größe-
ren Einnahmen zu rechnen ist oder größere 
Zahlungen zu leisten sind.

(3)  Ist eine Verstärkung des Kassenbestandes 
durch Kassenkredit erforderlich, so ist die zu-
ständige Stelle rechtzeitig zu verständigen.

§ 48
Konten für den Zahlungsverkehr

Das Vertretungsorgan des Rechtsträgers der Fi-
nanzbuchhaltung regelt, welche Konten für die der 
Verwaltungsstelle angeschlossenen Körperschaften 
unterhalten werden und welche Personen Verfü-
gungsberechtigung über die Konten erhalten. Die-
se Konten müssen auf den Namen der Körperschaft 
lauten, die Träger der Verwaltungsstelle ist.

§ 49
Zahlungen

(1)  Auszahlungen dürfen nur aufgrund einer Bu-
chungsanordnung geleistet werden. Sie sind 
unverzüglich oder zu dem in der Anordnung 
bestimmten Zeitpunkt zu leisten und vorrangig 
bargeldlos zu bewirken.

(2) Einzahlungen sind regelmäßig nur aufgrund 
einer Buchungsanordnung anzunehmen. Bei 
Geldeingängen ohne Anordnung ist diese sofort 
einzuholen.

(3)  Die zuständige Stelle kann zulassen, dass Aus-
zahlungen ohne Anordnung geleistet werden, 
wenn der Kasse Einzahlungen irrtümlich oder 
zur Weiterleitung an Dritte zugehen.

(4) Abbuchungsaufträge und Einzugsermächti-
gungen dürfen nur durch die Finanzbuchhal-
tung erteilt werden.

§ 50
Nachweis der Zahlungen im Barverkehr  

(Quittungen)

Die Finanzbuchhaltung hat grundsätzlich über 
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§ 55
Zeitpunkt der Buchungen

(1)  Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum 
Zeitpunkt ihrer Entstehung, Ein- und Auszah-
lungen zum Zeitpunkt ihrer Leistung und nicht 
zahlungswirksame Veränderungen des Vermö-
gens, der Sonderposten und der Rückstellungen 
spätestens im Rahmen der Jahresabschlussar-
beiten zu buchen.

(2)  Nach der zeitlichen Buchung ist alsbald die 
sachliche Buchung vorzunehmen, sofern nicht 
beide Buchungen in einem Arbeitsgang vorge-
nommen werden.

§ 56
Abschluss der Bar- und Bankbestände

(1)  An jedem Tag, an dem Zahlungen erfolgt sind, 
ist der Buchbestand mit dem Kassenbestand 
der Verwaltungsstelle zu vergleichen. Die Er-
gebnisse der Barkassen sind in einem Tagesab-
schlussprotokoll nachzuweisen und schriftlich 
anzuerkennen. Für den Abgleich der Bankbe-
stände kann eine längere Frist zugelassen und 
im Übrigen bestimmt werden, dass sich der 
Tagesabschluss an den Zwischentagen auf den 
baren Zahlungsverkehr beschränken kann.

(2)  Wird ein Kassenfehlbetrag festgestellt, so ist 
dies beim Abgleich zu vermerken. Er ist zu-
nächst als sonstige Forderung zu buchen. Die 
Kassenaufsicht ist unverzüglich zu unterrich-
ten. Bleibt der Kassenfehlbetrag unaufgeklärt 
und besteht keine Haftung oder ist kein Ersatz 
zu erlangen, so ist der Fehlbetrag als Aufwand 
in die Ergebnisrechnung zu übernehmen.

(3)  Ein Kassenüberschuss ist zunächst als sonstige 
Verbindlichkeit zu buchen. Kann er aufgeklärt 
werden, darf er der empfangsberechtigten Per-
son nur aufgrund einer Anordnung ausgezahlt 
werden. Kann er bis zum Jahresabschluss nicht 
aufgeklärt werden, ist er als Ertrag im Ergeb-
nishaushalt zu vereinnahmen.

§ 57
Betriebswirtschaftliche Auswertung

In regelmäßigen Zeitabständen ist eine betriebs-
wirtschaftliche Auswertung zu fertigen.

§ 58
Abschluss der Bücher

Die Bücher sind jährlich abzuschließen. Nach Ab-
lauf des Haushaltsjahres dürfen nur noch zahlungs-
unwirksame Buchungen vorgenommen werden.

tige Unterlagen für den Jahresabschluss 
sind,

2. Unregelmäßigkeiten nach Möglichkeit durch 
interne Kontrollsysteme ausgeschlossen sind 
und

3. die Zahlungs- und Buchungsvorgänge durch 
interne Richtlinien in ihrer richtigen Ord-
nung, zeitlichen und sachlichen Buchung 
gewährleistet und durch einen sachverstän-
digen Dritten in angemessener Zeit nach-
prüfbar sind.

(4)  Aus den Büchern müssen in Verbindung mit 
den Belegen der Buchungsgrund und der Ein-
zahler oder der Empfänger festzustellen sein.

(5) Berichtigungen in Büchern müssen so vorge-
nommen werden, dass die ursprüngliche Ein-
tragung erkennbar bleibt.

§ 53
Vorsammlung der Buchungsfälle

Häufi g wiederkehrende, sachlich zusammengehö-
rende Erträge und Aufwendungen können jeweils zu 
einer Tagessumme zusammengefasst in das Grund-
buch übernommen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass eine Überprüfung im Einzelfall durch Führung 
von Nebenbüchern möglich ist. Sinngemäß kann bei 
der Sachbuchung verfahren werden mit der Maßga-
be, dass die Summen mindestens monatlich in das 
Hauptbuch übernommen werden. Die oberste Auf-
sichtsbehörde kann eine Verlängerung der Frist bis 
zu einem Haushaltsjahr zulassen, wenn die Summe 
der Sachkonten unter Einbeziehung weiterer Bu-
chungsfälle jederzeit festgestellt werden kann.

§ 54
Buchführung, Belegpfl icht

(1)  Die Ordnung für die sachliche Buchung folgt 
der Gliederung des Haushaltsplanes. Haus-
haltsreste sind im folgenden Haushaltsjahr an 
der gleichen Stelle abzuwickeln, bei denen sie 
entstanden sind.

(2)  Die bei Einsatz von automatisierten Verfahren 
für die Sachbuchung gespeicherten Daten sind 
grundsätzlich mit allen Daten der Einzelvor-
gänge auszudrucken. Längste Ausdruckperiode 
ist das Haushaltsjahr. Anstelle des Ausdrucks 
kann die zuständige Stelle eine geeignete Art 
der Speicherung der Daten zulassen, wenn das 
Verfahren nach der technischen und organisa-
torischen Seite sicher und wirtschaftlich gere-
gelt ist.

(3)  Die Buchungen sind zu belegen.
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fassen. Zu- und Abgänge dürfen nur innerhalb 
desselben Sachkontos miteinander verrechnet 
werden.

(4)  Den in der Ergebnisrechnung sowie der Investi-
tions- und Finanzierungsrechnung nachzuwei-
senden Ist-Ergebnissen des Haushaltsvollzuges 
sind die fortgeschriebenen Planansätze des 
Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/
Ist-Vergleich anzufügen.

(5)  Die Ergebnisrechnung sowie die Investitions- 
und Finanzierungsrechnung bilden die Grund-
lage für die Aufstellung der Bilanz.

§ 61
Bilanz

(1)  Die Bilanz ist nach der in den Durchführungs-
bestimmungen geregelten Gliederung in Konto-
form aufzustellen. Eine weitere Untergliederung 
der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vor-
geschriebene Gliederung zu beachten. Neue 
Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr In-
halt nicht von einem vorgeschriebenen Posten 
gedeckt wird. Gliederung und Bezeichnung der 
mit arabischen Zahlen versehenen Posten der 
Bilanz sind zu ergänzen, wenn dies wegen Be-
sonderheiten der kirchlichen Körperschaft zur 
Aufstellung eines klaren und übersichtlichen 
Jahresabschlusses erforderlich ist.

(2)  In der Bilanz ist zu jedem Posten der entspre-
chende Betrag des vorhergehenden Haushalts-
jahres anzugeben. Erhebliche Unterschiede 
sind im Anhang zu erläutern.

(3)  Für die Aufstellung der Bilanz gelten die An-
satz- und Bewertungsvorschriften des Ab-
schnittes 6.

§ 62
Anhang zur Bilanz

Im Anhang zur Bilanz sind die wesentlichen Bi-
lanzpositionen zu erläutern. Zudem sind insbeson-
dere anzugeben:
1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit 
einer Begründung,

3. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz 
auszuweisen sind, sowie Vorbelastungen künf-
tiger Haushaltsjahre, insbesondere Bürgschaf-
ten, Gewährleistungsverträge, in Anspruch ge-
nommene Verpfl ichtungsermächtigungen und 
Verpfl ichtungen aus kreditähnlichen Rechtsge-
schäften und

4. die Finanzdeckung der Passivpositionen, für 
die eine Finanzdeckung vorgegeben ist.

§ 59
Jahresabschluss

(1)  Der Jahresabschluss soll bis zum Ende des drit-
ten Monats und muss spätestens bis zum Ende 
des sechsten Monats nach Ende des Haushalts-
jahres aufgestellt und grundsätzlich spätestens 
bis Ende des neunten Monats durch das zustän-
dige Organ festgestellt sein.

(2)  Der Jahresabschluss umfasst die Ergebnisrech-
nung, die Investitions- und Finanzierungsrech-
nung, die Kapitalfl ussrechnung und die Bilanz 
mit Anhang.

(3)  Im Jahresabschluss sind alle Haushaltsmittel 
des Ergebnishaushaltes sowie des Investitions- 
und Finanzierungshaushaltes nach der Ord-
nung des Haushaltsplanes darzustellen. Zum 
Vergleich sind die Ansätze aufzuführen und die 
Abweichungen auszuweisen. Haushaltsreste 
und Haushaltsvorgriffe sind gegebenenfalls zu 
berücksichtigen.

(4)  Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung und 
der Bilanz ist die vorgeschriebene Gliederung 
zu beachten. Weitere Untergliederungen sind 
zulässig. Die Form der Darstellung, insbeson-
dere die Gliederung der aufeinander folgenden 
Ergebnisrechnungen, Investitions- und Finan-
zierungsrechnungen und Bilanzen ist beizube-
halten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen 
besonderer Umstände Abweichungen erforder-
lich sind. Die Abweichungen sind zu erläutern.

§ 60
Ergebnisrechnung, Investitions- und 

Finanzierungsrechnung

(1)  Der Ergebnishaushalt wird mit der Ergebnis-
rechnung abgeschlossen. In ihr sind die dem 
Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen gegenüberzustellen und daraus 
das Jahresergebnis zu ermitteln. Erträge und 
Aufwendungen dürfen nicht miteinander ver-
rechnet werden. Zuführungen zu und Entnah-
men aus Rücklagen für nicht investive Zwecke 
sind in der Ergebnisrechnung unterhalb des 
Postens „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ 
nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung schließt 
mit dem Bilanzergebnis ab.

(2)  Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzu-
stellen. Das Schema der Darstellung wird durch 
die oberste Aufsichtsbehörde festgelegt.

(3)  Der Investitions- und Finanzierungshaushalt 
wird mit der Investitions- und Finanzierungs-
rechnung abgeschlossen. In ihr sind die dem 
Haushaltsjahr zuzurechnenden Zu- und Abgän-
ge der mit der Investitions- und Finanzierungs-
tätigkeit verbundenen Haushaltsmittel zu er-
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Abschnitt 5
Betriebliches Rechnungswesen

§ 66
Anwendung der kaufmännischen 

Buchführung

(1)  Kirchliche Körperschaften können bei ihren 
rechtlich unselbständigen Ämtern, Diensten, 
Werken und Einrichtungen das Rechnungswe-
sen nach den Grundsätzen der kaufmännischen 
Buchführung ausrichten, wenn dies nach Art 
und Umfang des Geschäftsbetriebes zweckmä-
ßig ist.

(2)  Soweit die handels- und steuerrechtlichen Vor-
schriften dem nicht entgegenstehen, sind die 
Vorschriften dieser Ordnung sinngemäß anzu-
wenden. Dies gilt auch bei kirchlichen Körper-
schaften, für die die Anwendung der kaufmän-
nischen Buchführung gesetzlich vorgeschrieben 
ist.

Abschnitt 6
Ansatz und Bewertung des Vermögens und 

der Schulden

§ 67
Vermögen

(1)  Das kirchliche Vermögen ist die Gesamtheit al-
ler Sachen, Rechte und Ansprüche einer kirch-
lichen Körperschaft. Es gliedert sich in reali-
sierbares und nicht realisierbares Vermögen.

(2)  Das Vermögen ist wirtschaftlich und im Ein-
klang mit dem kirchlichen Auftrag zu verwal-
ten. Es ist in seinem Bestand und Wert grund-
sätzlich zu erhalten. Der mit seiner Nutzung 
verbundene Ressourcenverbrauch soll erwirt-
schaftet werden.

§ 68
Bewirtschaftung des Vermögens

(1)  Die wirtschaftliche Verwaltung des kirchlichen 
Vermögens gemäß § 67 Absatz 2 umfasst insbe-
sondere die folgenden Grundsätze:
1. Gebäude und Grundstücke, die nicht un-

mittelbar kirchlich genutzt werden, sind zu 
vermieten oder zu verpachten.

2. Gebäude, die nicht unmittelbar kirchlich 
genutzt werden und bei denen durch Ver-
mietung oder Verpachtung nicht mindestens 
eine Kostendeckung erzielt werden kann, 
sollen verkauft werden.

3. Früchte und Nutzungen aus kirchlichen 
Vermögensgegenständen dürfen Dritten 
grundsätzlich nur gegen angemessenes Ent-

§ 63
Anlagen zum Anhang

(1)  Als Anlagen sind dem Anhang insbesondere 
beizufügen:
1. ein Rücklagenspiegel, ein Rückstellungen-

spiegel, eine Übersicht über die Sonder-
posten für zweckgebundene Spenden, Ver-
mächtnisse usw.,

2. ein Anlagenspiegel,
3. ein Forderungen- und Verbindlichkeiten-

spiegel und
4. eine Übersicht über erhebliche Abwei-

chungen vom Haushaltsansatz mit Erläute-
rungen.

(2)  In den Übersichten zu Absatz 1 Nummer 1 sind 
der jeweilige Stand zu Beginn und zum Ende 
des Haushaltsjahres sowie die Zu- und Abgän-
ge darzustellen.

(3)  Im Anlagenspiegel sind der Stand des Anla-
gevermögens zu Beginn und zum Ende des 
Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie 
die Zuschreibungen und Abschreibungen dar-
zustellen.

(4)  Im Forderungen- und Verbindlichkeitenspiegel 
ist der jeweilige Gesamtbetrag zu Beginn und 
zum Ende des Haushaltsjahres sowie die jewei-
lige Restlaufzeit anzugeben.

§ 64
Überschuss, Fehlbetrag, Bilanzergebnis

(1)  Ein Überschuss oder Fehlbetrag des Jahresab-
schlusses ist grundsätzlich im Reinvermögen 
als Bilanzergebnis auszuweisen.

(2) Solange Substanzerhaltungs- oder sonstige 
Pfl ichtrücklagen nicht ausreichen oder nicht 
bestehen, soll ein Überschuss des Jahresab-
schlusses (Bilanzgewinn) zur Auffüllung oder 
Deckung verwendet werden.

§ 65
Aufbewahrungsfristen

(1)  Die Jahresabschlüsse sind dauernd, die Haus-
haltspläne, die Grund- und Hauptbücher, son-
stige Bücher und die Belege mindestens zehn 
Jahre aufzubewahren. Die Fristen laufen vom 
Tage der Entlastung an.

(2)  Die Aufbewahrung kann auch auf Bildträgern 
oder anderen Datenträgern erfolgen, wenn die 
Übereinstimmung mit den Urschriften und die 
dauerhafte Lesbarkeit gesichert sind.

(3)  Die steuerrechtlichen Fristen sowie die Vor-
schriften der Aufbewahrungs- und Kassations-
ordnung bleiben unberührt.
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sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich 
einzeln zu bewerten.

3. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich 
sind alle vorhersehbaren Risiken, die bis 
zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu 
berücksichtigen.

4. Aufwendungen und Erträge des Haushalts-
jahres sind unabhängig von den Zeitpunkten 
der entsprechenden Zahlungen im Jahresab-
schluss zu berücksichtigen.

5. Die im Vorjahr angewandten Ansatz- und 
Bewertungsmethoden sollen beibehalten 
werden.

(2)  Näheres regeln die jeweiligen Bewertungsricht-
linien. Diese erlässt der Rat für die Konfödera-
tion und jede Kirche für ihren Bereich.

§ 71
Wertansätze der Vermögensgegenstände und 

Schulden

(1)  Für neu zugehende Vermögensgegenstände 
sind grundsätzlich die Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zugrunde zu legen.

(2)  Für die Ermittlung der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten sowie der Schulden gelten, ins-
besondere auch für die erstmalige Bewertung 
(Eröffnungsbilanz), die jeweiligen Bewertungs-
richtlinien.

(3) Sakralgebäude (Kirchen, Kapellen und  Glo-
ckentürme außer Friedhofskapellen) sind mit 
1 Euro zu bewerten. Die Zielsetzung der §§ 5 
Absatz 1 und 75 Absatz 2 Nummer 3 bleibt un-
berührt.

(4) Rückstellungen für beamtenrechtliche Pen-
sions- und Beihilfeverpfl ichtungen sind nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen zu 
ermitteln, soweit diese nicht durch eine Versor-
gungskasse gedeckt sind (Deckungslücke). Die 
Bildung der Rückstellungen für die Pensions- 
und Beihilfeverpfl ichtungen kann auch unab-
hängig von der Anstellungskörperschaft zentral 
in der landeskirchlichen Bilanz erfolgen. Dies 
ist im jeweiligen Anhang der Bilanz der Anstel-
lungskörperschaften zu erläutern.

(5)  Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag in der Bilanz auszuweisen.

§ 72
Nachweis des Vermögens und der Schulden, 

Bilanzierung

(1)  Das nach den vorstehenden Vorschriften er-
fasste und bewertete Vermögen und die Schul-
den sind in einer Bilanz gemäß § 61 nachzuwei-
sen.

(2)  In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlauf-

gelt überlassen werden.
4. Auf Gesetz, Vertrag und Herkommen beru-

hende Nutzungen und Rechte sind zu erhal-
ten und wahrzunehmen. Die Ablösung und 
Umwandlung von Rechten darf nur erfolgen, 
wenn daran ein besonderes Interesse oder 
eine Verpfl ichtung hierzu besteht. Die Ab-
lösung ist nur gegen einen der Nutzung oder 
dem Recht entsprechenden Wert zulässig.

5. Zuwendungen von Todes wegen und Schen-
kungen dürfen nur angenommen werden, 
wenn in ihrer Zweckbestimmung nichts ent-
halten ist, was dem Auftrag der Kirche wi-
derspricht. Sie sollen ausgeschlagen werden, 
wenn mit ihnen ihrem Wert nicht entspre-
chende belastende Bedingungen oder Auf-
lagen verbunden sind. Für die Verwendung 
der Zuwendung gilt der Wille der oder des 
Zuwendenden.

6. Geldmittel, die nicht als Kassenbestand auf 
laufenden Konten für den Zahlungsverkehr 
benötigt werden, sind sicher und ertragbrin-
gend anzulegen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Mittel bei Bedarf zur Verfügung 
stehen (Liquiditätsplanung). Die Art der 
Anlage muss mit dem kirchlichen Auftrag 
vereinbar sein.

(2) Genehmigungsvorbehalte und besondere lan-
deskirchliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 69
Inventar, Inventur

Die kirchlichen Körperschaften haben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres ihre Grundstücke, For-
derungen und Schulden, die liquiden Mittel sowie 
die sonstigen Vermögensgegenstände genau zu er-
fassen und mit ihrem Einzelwert in einem Inven-
tarverzeichnis (Inventar) auszuweisen. Körperliche 
Vermögensgegenstände sind in der Regel durch eine 
körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen (Inven-
tur). Auf die körperliche Bestandsaufnahme kann 
verzichtet werden, wenn anhand vorhandener Ver-
zeichnisse der Bestand nach Art, Menge und Wert 
ausreichend sicher festgestellt werden kann (Buch-
inventur).

§ 70
Allgemeine Bewertungsgrundsätze

(1)  Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände 
und Schulden gilt Folgendes:
1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz 

des Haushaltsjahres müssen mit denen der 
Schlussbilanz des Vorjahres übereinstim-
men.

2. Die Vermögensgegenstände und Schulden 
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1. für die Beteiligung ein berechtigtes Interes-
se vorliegt und sich der angestrebte Zweck 
nicht besser und wirtschaftlicher auf andere 
Weise erreichen lässt,

2. sowohl die Einzahlungsverpfl ichtungen als 
auch die Haftpfl icht auf einen bestimmten 
Betrag begrenzt ist,

3. die kirchlichen Belange im Aufsichtsrat 
oder einem entsprechenden Überwachungs-
organ angemessen vertreten sind und

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss 
entsprechend den handels- und steuerrecht-
lichen Vorschriften aufgestellt und geprüft 
wird.

(2)  Beteiligungen zum Zwecke der Vermögensanla-
ge sind im Rahmen der für Versicherungsunter-
nehmen geltenden Bestimmungen zulässig.

(3)  Anzeigepfl ichten und Genehmigungsvorbehalte 
bleiben unberührt.

§ 75
Rücklagen

(1)  Rücklagen werden als  Pfl ichtrücklagen, zweck-
gebundene Rücklagen und freie Rücklagen ge-
bildet.

(2)  Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft sind als 
Pfl ichtrücklagen zu bilden:
1. eine Betriebsmittelrücklage, 
2. eine Allgemeine Ausgleichsrücklage,
3. eine Substanzerhaltungsrücklage und 
4. im Bedarfsfall eine Bürgschaftssicherungs- 

und eine Tilgungsrücklage.
(3)  Die Betriebsmittelrücklage dient dem Träger 

der Kassengemeinschaft zur Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit für die beteiligten kirch-
lichen Körperschaften. Sie ist bis zu einem 
Sechstel, mindestens zu einem Zwölftel der 
durchschnittlichen ordentlichen Ergebnisrech-
nung  der vorangegangenen drei Haushaltsjahre 
anzusammeln. Wird die Rücklage in Anspruch 
genommen, soll sie bis zum Ende des Haus-
haltsjahres wieder aufgefüllt werden.

(4)  Zum Ausgleich von Schwankungen bei den 
Haushaltseinnahmen ist eine Allgemeine Aus-
gleichsrücklage auf Ebene der jeweiligen Kör-
perschaft zu bilden. Ihr Mindestbestand muss 
20% der allgemeinen Zuweisungen im Durch-
schnitt der abgelaufenen letzten drei Haus-
haltsjahre erreichen. Bei Körperschaften, die 
keine allgemeinen Zuweisungen erhalten, sind 
die Gesamteinnahmen Bemessungsgrundlage.

(5)  Zum Ausgleich des mit der Nutzung von Ver-
mögensgegenständen des Anlagevermögens 
verbundenen Ressourcenverbrauchs sind der 
Substanzerhaltungsrücklage jährlich Haus-
haltsmittel in Höhe der Abschreibungen ab-

vermögen, das Reinvermögen einschließlich 
der Rücklagen, die Sonderposten, die Schulden 
sowie die Rechnungsabgrenzungsposten voll-
ständig auszuweisen.

(3)  Anlagevermögen sind die Gegenstände, die be-
stimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung 
der kirchlichen Körperschaft zu dienen. Hierzu 
gehören auch die Finanzanlagen zur Deckung 
von Rücklagen und Rückstellungen.

(4)  Posten der Aktivseite dürfen grundsätzlich 
nicht mit Posten der Passivseite, Grundstücks-
rechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet 
werden.

(5)  Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens können als 
Aktivposten in die Bilanz aufgenommen wer-
den. Nicht aufgenommen werden dürfen selbst 
geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, 
Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

(6)  Die Deckungslücken der Substanzerhaltungs-
rücklagen aus unterbliebener Instandhaltung 
und nicht erwirtschafteten Abschreibungen 
sind unter dem Bilanzstrich oder im Anhang 
auszuweisen.

§ 73
Abschreibungen, Zuschreibungen

(1)  Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

(2)  Der Abschreibungszeitraum beginnt in dem 
Monat, in dem der Vermögensgegenstand an-
geschafft oder hergestellt wurde. Bei der Ab-
schreibung werden nur volle Monate berück-
sichtigt.

(3)  Für die Abschreibung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern gelten die jeweiligen Bewertungs-
richtlinien.

(4)  Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wert-
minderung sind außerplanmäßige Abschrei-
bungen vorzunehmen.

(5)  Für Zuschreibungen des beweglichen und un-
beweglichen Anlagevermögens gelten die jewei-
ligen Bewertungsrichtlinien.

§ 74
Beteiligung an privatrechtlichen 

Unternehmen

(1)  Eine Beteiligung an der Gründung eines Un-
ternehmens in einer Rechtsform des privaten 
Rechts oder an einem bestehenden Unterneh-
men in einer solchen Rechtsform soll nur erfol-
gen, wenn



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 5/2012

210

den.
(2)  Finanzierte Rückstellungen müssen durch ent-

sprechende Finanzanlagen gedeckt sein.
(3)  Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, 

soweit der Grund für deren Bildung entfallen 
ist.

§ 78
Rechnungsabgrenzung

Fällt die wirtschaftliche Zurechnung des Auf-
wandes oder Ertrages für bereits erhaltene oder ge-
leistete Zahlungen in das folgende Haushaltsjahr, 
soll grundsätzlich die periodengerechte Zuordnung 
in der Bilanz ausgewiesen werden (Aktive oder Pas-
sive Rechnungsabgrenzung).

Abschnitt 7
Prüfung und Entlastung

§ 79
Ziel und Inhalt der Prüfung

(1)  Ziel der Prüfung ist, die kirchenleitenden Or-
gane bei der Wahrnehmung ihrer Finanzverant-
wortung zu unterstützen und wirtschaftliches 
Denken sowie verantwortliches Handeln im 
Umgang mit den der Kirche anvertrauten Mit-
teln zu fördern.

(2)  Inhalt der Prüfung ist die Feststellung, ob
1. die der Kirche anvertrauten Mittel zweck-

entsprechend, wirtschaftlich und sparsam 
verwendet werden und

2. die für das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen und die Wirtschaftsführung 
maßgebenden Bestimmungen eingehalten 
werden.

§ 80
Kassenprüfungen

(1)  Die ordnungsgemäße Kassenführung wird 
durch Kassenprüfungen festgestellt, von denen 
jährlich mindestens eine unvermutet durchzu-
führen ist.

(2)  Bei diesen Prüfungen ist insbesondere zu er-
mitteln, ob
1. der Kassenbestand mit dem Ergebnis in den 

Grundbüchern übereinstimmt,
2. die Eintragungen in den Hauptbüchern de-

nen in den Grundbüchern entsprechen, so-
weit nicht im automatisierten Verfahren ge-
bucht wird,

3. die erforderlichen Belege vorhanden sind,
4. die Anlagebestände des Vermögens mit den 

Eintragungen in den Büchern oder sonstigen 
Nachweisen übereinstimmen,

züglich der Erträge aus der Aufl ösung von Son-
derposten zuzuführen, bei der Bewertung nach 
§ 71 Absatz 3 in Höhe eines durch Durchfüh-
rungsbestimmung festgelegten Betrages.

(6)  Werden Bürgschaften übernommen, so ist eine 
Bürgschaftssicherungsrücklage in Höhe des 
Ausfallrisikos, mindestens in Höhe von 25% 
der verbürgten Beträge anzusammeln. Für Dar-
lehen, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, 
ist bis zur Fälligkeit eine Tilgungsrücklage an-
zusammeln. 

(7)  Zweckgebundene Rücklagen sind Rücklagen, 
die einem bestimmten Zweck  zugeordnet sind 
und nicht der freien Verfügung des zuständi-
gen Beschlussorgans unterliegen. Die Zweck-
bestimmung einer Rücklage kann geändert 
werden, wenn und soweit die Rücklage für den 
bisherigen Zweck nicht mehr oder für den an-
deren Zweck dringender benötigt wird und die 
Änderung des Rücklagezwecks sachlich und 
wirtschaftlich auch gegenüber Dritten, die 
wesentlich zur Rücklage beigetragen haben, 
vertretbar ist. Soweit die Rücklage aus Spen-
den oder Kollekten gebildet worden ist, ist die 
Änderung der Zweckbestimmung bekannt zu 
machen. Genehmigungsvorbehalte bleiben un-
berührt.

(8)  Darüber hinaus können von dem zuständigen 
Beschlussorgan weitere freie Rücklagen gebil-
det werden.

(9)  Rücklagen dürfen nur in der Höhe ausgewiesen 
werden, wie sie durch entsprechende Finanzan-
lagen gedeckt sind (Grundsatz der Finanzde-
ckung).

§ 76
Sonderposten

(1)  Unter den Sonderposten sind 
1. erhaltene Investitionszuschüsse und -zuwei-

sungen, die über einen bestimmten Zeitraum 
ergebniswirksam aufzulösen sind, sowie 

2. Verpfl ichtungen gegenüber Sondervermö-
gen, noch nicht verwendete Spenden, Ver-
mächtnisse und vergleichbare Zuwendungen 
mit jeweils konkreten Zweckbestimmungen 
nachzuweisen.

(2)  Unter den Sonderposten können auch Verpfl ich-
tungen gegenüber Treuhandvermögen nachge-
wiesen werden.

§ 77
Rückstellungen

(1)  Für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften sind 
Rückstellungen in ausreichender Höhe zu bil-
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§ 82
Organisations- und 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen

(1)  Neben den Kassen- und Jahresrechnungen kön-
nen Organisation und Wirtschaftlichkeit kirch-
licher Stellen geprüft werden. Diese Prüfungen 
können mit der Rechnungsprüfung verbunden 
werden.

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf Fragen der 
Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit, 
insbesondere darauf, ob die Aufgaben mit ge-
ringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf 
andere Weise wirksamer erfüllt werden können.

(3)  § 81 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 83
Betriebswirtschaftliche Prüfungen

(1) Bei Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen 
nach Abschnitt 5 und § 26 können betriebs-
wirtschaftliche Prüfungen durchgeführt wer-
den. Sie beziehen sich insbesondere auf
1. die Vermögenslage,
2. die Ertragslage,
3. die Wirtschaftlichkeit und
4. Prüfungen nach § 82. 

(2)  § 81 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 84
Prüfungen bei Stellen außerhalb der 

verfassten Kirche

Bei Zuwendungen an Stellen außerhalb der ver-
fassten Kirche (§ 23) kann die zuständige Prüfungs-
stelle prüfen, ob die Mittel zweckentsprechend und 
wirtschaftlich verwendet wurden.

§ 85
Örtliche und überörtliche Prüfung

(1)  Das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
unterliegt der örtlichen und überörtlichen Prü-
fung.

(2)  Die örtliche Haushalts- und Rechnungsprüfung 
ist Aufgabe der verfassungsmäßig zuständigen 
Organe.

(3)  Die örtliche Kassenprüfung ist Aufgabe der 
verfassungsmäßig zuständigen Organe des 
Rechtsträgers der Kasse.

(4)  Die überörtliche Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungsprüfung ist Aufgabe der verfas-
sungsmäßigen Aufsichtsbehörden oder der 
sonst gemäß der Verfassung zuständigen Stelle.

5. die Bücher und sonstigen Nachweise richtig 
geführt werden,

6. die Vorschüsse und die Verwahrgelder 
rechtzeitig und ordnungsgemäß abgewickelt 
werden und

7. im Übrigen die Kassengeschäfte ordnungs-
gemäß erledigt werden.

(3)  Über die Kassenprüfung ist eine Niederschrift 
anzufertigen.

(4)  Das Nähere über Kassenaufsicht und Kassen-
prüfung regelt die zuständige Stelle.

§ 81
Rechnungsprüfungen

(1) Durch Rechnungsprüfungen ist festzustellen, 
ob die Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
führung sowie die Vermögensverwaltung ord-
nungsgemäß wahrgenommen wurde.

(2)  Die Rechnungsprüfungen erstrecken sich auf 
die Vermögens- und Ertragslage sowie die 
Wirtschaftlichkeit, insbesondere darauf, ob
1. beim Vollzug des Haushaltsplanes und in 

der Vermögensverwaltung nach dem gel-
tenden Recht verfahren wurde,

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich 
und rechnerisch begründet und belegt sind,

3. die fälligen Forderungen vollständig ein-
gezogen und die fälligen Verbindlichkeiten  
ordnungsgemäß geleistet worden sind,

4. der Haushaltsplan eingehalten und im Üb-
rigen wirtschaftlich und sparsam verfahren 
wurde,

5. der Jahresabschluss ordnungsgemäß aufge-
stellt ist und

6. das Vermögen und die Schulden richtig 
nachgewiesen sind.

(3)  Während der Einführungsphase des Rech-
nungswesens im Rechnungsstil der doppelten 
Buchführung –Doppik– kann die Rechnungs-
prüfung hinsichtlich der Eröffnungsbilanzen in 
der Weise vorgenommen werden, dass sie sich 
auf Prüfungshinweise auf Grund behobener 
Prüfungsfeststellungen aus vergleichbaren Prü-
fungen beschränkt, soweit diese im Rahmen 
weiterer Kontrollprüfungen nicht mehr aufge-
treten sind. Die jeweilige oberste Aufsichtsbe-
hörde legt den Zeitraum fest, in dem übergangs-
weise nach Satz 1 verfahren werden kann.

(4)  Das Ergebnis ist in einem Prüfungsbericht fest-
zuhalten. Der Bericht ist dem für die Ausfüh-
rung des Haushaltsplanes zuständigen Organ 
zuzuleiten.
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verbunden sind oder in eingetragener Lebenspart-
nerschaft oder in häuslicher Gemeinschaft leben.

§ 91
Begriffsbestimmungen

Bei Anwendung dieser Ordnung sind die nachfol-
genden Begriffe zugrunde zu legen:
1. Abschnitt: Untergliederung eines Einzelplanes.
2. Abschreibung: Buchmäßige Abbildung des 

insbesondere mit der Nutzung des abnutzbaren 
Vermögens verbundenen Werteverzehrs.

3. Aktiva: Summe der Vermögensgegenstän-
de (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, nicht 
durch Vermögensgrundbestand und Rücklagen 
gedeckter Fehlbetrag), die in der Bilanz die 
Mittelverwendung nachweist.

4. Anhang: Bestandteil des Jahresabschlusses, 
in dem besondere Erläuterungen zum besseren 
Verständnis der Ermittlung des Jahresergeb-
nisses und zu nicht bilanzierten wirtschaftli-
chen Belastungen künftiger Haushaltsjahre 
aufzunehmen sind. Insbesondere sind größere 
Veränderungen von Bilanzpositionen, Abwei-
chungen von den bisherigen Bewertungs- und 
Bilanzierungsgrundsätzen sowie bereits er-
kennbare künftige Risiken der Körperschaft zu 
erläutern.

5. Anlagevermögen: Die Teile des Vermögens, die 
dauerhaft der Aufgabenerfüllung dienen.

6. Anschaffungskosten: Aufwendungen, die gelei-
stet werden, um einen Vermögensgegenstand zu 
erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen, soweit sie dem Vermögens-
gegenstand einzeln zugeordnet werden können.                                   
Zu den Anschaffungskosten gehören auch die 
Nebenkosten. Minderungen des Anschaffungs-
preises sind abzusetzen.

7. Aufwendungen: In Geld bewerteter, nicht unbe-
dingt zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch 
innerhalb eines Haushaltsjahres.

8. Außerplanmäßige Haushaltsmittel: Haushalts-
mittel, für deren Zweck im Haushalt keine An-
sätze veranschlagt und auch keine Haushalts-
reste aus Vorjahren verfügbar sind.

9. Auszahlungen: Abfl uss von Bar- und Buchgeld 
(Zahlungsmitteln).

10. Baumaßnahme: Ausführung eines Baues (Neu-,
Erweiterungs- und Umbau) sowie die Instand-
setzung an einem Bau, soweit sie nicht der lau-
fenden Bauunterhaltung dient.

11. Betriebswirtschaftliche Auswertungen: Aus-
wertungen über die Erträge und Aufwendungen 
während des laufenden Haushaltsjahres sowie 
über die Investitionen und deren Finanzie-
rung. Eine betriebswirtschaftliche Auswertung 
ist mindestens vierteljährlich zu erstellen; es 

§ 86
Vorlage des Jahresabschlusses

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 59 
Absatz 1) ist dieser zur Prüfung vorzulegen.

§ 87
Unabhängigkeit der Prüfung

(1)  Für die Prüfungen nach den §§ 82 bis 85 sind 
unabhängige Prüfungsstellen zuständig.

(2)  Die persönliche und sachliche Unabhängigkeit 
der oder des Prüfenden von der zu prüfenden 
Stelle ist zu gewährleisten.

(3)  Die prüfende Stelle kann sich bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben besonderer Sachverständiger 
bedienen.

§ 88
Entlastung

(1)  Bestätigt die prüfende Stelle, dass keine we-
sentlichen Beanstandungen vorliegen oder dass 
die Beanstandungen ausgeräumt sind, so ist 
Entlastung zu erteilen. Die Entlastung kann 
mit Einschränkungen erteilt oder mit Aufl agen 
verbunden werden.

(2)  Bei Kirchengemeinden wird die Entlastung 
nach Absatz 1 durch den Bestätigungsvermerk 
der prüfenden Stelle ersetzt. 

(3)  Die Entlastung ist der Stelle, die für die Aus-
führung des Haushaltsplanes und der Stelle, 
die für die Finanzbuchhaltung zuständig ist, 
schriftlich zu erteilen.

§ 89
Sonstige Prüfungen

(1)  Die oberste Aufsichtsbehörde kann jederzeit 
weitergehende Prüfungen durchführen. Sie be-
dient sich dazu des Rechnungsprüfungsamtes.

(2)  Das Rechnungsprüfungsamt kann jederzeit 
weitere Prüfungen im Rahmen seiner geltenden 
Ordnung durchführen.

Abschnitt 8
Schlussvorschriften

§ 90
Befangenheit, Handlungsverbot

Kein Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin darf bei 
Maßnahmen mitwirken, die ihn oder sie selbst oder 
seinen oder ihren Ehepartner betreffen. Das gleiche 
gilt für Angehörige, die mit dem Mitarbeiter oder 
der Mitarbeiterin bis zum dritten Grad verwandt, bis 
zum zweiten Grad verschwägert oder durch Adoption 
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nen für Mehraufwendungen eines anderen 
Haushaltsansatzes (einseitige Deckungs-
fähigkeit) oder zusätzlich auch umgekehrt 
(gegenseitige Deckungsfähigkeit) verwendet 
werden.        

b)  unechte Deckungsfähigkeit: Mehrerträge 
eines Haushaltsansatzes können für Mehr-
aufwendungen bei anderen Haushaltsansät-
zen verwendet werden.

 Gleiches gilt für die Bewirtschaftung von Haus-
haltsmitteln des Investitions- und Finanzie-
rungsplanes.

19. Deckungslücken der Substanzerhaltungsrück-
lagen: Summe der unterbliebenen Instand-
haltungen, resultierend aus der erstmaligen 
Eröffnungsbilanz. Die Deckungslücken der 
Substanzerhaltungsrücklagen sind unter dem 
Bilanzstrich oder im Anhang auszuweisen.

20. Doppik: Abkürzung für „Doppelte Buchfüh-
rung in Kontenform“.

21. Einzahlungen: Zufl uss von Bar- und Buchgeld 
(Zahlungsmitteln).

22. Einzelanordnung: Buchungsanordnung für 
eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende 
Zahlungen für jeweils eine einzahlende oder 
empfangsberechtigte Person innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Dasselbe gilt für die Buchung 
von einzelnen oder wiederkehrenden nicht zah-
lungswirksamen Vorgängen.

23. Einzelplan: Die Zusammenstellung der Haus-
haltsmittel eines Aufgabenbereiches.

24. Erlass: Verzicht auf einen Anspruch (mit buch-
mäßiger Bereinigung). 

25. Ergebnisplan, Ergebnisrechnung: Teil des 
Haushalts bzw. des Jahresabschlusses als 
Grundlage für die Planung und den Nachweis 
der Aufwendungen und Erträge; entspricht der 
kaufmännischen Gewinn- und Verlustrech-
nung.

26. Erträge: In Geld bewerteter, nicht unbedingt 
zahlungswirksamer Ressourcenzuwachs inner-
halb eines Haushaltsjahres.

27. Fehlbetrag (Jahresabschluss): Der Betrag, 
um den die Aufwendungen einschließlich der 
Rücklagenzuführungen höher sind als die Er-
träge einschließlich der Rücklagenentnahmen.

28. Finanzdeckung (Grundsatz): Prinzip, dass zur 
Deckung von Rücklagen und noch nicht ver-
wendeten zweckgebundenen Spenden entspre-
chende Finanzanlagen vorhanden sein müssen. 
Weitere Positionen der Passivseite  können fi -
nanzgedeckt sein, insbesondere bei Rückstel-
lungen ist eine Finanzdeckung anzustreben.

29. Forderungen: In Geld bewertete Ansprüche an 
Dritte.

30. Gliederung, Gliederungssystematik: Darstel-
lung der Haushaltsmittel nach kirchlichen Auf-

handelt sich jedoch nicht um einen echten Ab-
schluss des Betrachtungszeitraumes.

12. Bilanz: Gegenüberstellung der Vermögenswerte 
(Aktiva) einerseits sowie des Vermögensgrund-
bestandes, der Rücklagen, der Sonderposten 
und der Schulden (Passiva) andererseits zu 
einem bestimmten Stichtag in Kontoform.

13. Bilanzergebnis: Der ergebniswirksame Teil der 
kirchlichen Haushaltsplanung und –ausfüh-
rung umfasst regelmäßig die Bewirtschaftung 
von Rücklagen für nicht investive Zwecke. 
Minderungen von Ansprüchen an die künftige 
Haushaltswirtschaft, ein Abbau von Gewinn- 
oder Verlustvorträgen oder eine Zuführung 
zum Investitions- und Finanzierungshaushalt 
können enthalten sein. Die sich aus den haus-
haltsrechtlichen Vorschriften und/oder Gremi-
enbeschlüssen ergebenden Einstellungen in 
Rücklagen und/oder Sonderposten stellen bi-
lanztechnisch Ergebnisverwendungen dar. Sie 
sind daher nach der Ermittlung des Jahreser-
gebnisses auszuweisen und führen so zum Bi-
lanzergebnis.

14. Buchungsanordnungen: Förmliche Aufträge 
der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden 
Einheiten an die kassenführende Stelle zur 
Ausführung des Haushaltsplanes.

15. Budgetierung: Verbindung von Haushaltsmit-
teln im Rahmen eines Systems der dezentralen 
Verantwortung bei geeigneten Organisations-
einheiten oder Handlungsfeldern kirchlicher 
Arbeit zu einem fi nanziellen Rahmen als Bud-
get, zur Umsetzung der Outputorientierung, zur 
Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfül-
lung sowie zur Steigerung der Eigenverantwort-
lichkeit. Dabei wird die Finanzverantwortung 
auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung 
auf die Budgetverantwortlichen übertragen, die 
die Fach- und Sachverantwortung haben.

16. Controlling: Unterstützendes Führungs- und 
Entscheidungsinstrument zur Steuerung und 
Kontrolle der kirchlichen Arbeit durch die Be-
reitstellung und zukunftsorientierte Auswer-
tung geeigneter Informationen (Berichtswesen), 
insbesondere aus dem Rechnungswesen, um 
das Erreichen gesetzter Ziele zu sichern.

17. Daueranordnung:  Buchungsanordnung für der 
Höhe nach gleiche wiederkehrende Zahlungen 
und für die Buchung von wiederkehrenden 
nicht zahlungswirksamen Vorgängen, die für 
ein Haushaltsjahr oder auch darüber hinaus 
gilt.

18. Deckungsfähigkeit:
a)  echte Deckungsfähigkeit:                                                         . 
 Minderaufwendungen eines Haushaltsan-

satzes einer Kostenstelle oder einer Kombi-
nation aus Kostenstelle und Sachkonto kön-
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(einschließlich zusätzlich genehmigter Soll-
veränderungen) und Ergebnis der Haushalts-
rechnung, die auf Beschluss des zuständigen 
Gremiums in das folgende Haushaltsjahr über-
tragen werden können.

41. Haushaltsvermerke: Einschränkende oder er-
weiternde Bestimmungen zu Ansätzen des 
Haushalts (z. B. Deckungsfähigkeit, Übertrag-
barkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

42. Haushaltsvorgriffe: Über- und/oder außerplan-
mäßige Ausgaben, die im folgenden Haushalts-
jahr haushaltsmäßig abgedeckt werden.

43. Herstellungskosten: Aufwendungen, die durch 
den Verbrauch von Gütern und die Inanspruch-
nahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung 
oder für eine über seinen ursprünglichen Zu-
stand hinausgehende wesentliche Verbesserung 
entstehen.

44. Innere Anleihe: Die vorübergehende Inan-
spruchnahme von Finanzmitteln, die der De-
ckung von zweckgebundenen Rücklagen  die-
nen, anstelle einer Kreditaufnahme.

45. Investitionen: Verwendung von Finanzmitteln, 
die das Anlagevermögen verändern.

46. Investitions- und Finanzierungsplan, Investi-
tions- und Finanzierungsrechnung: Teil des 
Haushalts als Grundlage für die Planung und 
den Nachweis von bestimmten erfolgsneutralen 
Bilanzveränderungen bzw. Nachweis der Inve-
stitions- und Finanzierungstätigkeit im Rah-
men des Jahresabschlusses.

47. Kapitalfl ussrechnung: Die Kapitalfl ussrech-
nung orientiert sich an dem Deutschen Rech-
nungslegungsstandard  (DRS) Nr. 2 und soll 
durch die Darstellung der Zahlungsströme und 
Zahlungsmittelbestände Auskunft über die 
strukturelle Zahlungsfähigkeit der kirchlichen 
Körperschaft geben. Sie differenziert sich in 
drei Stufen. Der Zahlungsmittelfl uss aus ge-
wöhnlicher Geschäftstätigkeit wird indirekt und 
der aus der Investitions- und Finanzierungstä-
tigkeit wird in der direkten Methode entwickelt.

48. Kassenkredite: Kurzfristige Kredite zur Ver-
stärkung des Kassenbestandes.

49. Kontenrahmen: Der für die Sachkonten vorge-
gebene Mindestkontenplan.

50. Kosten: In Geld bewerteter Werteverzehr durch 
Verbrauch oder Abnutzung von Vermögens-
gegenständen und die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen zur kirchlichen Aufgabener-
füllung in einer bestimmten Periode.

51. Kosten- und Leistungsrechnung: Verfahren, in 
dem Kosten und Erlöse erfasst und zum Zweck 
spezieller Auswertungen nach Kosten-/Erlös-
arten verursachungsgerecht auf die Kostenstel-
len verteilt und Kostenträgern (Leistungen) zu-

gaben oder Diensten.
31. Grundbuch: Dient der vollständigen Erfassung 

der Geschäftsvorfälle in zeitlicher Ordnung. 
In der doppischen Finanzsoftware übernimmt 
im Allgemeinen das Journal die Funktion des 
Grundbuches; es ist gleichzeitig die Buchungs-
anweisung für die Übertragung der Buchungen 
aus dem Grundbuch in das Hauptbuch.

32. Handlungsfelder kirchlicher Arbeit: Funktio-
nale Beschreibung eines bestimmten Bereiches 
der inhaltlichen kirchlichen Arbeit, Grundlage 
der zielorientierten Planung der kirchlichen Ar-
beit; diese kann alternativ auch nach Organisa-
tionseinheiten erfolgen.

33. Handvorschüsse: Beträge, die einzelnen Dienst-
stellen oder Personen zur Bestreitung von klei-
neren, wiederkehrenden Ausgaben bestimmter 
Art zugewiesen werden.

34. Hauptbuch: Dient der Darstellung der im 
Grundbuch erfassten Geschäftsvorfälle in sach-
licher Ordnung.

35. Haushaltsjahr: Haushaltsjahr ist das Kalender-
jahr.

36. Haushaltsplan: Der Haushaltsplan bildet die 
Grundlage für die Haushalts- und Wirtschafts-
führung der kirchlichen Körperschaft und wird 
von dem zuständigen Beschlussorgan als Plan 
verabschiedet. Er dient im Rahmen der vor-
gegebenen Ziele für die inhaltliche kirchliche 
Arbeit der Feststellung und Deckung des Res-
sourcenbedarfs, der zur Erfüllung der damit 
verbundenen Aufgaben voraussichtlich notwen-
dig sein wird.  

 Wird der Haushaltsplan nach den Grundsätzen 
der Outputorientierung aufgestellt, erhält er die 
Form des Haushaltsbuches.

37. Haushaltsbuch: Darstellungsform des Haus-
halts im Rahmen der Outputorientierung. 
Dabei erfolgt die Untergliederung nach den 
Organisationseinheiten oder nach den Hand-
lungsfeldern kirchlicher Arbeit. Innerhalb der 
Untergliederungen sollten jeweils die Ziele der 
kirchlichen Arbeit beschrieben und Angaben 
zur Zielerreichung gemacht werden sowie die 
dafür zu erbringenden Leistungen und der da-
für erforderliche Ressourceneinsatz dargestellt 
werden. 

38. Haushaltsmittel: Dazu gehören alle Erträ-
ge und Aufwendungen, unabhängig von ihrer 
Zahlungswirksamkeit sowie die mit der Investi-
tions- und Finanzierungstätigkeit verbundenen 
Zugänge und Abgänge.

39. Haushaltsquerschnitt: Verdichtete Übersicht 
der Haushaltsmittel, geordnet nach der Gliede-
rungssystematik.

40. Haushaltsreste: Haushaltsmittel bis zur Höhe 
des Unterschieds zwischen Haushaltsansatz 
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jahr angenommener Ressourcenverbrauch, 
verbunden mit einer zukünftigen Zahlungsver-
pfl ichtung in unbekannter Höhe und zu einem 
nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt (z.B. Pen-
sions- und Clearingrückstellungen).

65. Sammelanordnung: Kassenanordnung für eine 
einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zah-
lungen für jeweils mehrere Zahlungspfl ichti-
ge oder Empfangsberechtigte innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Gleiches gilt für die Buchung 
von nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

66. Schulden: Bilanziell umfassen die Schulden die 
Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Inhalt-
lich handelt es sich dabei um Verpfl ichtungen 
gegenüber Dritten, die dem Grunde und der 
Höhe nach feststehen.

67. Sonderhaushalt: Sonderhaushalte sind aus 
dem Haushalt ausgegliederte Teile. Bestehen 
Sonderhaushalte, so bilden sie gemeinsam mit 
dem Haushalt den Gesamthaushalt und unter-
liegen dem Etatrecht. Das Etatrecht bleibt nur 
gewahrt, wenn die Zuweisung zum oder vom 
Sonderhaushalt im Haushalt beschlossen wird 
und die Finanzstruktur, das Gesamtvolumen, 
die Vermögenssituation und der Stellenplan des 
Sonderhaushaltes erläutert sind.

68. Sondervermögen: Vermögensteile im Sinne von 
aus dem kirchlichen Haushalt organisatorisch 
ausgegliederten Werken, Einrichtungen und 
Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 
die für die Erfüllung bestimmter Aufgaben vom 
Vermögen der kirchlichen Körperschaft abge-
sondert sind.

69. Stundung: Hinausschieben der Fälligkeit eines 
Anspruchs oder mehrerer Teile davon (Raten-
zahlung).

70. Treuhandvermögen: Vermögen, das für Dritte 
verwaltet wird.

71. Überplanmäßige Haushaltsmittel: Haushalts-
mittel, die den Haushaltsansatz unter Ein-
schluss der im Deckungskreis verfügbaren 
Haushaltsmittel oder aus dem Vorjahr übertra-
genen Haushaltsreste übersteigen.

72. Überschuss: Der Betrag, um den im Rahmen 
des Jahresabschlusses die Erträge einschließ-
lich der Rücklagenentnahmen höher sind als 
die Aufwendungen einschließlich der Rückla-
genzuführungen.

73. Umlaufvermögen: Die Teile des Vermögens, die 
nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufga-
benerfüllung zu dienen und keine Rechnungs-
abgrenzungsposten sind.

74. Verfügungsmittel: Beträge, die bestimmten 
Personen für dienstliche Zwecke zur Verfügung 
stehen.

75. Vermögen: Das Vermögen wird in der Bilanz 
dargestellt. Es gliedert sich auf der Aktivseite 

geordnet werden.
52. Kredite: Unter der Verpfl ichtung zur Rückzah-

lung von Dritten aufgenommene Finanzmittel.
53. Leistungen: In Geld bewertbare Arbeitsergeb-

nisse, die zur kirchlichen Aufgabenerfüllung 
erbracht werden.

54. Liquide Mittel: Flüssige Mittel, bestehend aus 
dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Kon-
ten bei den Kreditinstituten sowie Schecks und 
Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

55. Liquidität: Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zah-
lungsverpfl ichtungen termingerecht und voll-
ständig nachzukommen.

56. Nachtragshaushalt: Nachträgliche Änderung 
des Haushalts zur Deckung eines erheblichen 
Fehlbetrages oder zur Leistung bisher nicht 
veranschlagter Haushaltsmittel in erheblichem 
Umfang.

57. Nebenbücher: Nebenbücher differenzieren die 
Buchungen der Hauptbuchhaltung und werden 
in das Hauptbuch abgeschlossen. Hierzu zäh-
len bspw. die Anlagenbuchhaltung, Lohnbuch-
haltung, Spendenbuchhaltung, Zahlstellenab-
rechnung, Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung.

58. Nebenrechnung: Nebenrechnungen sind alle 
außerhalb des Haushalts geführten Rech-
nungen, die keine Sonderhaushalte sind (im We-
sentlichen Investitions- und Baurechnungen). 
Es ist sicherzustellen, dass das Etatrecht ge-
wahrt bleibt; z.B. sind Rücklagenzuführungen 
und -entnahmen sowie die zur Finanzierung der 
Baumaßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel 
durch den Haushalt zu buchen.

59. Niederschlagung: Befristete oder unbefriste-
te Zurückstellung der Weiterverfolgung eines 
fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den An-
spruch selbst, aber mit buchmäßiger Bereini-
gung.

60. Passiva: Summe des Reinvermögens inklusive 
der Rücklagen, sowie der Sonderposten und der 
Schulden, die in der Bilanz die Mittelherkunft 
nachweist.

61. Reinvermögen: Summe aus Vermögensgrund-
bestand, Rücklagen, Ergebnisvortrag und Bi-
lanzergebnis. In einer kaufmännischen Bilanz 
würde das Reinvermögen im Wesentlichen das 
Eigenkapital bezeichnen.

62. Ressourcen: Gesamtheit der zur Aufgabener-
füllung verfügbaren Finanzmittel, Vermögens-
gegenstände, Arbeits- und Dienstleistungen.

63. Rücklagen: Finanzmittel, die gesetzlich oder 
freiwillig für bestimmte Verwendungszwecke 
zur Sicherstellung ihrer künftigen Finanzier-
barkeit aus der laufenden Haushaltswirtschaft 
ausgesondert werden und durch Finanzanlagen 
gedeckt sein müssen.

64. Rückstellungen: Wirtschaftlich im Haushalts-
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Konföderation und jede Kirche für ihren Be-
reich.

§ 93
Experimentierklausel

(1)  Sofern für das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen zur Erzielung einer optimalen Be-
wirtschaftung von Haushaltsmitteln neue Steu-
erungsmodelle der Finanzwirtschaft oder neue 
Standards zur Reduzierung des Verwaltungs-
aufwandes erprobt werden sollen, kann auf 
Antrag derjenigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der 
Aufsicht einer Landeskirche unterstehen, die 
jeweilige oberste Aufsichtbehörde Ausnahmen 
von den Vorschriften dieser Ausführungsver-
ordnung zulassen.

(2)  In dem Antrag ist darzulegen, welchen Zweck 
die Ausnahme verfolgt, von welchen Vorschrif-
ten eine Ausnahme begehrt wird und welche 
Wirkungen von der Ausnahme erwartet werden. 
Die Genehmigung wird auf längstens drei Jah-
re erteilt. Der Antragsteller hat sicherzustellen, 
dass das Vorhaben plangerecht durchgeführt, 
ausreichend dokumentiert und ausgewertet 
wird. Zu einem in der Genehmigung festge-
legten Zeitpunkt ist ein Erfahrungsbericht vor-
zulegen.

§ 94
Inkrafttreten

Diese Ausführungsverordnung tritt mit Wirkung 
vom 1. August 2012 in Kraft.

Ha n nover, den 2. Juli 2012

Der Rat der Konföderation 
evangelischer Kirchen

in Niedersachsen

Meister

Vorsitzender

(Mittelverwendung) in das Anlage- und Um-
laufvermögen, auf der Passivseite (Mittelher-
kunft) in das Reinvermögen, Sonderposten so-
wie Verbindlichkeiten.

76. Vermögensgegenstand: Einzeln bewertbare 
und aktivierungspfl ichtige Gegenstände und 
Ansprüche, die zur Erfüllung der kirchlichen 
Aufgaben eingesetzt werden können.

77. Vermögensgrundbestand: Der Vermögens-
grundbestand ergibt sich als Differenz zwi-
schen dem Vermögen (Aktiva) und den Rück-
lagen, Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis, 
Sonderposten und Schulden, sowie ggf. einem 
Passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

78. Verpfl ichtungsermächtigungen: Ermächtigung 
zum Eingehen von Verpfl ichtungen für zah-
lungswirksame Aufwendungen oder Investiti-
onen  in künftigen Jahren.

79. Verstärkungsmittel: Zentral veranschlagte 
Haushaltsansätze zur Deckung der Inanspruch-
nahme über- und außerplanmäßiger Haushalts-
mittel im gesamten Haushalt.

80. Verwahrgelder: Einzahlungen, die vorläufi g ge-
bucht werden und später abzuwickeln sind.  Sie 
sind als sonstige Verbindlichkeiten zu erfassen.

81. Vorschüsse: Auszahlungen, bei denen die Ver-
pfl ichtung zur Leistung zwar feststeht, die end-
gültige Buchung aber noch nicht möglich ist. 
Sie sind als Forderungen zu erfassen.

82. Zahlstellen: Außenstellen der Kasse zur An-
nahme von Einzahlungen und zur Leistung von 
Auszahlungen.

83. Zuschreibung: Erhöhung des Wertansatzes 
eines Vermögensgegenstandes im Vergleich 
zum Wert in der vorhergehenden Bilanz. Auf-
grund von Wertaufholungen nur bis zur Höhe 
der Anschaffungs- und Herstellungskosten 
möglich.

84. Zuwendungen:
a) Zuweisungen:
 Zahlungen an Dritte oder von Dritten inner-

halb des kirchlichen Bereiches. 
b) Zuschüsse:
 Zahlungen an den oder aus dem außerkirch-

lichen Bereich.
85. Zweckvermögen: Vermögensteile der Körper-

schaft, die bestimmten Zwecken gewidmet sind.

§ 92
Ergänzende Regelungen

(1)  Bestimmungen zur Durchführung dieser Aus-
führungsverordnung trifft der Rat für die Kon-
föderation und jede Kirche für ihren Bereich.

(2)  Den Zeitpunkt zur verpfl ichtenden Einführung 
des Rechnungswesens in Form der doppelten 
Buchführung -Doppik- trifft der Rat für die 
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nungen gemäß § 10 Abs. 3 werden nach 
Ablauf von zwei Wochen ab Zustellung 
ihrer Anzeige bei der Geschäftsstelle der 
Konföderation wirksam. Verfahrensleitende 
Rechtshandlungen, die bis zur Sitzung nach 
Wirksamkeit der Benennung gemäß Satz 2 
erfolgen, sind wirksam, selbst wenn gegen-
über den Nachbenannten oder verspätet Be-
nannten eine bestehende gesetzliche Frist 
nicht eingehalten wird.“

3.  § 11 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:
 „(1) Der oder die Vorsitzende des Rates be-

ruft die Arbeitsrechtliche Kommission zu 
den Sitzungen ein und leitet diese, bis ge-
mäß Absatz 2 eine Vorsitzende oder ein Vor-
sitzender gewählt worden ist. Der oder die 
Vorsitzende des Rates kann sich durch ein 
anderes Ratsmitglied vertreten lassen.“

b) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 4 a einge-
fügt:

 „(4 a) Benennt eine der gemäß § 7 und § 8 
entsendungsberechtigten Stellen spätestens 
bis zum Ablauf von sechs Wochen vor dem 
Ende der vorangegangenen Amtsperiode 
keine die Beschlussfähigkeit gem. § 12 Abs. 
1 ermöglichende Anzahl von Vertreterinnen 
oder Vertretern ihrer Seite, so gilt die Einla-
dung gemäß Absatz 1 oder Absatz 4 als ord-
nungsgemäß, wenn sie den gemäß § 7 und 
§ 8 entsendungsberechtigten Stellen zuge-
stellt wurde.“

4.  Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt:
„§ 12 a Beschlüsse in besonderen Fällen
(1) Ist die Arbeitsrechtliche Kommission trotz 

ordnungsgemäßer Einladung nicht be-
schlussfähig, so ist die Arbeitsrechtliche 
Kommission mit der gleichen Tagesordnung 
zu einem höchstens vier Wochen späteren 
Termin erneut einzuladen. § 11 Absätze 1, 
4 und 4a gelten entsprechend. Ist die Ar-
beitsrechtliche Kommission auch in diesem 
Termin nicht beschlussfähig, können die er-
schienenen Mitglieder mit den Stimmen der 
Hälfte der gesetzlichen Anzahl der Mitglie-
der der Arbeitsrechtlichen Kommission zu 
jedem der auf der Tagesordnung stehenden 
Anträge die Schlichtung anrufen. 

(2) Die Beschlüsse der Schlichtungskommissi-
on in diesem Verfahren sind verbindlich und 
unanfechtbar, das Schlichtungsverfahren 
ist mit Beschlussfassung der Schlichtungs-
kommission abgeschlossen; § 14 Abs. 3 und 
§ 16 fi nden keine Anwendung. Wird die er-
forderliche Einstimmigkeit gem. § 14 Abs. 

KN Nr. 11 Verordnung mit Gesetzeskraft des 
Rates der Konföderation evange-
lischer Kirchen in Niedersachsen 
zur Änderung des Kirchengesetzes 
der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen zur Rege-
lung des Arbeitsrechts für Einrich-
tungen der Diakonie (ARRG-D)

Vom 2. Juli 2012

Auf Grund des § 19 Abs. 1 des Vertrages über 
die Bildung einer Konföderation evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen wird im Benehmen mit dem 
Präsidium der Synode die folgende Verordnung mit 
Gesetzeskraft erlassen:

§ 1
Änderung des Kirchengesetzes zur 

Regelung des Arbeitsrechts für 
Einrichtungen der Diakonie (ARRG-D)

Das Kirchengesetz zur Regelung des Arbeits-
rechts für Einrichtungen der Diakonie in der Fas-
sung vom 11. Oktober 1997 (Kirchl. Amtsbl. Han-
nover S. 261), zuletzt geändert am 20. Dezember 
2012 (Kirchl. Amtsbl. S. 3), wird wie folgt geändert:

1.  § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach den Wörtern „der 
Arbeitgeber werden“ die Wörter „von den“ 
gestrichen und die Wörter „von dem Diako-
nischen Dienstgeberverband Niedersachsen 
für die“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:
 „(2) Von dem Diakonischen Dienstgeber-

verband Niedersachsen werden für die Ein-
richtungen bei den Diakonischen Werken 
Braunschweig und Oldenburg je zwei, für 
die Einrichtungen bei dem Diakonischen 
Werk Hannovers vier Vertreter oder Ver-
treterinnen und für die Einrichtungen bei 
dem Diakonischen Werk der Evangelisch-
reformierten Kirche ein Vertreter oder eine 
Vertreterin in die Arbeitsrechtliche Kom-
mission entsandt. Im Falle des § 5 Abs. 1 
entsenden die Einrichtungen bei dem Dia-
konischen Werk Bremen e.V. zwei Vertreter 
oder Vertreterinnen.“

2.  § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 2 werden die Wörter „jeweils über ihr 

Diakonisches Werk“ gestrichen.
b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 

angefügt:
 „Verspätete Benennungen oder Nachbenen-
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KN Nr. 12 Gestellungsvertrag mit den evan-
gelischen Landeskirchen in Nie-
dersachsen über die Abstellung 
katechetischer Lehrkräfte für den 
Religionsunterricht an den öffentli-
chen Schulen

Ha n nover, den 29. Juni 2012

Nachstehend geben wir die Neufassung des Ge-
stellungsvertrages mit den evangelischen Landes-
kirchen in Niedersachsen über die Abstellung ka-
techetischer Lehrkräfte für den Religionsunterricht 
an den öffentlichen Schulen vom 29. Juni 2012 be-
kannt.

Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. August 
2012 in Kraft.

Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

- Geschäftsstelle -

R adt ke

Gestellungsvertrag mit den evangelischen 
Landeskirchen in Niedersachsen über die 
Abstellung katechetischer Lehrkräfte für 

den Religionsunterricht an den öffentlichen 
Schulen

Zwischen

dem Land Niedersachsen
- vertreten durch den Niedersächsischen 

Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch 
den Niedersächsischen Kultusminister -

und
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers, der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche in Braunschweig, der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Oldenburg, der Evangelisch-reformierten 
Kirche, der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Schaumburg-Lippe

- jeweils vertreten durch den Rat der 
Konföderation evangelischer Kirchen in 

Niedersachsen -

wird in dem Bestreben, die regelmäßige 
Erteilung des Religionsunterrichtes an 
öffentlichen Schulen nach den in Artikel 
5 Abs. 1 des Vertrages des Landes 

2 S. 5 nicht erreicht, ist nach § 14 Abs. 4 
zu verfahren. Das Schlichtungsverfahren ist 
dann ebenfalls abgeschlossen.“

5.  § 13 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
 „Kommt ein gemeinsamer Vorschlag über die 

Person des oder der Vorsitzenden nicht inner-
halb von sechs Wochen nach Ablauf der bis-
herigen Amtsperiode der Arbeitsrechtlichen 
Kommission zu Stande, werden der oder die 
Vorsitzende und die Stellvertretung auf Vor-
schlag des Präsidenten oder der Präsidentin des 
Kirchengerichtshofs der EKD ernannt.“

6.  § 14 wird wie folgt geändert:
a)  Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:
 „(2) Die Schlichtungskommission gibt den 

Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme 
und erörtert die Einwendungen mit ihnen. 
Sie berät und beschließt in nicht öffentlicher 
Sitzung. Die Schlichtungskommission kann 
bei Bedarf Sachkundige zur Beratung hin-
zuziehen. Die Schlichtungskommission ist 
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder, da-
runter der oder die Vorsitzende oder stellver-
tretende Vorsitzende anwesend sind. Dies 
gilt auch, wenn eine Seite gemäß § 13 Abs. 
2 Satz 1 keine oder weniger als drei Beisitzer 
bestellt hat. Beschlüsse werden einstimmig 
gefasst; Stimmenthaltung ist unzulässig.“

b)  Abs. 4 wird folgender Satz 2 angefügt:
 „Für die Übersendung gilt § 11 Absatz 4 a 

entsprechend.“

§ 2
Inkrafttreten / Übergangsregelung

(1)  Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am 
Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

(2)  Die Fristen der §§ 11 Abs. 4 a und 13 Abs. 4 S. 
2 beginnen abweichend von dem dort genann-
ten Beginn erstmals mit Inkrafttreten dieser 
Verordnung zu laufen.

Ha n nover, den 2. Juli 2012  

Der Rat der Konföderation 
evangelischer Kirchen

in Niedersachsen

Meister

Vorsitzender
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schulprüfung oder erster theologischer 
Prüfung abgeschlossenen theologischen 
Hochschulstudium,

2.  für den Religionsunterricht an Berufsbilden-
den Schulen (ohne Berufl iche Gymnasien) 
die unter Nummer 1 genannten Personen 
sowie Diakoninnen und Diakone, wenn sie 
eine entsprechende Qualifi kation zur Ertei-
lung von Religionsunterricht erworben und 
die Kirchenbehörde entweder nach einem 
Abschlusskolloquium im Beisein einer Ver-
treterin oder eines Vertreters des Kultusmi-
nisteriums oder im Einverständnis mit der  
Niedersächsischen Landesschulbehörde 
ihre Eignung für den Religionsunterricht 
festgestellt hat,

3.  für den Religionsunterricht an Grund-, 
Haupt-, Real-, und Förderschulen sowie 
Oberschulen (ohne gymnasiale Oberstufe 
bzw. ohne den Gymnasialzweig der Ober-
schule), Integrierten und Kooperativen Ge-
samtschulen (ohne gymnasiale Oberstufe 
bzw. ohne den Gymnasialzweig der Koope-
rativen Gesamtschule)

a) die unter Nr. 1 und 2 genannten Per-
sonen,

b) in Ausnahmefällen Diakoninnen und Di-
akone, die nicht unter Nr. 2 fallen, wenn 
die Kirchenbehörde ihre Eignung für den 
Religionsunterricht an der betreffenden 
Schulart bestätigt hat.

(2)  Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ände-
rungsvertrages zum Gestellungsvertrag bereits 
beschäftigten kirchlichen Lehrkräfte können 
weiterbeschäftigt werden, auch wenn sie die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfül-
len. Die Kirchenbehörde, die Niedersächsische 
Landesschulbehörde oder die berufsbildenden 
Schulen können die Weiterbeschäftigung vom 
erfolgreichen Besuch eines Fortbildungskursus 
abhängig machen.

§ 3
Gestellung

(1)  Die Kirchen stellen die katechetischen Lehr-
kräfte aufgrund dieses Gestellungsvertrages 
gegen ein Gestellungsgeld (§ 5) zur Verfügung.

(2)  Die Niedersächsische Landesschulbehörde oder 
die berufsbildende Schule teilt den zuständigen 

Niedersachsen mit den evangelischen 
Landeskirchen in Niedersachsen vom 19. 
März 1955 (Loccumer Vertrag) festgestellten 
Grundsätzen sicherzustellen, Folgendes 
vereinbart:

§ 1
Gegenstand des Vertrages

(1)  Die Vertragsschließenden gehen davon aus, 
dass es verfassungs- und schulrechtlich die 
Aufgabe des Landes ist, die Erteilung eines 
regelmäßigen Religionsunterrichtes als ordent-
liches Lehrfach an den öffentlichen Schulen zu 
gewährleisten, und dass diese Aufgabe im All-
gemeinen durch im Landesdienst stehende, für 
den Religionsunterricht ausgebildete Lehrkräf-
te erfüllt werden soll.

(2)  Zur Behebung des Mangels an Lehrkräften für 
den Religionsunterricht werden die Kirchen das 
Land nach Möglichkeit unterstützen, geeignete 
Lehrkräfte zu gewinnen, und sich bemühen, für 
die allgemein bildenden öffentlichen Schulen 
auf Ansuchen der Niedersächsischen Landes-
schulbehörde und für die berufsbildenden öf-
fentlichen Schulen auf Ansuchen der Schulen 
kirchliche Amtsträger zur Verfügung zu stellen, 
die nach ihrer kirchlichen Ausbildung geeignet 
sind, den Religionsunterricht an diesen Schul-
arten zu erteilen (katechetische Lehrkräfte). 

(3)  Die Beschäftigung von Geistlichen, Katecheten 
und sonstigen Lehrpersonen für das Fach Reli-
gion im Beamten- oder Beschäftigtenverhältnis 
des Landes wird durch diesen Vertrag nicht be-
rührt.

§ 2
Katechetische Lehrkräfte

(1) Als katechetische Lehrkräfte kommen in Be-
tracht

1. für den Religionsunterricht an Gymnasien 
einschl. Abendgymnasien und Kollegs, an 
gymnasialen Oberstufen von Integrierten 
und Kooperativen Gesamtschulen sowie 
Oberschulen, am Gymnasialzweig der Koo-
perativen Gesamtschule oder der Oberschu-
le und an den Berufl ichen Gymnasien

a)  Pfarrerinnen und Pfarrer mit abgeschlos-
sener theologischer Ausbildung,

b) sonstige kirchliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit einem durch Hoch-
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dersächsischen Landesschulbehörde oder den 
berufsbildenden Schulen an Fortbildungs- oder 
sonstigen Maßnahmen, die im Interesse des 
Landes liegen, teilnehmen oder mitwirken.

§ 4
Rechtsstellung der katechetischen 

Lehrkräfte

(1)  Die katechetischen Lehrkräfte treten in kein 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Lande Nie-
dersachsen. Die Dienstverhältnisse zwischen 
den kirchlichen Anstellungsträgern und den 
katechetischen Lehrkräften bleiben unberührt. 
Sie erteilen den Religionsunterricht im Rah-
men des kirchlichen Arbeitsverhältnisses oder 
im Rahmen des kirchlichen Dienstauftrages 
innerhalb ihres bestehenden kirchengesetzlich 
geregelten Dienstverhältnisses. In begründeten 
Ausnahmefällen können katechetische Lehr-
kräfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 über den 
dienstlichen kirchlichen Auftrag hinaus, mit 
der Erteilung von Religionsunterricht von der 
Kirche beauftragt werden.

(2)  Die katechetischen Lehrkräfte unterstehen der 
staatlichen Schulaufsicht, der Schulordnung 
und den Weisungen der Schulleitungen nach 
den allgemeinen Bestimmungen. Die Teilnah-
me an Konferenzen und an Prüfungen richtet 
sich nach den allgemeinen Bestimmungen, die 
in den einzelnen Schularten gelten.

(3)  Die katechetischen Lehrkräfte erhalten Urlaub 
nach den allgemeinen Bestimmungen für Lehr-
kräfte. Der Urlaub gilt als durch die Ferien ab-
gegolten. § 5 Abs. 6 bleibt unberührt.

§ 5
Gestellungsgeld

(1)  Die Kirchen erhalten für die Gestellung der 
katechetischen Lehrkräfte ein monatliches Ge-
stellungsgeld wie folgt:

1.  Für Pfarrerinnen und Pfarrer (§ 2 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. a) in einem kirchengesetzlich 
geregelten Dienstverhältnis, die an den in § 
2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 genannten Schulen 
beschäftigt werden, erstattet das Land den 
Kirchen entsprechend ihrem von der Kirche 
erteilten Dienstauftrag nach Umfang der Be-
schäftigung als katechetische Lehrkraft die 
nach kirchlichem Recht zustehenden antei-
ligen jährlichen Bruttodienstbezüge, jedoch 
höchstens die Dienstbezüge einer Studienrä-
tin oder eines Studienrates im Endgrundge-

Kirchenbehörden rechtzeitig den durch im Lan-
desdienst stehende Lehrkräfte nicht gedeckten 
Unterrichtsbedarf mit. Auch die Kirchenbehör-
den unterrichten die Niedersächsische Landes-
schulbehörde oder die berufsbildende Schule, 
wenn nach ihren Feststellungen Religionsun-
terricht nicht planmäßig erteilt wird.

(3)  Die Kirchenbehörden benennen der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde oder der be-
rufsbildenden Schule die für die Erteilung des 
Religionsunterrichts vorgesehenen kateche-
tischen Lehrkräfte im Einzelfall unter Beifü-
gung eines Personalbogens (nach Muster der 
Anlage 1).

(4)  Die von den Kirchenbehörden benannten kate-
chetischen Lehrkräfte erhalten von der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde oder der be-
rufsbildenden Schule einen Unterrichtsauftrag 
(nach Muster der Anlage 2), in dem – im Ein-
vernehmen mit den Kirchenbehörden – insbe-
sondere die Zahl der wöchentlich zu erteilenden 
Unterrichtsstunden und die Dauer der Beauf-
tragung festgelegt werden. Den Kirchenbehör-
den wird eine Durchschrift des Unterrichtsauf-
trages übersandt.

 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern nach § 2 Abs. 
1 Nr. 1 Buchst. a, die mindestens 12 Unter-
richtsstunden wöchentlich erteilen, wird der 
Unterrichtsauftrag ohne Bindung an eine Ein-
satzschule für die Dauer von 3 Jahren erteilt. 
Die Möglichkeit der Kündigung vor Ablauf der 
3 Jahre besteht, wenn der Religionsunterricht 
unmittelbar nach Beendigung des gekündigten 
Unterrichtsauftrages in vollem Umfang durch 
im Landesdienst stehende Lehrkräfte erteilt 
werden kann. § 6 Nr. 2 gilt entsprechend.

 Bei nachgewiesenem Bedarf kann der Unter-
richtsauftrag verlängert werden.

(5)  Die Schulleitungen nehmen bei der Festlegung 
des Stundenplanes Rücksicht auf die berech-
tigten Wünsche, die sich aus dem kirchlichen 
Dienstverhältnis ergeben, wenn die kateche-
tischen Lehrkräfte nicht ausschließlich im 
Schuldienst tätig sind.

(6)  Bei einer Erkrankung oder sonstigen Verhinde-
rung der katechetischen Lehrkräfte werden die 
Kirchenbehörden im Benehmen mit der Nie-
dersächsischen Landesschulbehörde oder der 
berufsbildenden Schule für eine angemessene 
Vertretung Sorge tragen. Die Verpfl ichtung, 
eine Vertretung zu stellen, entfällt, wenn die 
katechetischen Lehrkräfte im Einvernehmen 
zwischen den Kirchenbehörden und der Nie-
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halt der BesGr. A 13 der Bundesbesoldungs-
ordnung.

 Zusätzlich zu diesen Dienstbezügen erstat-
tet das Land Niedersachsen den Kirchen 
gemessen an dem tatsächlichen Beschäfti-
gungsumfang einen Beitrag zu den Vorsor-
gungslasten sowie der sonstigen Kosten in 
Höhe von 28 %.

2.  Für alle nicht unter Nummer 1 fallenden 
katechetischen Lehrkräfte erhalten die Kir-
chen das jährliche Bruttoentgelt, dass diesen 
katechetischen Lehrkräften nach den kirch-
lichen Bestimmungen zusteht, höchstens 
jedoch in Höhe des Bruttoentgelts, dass 
vergleichbaren tarifl ich beschäftigten Lehr-
kräften im Landesdienst zustehen würde. 
Bei der Berechnung des Gestellungsgeldes 
ist die Stufenzuordnung nach den jeweiligen 
kirchlichen Bestimmungen zugrunde zule-
gen. Für Lehrkräfte, die nicht mit der vollen 
Regelstundenzahl beschäftigt werden, wird 
das monatliche Bruttoentgelt anteilsmäßig 
nach dem Verhältnis der Zahl der erteilten 
Stunden zu der Zahl der verbindlichen Un-
terrichtsstunden gewährt.

 Zur Abgeltung der Aufwendungen für die 
Altersversorgung, Sozialversicherung, Un-
fallfürsorge, Unfallversicherung, vermö-
genswirksame Leistungen sowie der son-
stigen Kosten erhalten die Kirchen ferner 28 
v. H. des zu zahlenden Betrages.

 Für entgeltgeringfügig beschäftigte kateche-
tische Lehrkräfte im Sinne des § 8 Abs. 1 
Nr. 1 des Sozialgesetzbuches IV erhalten 
die Kirchen einen Pauschalbetrag in Höhe 
von 28 v. H. des zu erstattenden Betrages. 
Bei diesem Erstattungssatz ist der Pauschal-
beitrag des Arbeitgebers zur Rentenversi-
cherung in Höhe von 15 v. H. und jener zur 
Krankenversicherung in Höhe von 13 v. H. 
berücksichtigt worden.

 Für die Zusatzversorgung wird der Anteil 
des Landes für die VBL in Höhe von 6,45 v. 
H. berücksichtigt.

 Beim Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung sind dabei die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Änderungsvertrages gel-
tenden Beitragssätze für die einzelnen So-
zialversicherungszweige zugrunde zu legen. 
Gleiches gilt für den Anteil des Landes zur 
Zusatzversorgung.

 Steigen oder sinken die Arbeitgeberanteile 
insgesamt um mindestens 1 v. H., so kann 
jede Vertragspartei verlangen, dass die Pau-
schalbeträge auch ohne förmliche Änderung 
des Vertragstextes entsprechend angepasst 
werden.

3.  Für katechetische Lehrkräfte, die mit Ein-
verständnis der Kirche über ihren kirch-
lichen dienstlichen Auftrag oder ihr kirch-
liches Beschäftigungsverhältnis hinaus 
Religionsunterricht erteilen, erstattet das 
Land Niedersachsen den Kirchen die Ver-
gütung, die entsprechenden nebenamtlichen 
oder nebenberufl ichen Lehrkräften im Lan-
desdienst in der jeweiligen Schulform nach 
den jeweils gültigen Bestimmungen für die 
nebenamtlichen oder nebenberufl ichen 
Lehrkräfte zustehen würde.

(2) Besteht der Anspruch auf das Gestellungsgeld 
nicht für einen vollen Kalendermonat, so wird 
nur der Teil des Gestellungsgeldes gezahlt, der 
auf den Anspruchszeitraum entfällt.

(3) Wird eine katechetische Lehrkraft vorüberge-
hend – z. B. bei Erkrankung – durch eine ent-
sprechende katechetische Lehrkraft vertreten, 
so ändert sich das Gestellungsgeld dadurch 
nicht.

(4)  Wird bei Erkrankung einer katechetischen 
Lehrkraft eine Vertreterin oder ein Vertreter 
nicht gestellt, so wird das Gestellungsgeld

1.  für Pfarrerinnen und Pfarrer nach § 2 Abs. 
1 Nr. 1 Buchst. a und für die in einem Kir-
chenbeamtenverhältnis stehenden kate-
chetischen Lehrkräfte – wenn sie mit den 
vollen verbindlichen Unterrichtsstunden 
(Regelstunden) der entsprechenden beam-
teten Lehrkräfte des Landes im Schuldienst 
beschäftigt werden – für die Dauer von drei 
Monaten,

2.  in den übrigen Fällen nur für die Dauer von 
sechs Wochen weitergezahlt, jedoch nicht 
über die Beendigung des Unterrichtsauf-
trages hinaus.

 Dies gilt auch für eine Arbeitsverhinderung 
infolge einer Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger 
der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder 
Unfallversicherung oder ein sonstiger Sozi-
alleistungsträger bewilligt hat und die in ei-
ner Einrichtung der medizinischen Vorsorge 
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3. an Veranstaltungen des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages.

 Dies gilt auch in Fällen, in denen Lehrkräfte 
im Beschäftigtenverhältnis einen Anspruch 
auf Fortzahlung des Entgelts für die Dauer 
einer Arbeitsbefreiung gemäß § 29 Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder 
unter Berücksichtigung der ergänzenden 
kirchlichen Bestimmungen haben.

(8) Die von der Niedersächsische Landesschulbe-
hörde oder der berufsbildenden Schule beauf-
tragte Stelle veranlasst die Zahlung des Ge-
stellungsgeldes für den laufenden Monat an 
die von den Kirchen angegebenen Kassen. Die 
Zahlung des Gestellungsgeldes kann – nach 
Vereinbarung zwischen der Niedersächsische 
Landesschulbehörde oder der berufsbilden-
den Schule und der Kirchenbehörde – auch 
viertel- oder halbjährlich erfolgen. Bei dieser 
Zahlungsweise kann den Kirchen zu Beginn 
des Zahlungszeitraumes ein Abschlag in Höhe 
von 50 v. H. des voraussichtlich zu erwartenden 
Gestellungsgeldes gewährt werden. Kommt es 
bei der Abrechnung des Gestellungsgeldes zu 
Überzahlungen, sind die Kirchen verpfl ich-
tet, das Gestellungsgeld insoweit zu erstatten. 
Das Land Niedersachsen ist verpfl ichtet, das 
auf Unterrichtsaufträgen beruhende und im 
Einzelfall von den Kirchen nicht angeforderte 
Gestellungsgeld nachträglich zu gewähren. Die 
Vertragsparteien verzichten gegenseitig auf die 
Verzinsung solcher Ansprüche.

 Die Kirchenbehörden teilen der Niedersäch-
sischen Landesschulbehörde oder der berufs-
bildenden Schule die für die Erstattung des 
Gestellungsgeldes im Einzelfall notwendigen 
Angaben mit und übersenden diesen regelmä-
ßig eine spezifi zierte Nachweisung über das zu 
erstattende Gestellungsgeld.

(9) Reisekosten, Fahrkosten und Wegstreckenent-
schädigung erstattet das Land den kateche-
tischen Lehrkräften unmittelbar nach den für 
seine Lehrkräfte geltenden Bestimmungen.

(10) Die Abführung etwaiger Steuern oder Sozial-
versicherungsbeiträge obliegt den Kirchen.

oder Rehabilitation stationär durchgeführt 
wird. Im Übrigen fi nden die Bestimmungen 
des Landes über die Inanspruchnahme von 
Ferienzeiten für Kur- oder Sanatoriumsauf-
enthalte von Lehrkräften Anwendung.

 Für Pfarrerinnen und Pfarrer oder die in 
einem Kirchenbeamtenverhältnis stehenden 
katechetischen Lehrkräfte wird – wenn sie 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit an öffentlichen Schulen im Rah-
men des Gestellungsvertrages Religionsun-
terricht erteilen – das Gestellungsgeld auch 
weitergezahlt bei Gewährung von Sonderur-
laub zur Durchführung einer verordneten 
Sanatoriumsbehandlung oder Heilkur; § 9 b 
der Niedersächsischen Sonderurlaubsvers-
ordnung gilt entsprechend. Im Übrigen fi n-
det Satz 3 Anwendung.

(5) Wird für die Zeit der Schutzfristen nach dem 
Mutterschutzgesetz (MuSchG) ein Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld gezahlt, so werden die 
entsprechenden Aufwendungen für die Dau-
er der Beschäftigungsverbote gemäß § 3 Abs. 
2 und § 6 Abs. 1 des MuSchG auf Antrag im 
Rahmen des Gestellungsgeldes erstattet. Diese 
Regelung gilt nur für katechetische Lehrkräfte, 
die ausschließlich zur Erteilung von Religions-
unterricht im Rahmen des Gestellungsvertrages 
beschäftigt werden.

(6) Für Urlaub, der ausnahmsweise außerhalb der 
Schulferien genommen wird, entfällt die Zah-
lung des Gestellungsgeldes, soweit keine Ver-
tretung gestellt wird.

(7) Gestellungsgeld wird fortgezahlt bei der Teil-
nahme von katechetischen Lehrkräften an 
Fortbildungs- und sonstigen Maßnahmen im 
Sinne von § 3 Abs. 6 und bei der Gewährung 
von Sonderurlaub nach der Niedersächsischen 
Sonderurlaubsverordnung, wenn hiernach eine 
Weitergewährung der Bezüge vorgesehen ist so-
wie für die Teilnahme

1. an Sitzungen der Verfassungsorgane oder 
Verwaltungsgremien der Kirchen, wenn die 
katechetische Lehrkraft dem Verfassungsor-
gan oder Gremium angehört,

2.  an Tagungen der Kirchen, wenn die kate-
chetische Lehrkraft auf Anforderung der 
Kirchenleitung als Mitglied einer Delegation 
oder eines Verwaltungsgremiums der Kirche 
teilnimmt,
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§ 7
Schlussbestimmungen

(1)  Die Vertragsschließenden werden etwa auftau-
chende Schwierigkeiten in der Durchführung 
dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise 
beheben und notwendige Vertragsänderungen 
auch ohne vorherige Kündigung vereinbaren.

(2)  Dieser Vertrag tritt am 01.08.2012 in Kraft und 
ersetzt den bisherigen Gestellungsvertrag vom 
1. August 1967 in der Fassung, die dieser durch 
die Änderungsverträge vom 28./29.09.1977, 
vom 25.08./21.12.1987, vom 22./27.12.1993 
und vom 15./23.04.2002 erlangt hat. Seine 
Gültigkeit verlängert sich jeweils um ein Jahr, 
wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ende 
des Schuljahres gekündigt wird.

Ha n nover, den 29. Juni 2012

Für den Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten

Der Niedersächsische Kultusminister

(L.S.)              D r.  A l t husma n n

Ha n nover, den 29. Juni 2012

Für den Rat der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

Der Vorsitzende des Rates

 (L.S.)  Meis ter

Die Leiterin der Geschäftsstelle

R adt ke

§ 6
Unterrichtsauftrag

Der Unterrichtsauftrag (§ 3 Abs. 4) endet

1.  mit Ablauf der Zeit, für die er erteilt ist; er kann 
von der Niedersächsischen Landesschulbehör-
de oder der berufsbildenden Schule im Einver-
nehmen mit der Kirchenbehörde verkürzt oder 
verlängert werden,

2.  durch Kündigung seitens der Niedersächsischen 
Landesschulbehörde oder der berufsbildenden 
Schule oder der Kirchenbehörde, wenn er un-
befristet erteilt ist; die Kündigungsfrist beträgt 
drei Monate zum Ende des Schuljahres,

3.  durch Widerruf seitens der Niedersächsischen 
Landesschulbehörde oder der berufsbildenden 
Schule im Einvernehmen mit der Kirchenbe-
hörde und nach Anhörung der Lehrkraft, wenn 
sich aus der Person der Lehrkraft, ihrem dienst-
lichen oder außerdienstlichen Verhalten oder 
aus ihrer Unterrichtstätigkeit schwerwiegende 
Bedenken gegen eine weitere Verwendung er-
geben,

4.  mit Ablauf dieses Gestellungsvertrages.

5.  bei begründetem kirchlichem Bedarf auf Ver-
anlassung der Niedersächsischen Landes-
schulbehörde oder der berufsbildenden Schule. 
Während des laufenden Schuljahres hat die 
Kirchenbehörde für die Gestellung einer ent-
sprechenden Ersatzkraft Sorge zu tragen.
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Anlage 1
(zu § 3 Abs. 3 des Vertrages)
- Muster für Personalbogen -

Personalbogen

I. Personalangaben

Name: .......................................................... Vorname: .......................................................
Geburtstag: .................................................. Geburtsort: .....................................................
Kirchliche Amts- oder Dienstbezeichnung: .....................................................................................
Kirchliche Dienststelle: ...................................................................................................................
Wohnort: ...................................................... Straße: ...........................................................

II. Berufsausbildung (einschließlich Studium und kirchliche Ausbildung)

Art der Ausbildung     Abgelegte Prüfungen
...................................................................... ........................................................................
 

Anlage 2
(zu § 3 Abs. 4 des Vertrages)

- Muster für Unterrichtsauftrag -

...................................................................... ..................................., den ...........................
Niedersächsische Landesschulbehörde / 
berufsbildende Schule

Herrn/Frau
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Betr.: Erteilung von Religionsunterricht

Im Einvernehmen mit ....................................................................................................................
       (Kirchenbehörde)

beauftrage ich Sie hiermit, mit Wirkung vom ........................................... bis auf weiteres/bis zum .................
........................ wöchentlich ............... Stunden evangelischen Religionsunterricht an 
............................................................... in ............................................. zu erteilen.
(Schule)

Im Rahmen dieser Tätigkeit unterstehen Sie der staatlichen Schulaufsicht, der Schulordnung und den Wei-
sungen der Schulleiterin oder des Schulleiters.

Für den Unterrichtsauftrag gelten im Übrigen die Bestimmungen des Gestellungsvertrages vom ..................
...................................................
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Ha n nover, den 13. August 2012

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 47 3. Rechtsverordnung zur Änderung der 
Finanzausgleichsverordnung (FAVO) 

Vom 1. August 2012

Aufgrund des § 25 des Kirchengesetzes über den 
Finanzausgleich in der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers (Finanzausgleichsgesetz – 
FAG) vom 13. Dezember 2006 (Kirchl. Amtsbl. S. 
183), zuletzt geändert durch das 2. Kirchengesetz 
zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 
vom 7. Dezember 2011 (Kirchl. Amtsbl. S. 262),  er-
lassen wir mit Zustimmung des Landessynodalaus-
schusses die folgende Rechtsverordnung:

§ 1

Die Rechtsverordnung über den Finanzausgleich 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers (Finanzausgleichsverordnung - FAVO) vom 
13. Dezember 2006 (Kirchl. Amtsbl. S. 191), zuletzt 
geändert durch die Rechtsverordnung zur Änderung 
der Finanzausgleichsverordnung (FAVO) und der 
Vakanz- und Vertretungsverordnung (VVVO) vom 
10. Dezember 2010 (Kirchl. Amtsbl. S. 159), wird 
wie folgt geändert:

1.  In § 2 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
 „Beim Bestand bleibt der nicht gottesdienstlich 

oder gemeindlich genutzte Anteil eines Gebäu-
des unberücksichtigt.“ 

Nr. 46 Rechtsverordnung über die Anzahl der 
in den Wahlkreisen zu wählenden Mit-
glieder der 25. Landessynode

Vom 13. August 2012

Aufgrund des § 3 Absätze 3 bis 5 des Kirchenge-
setzes über die Bildung der Landessynode (Landes-
synodalgesetz – LSynG) vom 9. Juni 2011 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 107) erlassen wir mit Zustimmung des 
Landessynodalausschusses die folgende Rechtsver-
ordnung:

§ 1

(1)  Die Anzahl der in den Wahlkreisen zu wäh-
lenden Mitglieder der 25. Landessynode wird 
wie folgt festgesetzt:

Wahlkreis Ordinierte Berufl ich Mit-
arbeitende

Ehrenamtliche

I 1 1 3

II 2 1 5

III 2 1 3

IV 2 1 3

V 2 1 3

VI 2 1 4

VII 2 1 3

VIII 1 1 3

IX 2 1 4

X 2 1 4

(2)  Neben den Mitgliedern der Landessynode ist in 
jedem Wahlkreis jeweils dieselbe Anzahl von 
Ersatzmitgliedern zu wählen. 

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 13. Au-
gust 2012 in Kraft.

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Nr. 45 Landessuperintendenten und Landes-
superintendentinnen; Verlegung des 
Dienstsitzes im Sprengel Ostfriesland

Ha n nover, den 13. Juli 2012

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 
27. August 2007 (Kirchl. Amtsbl. S. 194) teilen wir 
mit, dass der Amtssitz von Herrn Landessuperin-
tendent Dr. Detlef Klahr mit Wirkung vom 1. April 
2012 nach Emden verlegt worden ist.

Der Kirchensenat
der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers

In Vertretung:

Guntau

I. Gesetze und Verordnungen
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tikel 121 Absatz 2 Satz 1 bestätigt worden.

Ha n nover, den 12. Juli 2012

Der Kirchensenat
der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers

Meister

Nr. 49 Kirchengesetz zur Änderung der Kir-
chenkreisordnung

Vom 19. Juli 2012 

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kir-
chensenates das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen:

§ 1

Die Kirchenkreisordnung vom 14. März 2000, zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes 
zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und 
der Kirchenkreisordnung vom 7. Dezember 2011 
(Kirchl. Amtsbl. S. 266), wird wie folgt geändert: 
In § 24 Abs. 1 werden nach dem Wort „Kirchen-
glieder“ die Wörter „mit und“ eingefügt.

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft.

Ha n nover, den 19. Juli 2012

Der Kirchensenat
der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers

Meister

Nr. 50 Kirchengesetz zur Ergänzung des 
Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (PfDGErgG) 
und zur Änderung anderer Kirchenge-
setze

Vom 19. Juli 2012 

Artikel 1
Kirchengesetz zur Ergänzung des 

Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (PfDGErgG)

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kir-

2.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
 „(2) Für die kirchenaufsichtlich genehmigten 

Gruppen werden nach Art und Umfang der 
Gruppen Pauschalen berücksichtigt. Für Kin-
dertagesstätten mit mindestens vier Gruppen, 
von denen mindestens eine ganztägig betreut 
wird, wird zusätzlich eine Leitungspauschale 
berücksichtigt. Des Weiteren wird zweckgebun-
den für jede Kindertagesstätte eine Pauschale 
für eine vom Landeskirchenamt anerkannte 
Fachberatung/pädagogische Leitung berück-
sichtigt. Bei dieser Pauschale werden Kinder-
spielkreise mit dem Faktor 0,5 gewichtet. Das 
Anerkennungsverfahren regelt das Landeskir-
chenamt. Die Höhe der Pauschalen wird nach 
Maßgabe des landeskirchlichen Haushalts 
durch das Landeskirchenamt festgesetzt.“

3.  § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 

eingefügt: 
 „8. Regelungen zur Haushaltsführung in 

den Kirchengemeinden,“. 
b) Die bisherigen Nummern 8 und 9 werden 

Nummern 9 und 10. 

4.  § 15 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 “(1) Pfarrstellen können als halbe, dreiviertel 

oder ganze Stellen festgesetzt werden. Andere 
Aufträge für Pfarrer und Pfarrerinnen können 
auch als viertel Stellen festgesetzt werden. Die 
pfarrdienstrechtlichen Bestimmungen über den 
Umfang des Dienstauftrages von Pfarrerinnen 
und Pfarrern bleiben unberührt.“

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. 
Januar 2013 in Kraft. 

Ha n nover, den 1. August 2012

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 48 Verordnung mit Gesetzeskraft über die 
Antragsaltersgrenze für Pfarrer und 
Pfarrerinnen 

Vom 12. Juli 2012 

Im Kirchlichen Amtsblatt 2011, Seite 267, ist die 
Verordnung mit Gesetzeskraft über die Antragsal-
tersgrenze für Pfarrer und Pfarrerinnen verkündet 
worden. Diese Verordnung mit Gesetzeskraft ist von 
der 24. Landessynode am 13. Juni 2012 gemäß Ar-
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(4)  Alle anderen Pfarrer und Pfarrerinnen nehmen 
einen allgemein kirchlichen Auftrag im Sinne 
von § 25 PfDG.EKD wahr.

§ 5
(zu § 26 PfDG.EKD)

(1)  Zusammen mit dem Folgegespräch zu einer Vi-
sitation führt der Visitator oder die Visitatorin 
weitere Gespräche mit dem Kirchenvorstand 
und den einzelnen in der Kirchengemeinde täti-
gen Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfar-
rern. Diese Gespräche haben die Aufgabe, den 
Stand und die Perspektiven der Zusammenar-
beit zwischen dem Kirchenvorstand und den 
einzelnen Gemeindepfarrerinnen und Gemein-
depfarrern sowie zwischen den Gemeindepfar-
rerinnen und Gemeindepfarrern untereinander 
zu erheben (Perspektivgespräche). An dem Per-
spektivgespräch mit dem Kirchenvorstand neh-
men die Gemeindepfarrer und Gemeindepfar-
rerinnen nicht teil. Im Einvernehmen zwischen 
dem Visitator oder der Visitatorin und dem 
Gemeindepfarrer oder der Gemeindepfarrerin 
kann ein Mitglied des Pfarrkonvents zu den 
Gesprächen hinzugezogen werden.

(2)  Auf Grund der Perspektivgespräche können bei 
Bedarf folgende Maßnahmen getroffen werden:
1.  Der Kirchenvorstand, der betroffene Ge-

meindepfarrer oder die betroffene Gemein-
depfarrerin und der Visitator oder die Visi-
tatorin vereinbaren Maßnahmen nach § 26 
Absatz 5 PfDG.EKD. Nach Abschluss der 
Maßnahmen fi nden erneut Perspektivge-
spräche nach Absatz 1 statt. 

2.  Der Kirchenvorstand, der betroffene Ge-
meindepfarrer oder die betroffene Gemein-
depfarrerin und der Visitator oder die Visita-
torin vereinbaren, bis zu welchem Zeitpunkt 
der betroffene Gemeindepfarrer oder die 
betroffene Gemeindepfarrerin eine andere 
Stelle oder einen anderen Auftrag im Sinne 
des § 25 PfDG.EKD übernehmen soll.

3.  Der Kirchenvorstand oder der Visitator oder 
die Visitatorin stellen beim Landeskirchen-
amt den Antrag, gegen den betroffenen Ge-
meindepfarrer oder die betroffene Gemein-
depfarrerin ein Verfahren zur Versetzung 
nach § 20 einzuleiten.

(3)  Ein Antrag nach Absatz 2 Nummer 3 darf nur 
innerhalb einer Entscheidungsfrist von drei 
Monaten nach Abschluss des letzten Perspek-
tivgesprächs gestellt werden.

(4)  Bei Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfar-
rern, die eine Pfarrstelle innehaben (§ 4 Absatz 
1), darf ein Antrag nach Absatz 2 Nummer 3 
nur gestellt werden, wenn der    Gemeindepfar-

chensenates zur Ergänzung des Kirchengesetzes 
zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrer 
und Pfarrerinnen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.
EKD) vom 10. November 2010 (Abl. EKD S. 307) 
das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1 
(zu § 9 PfDG.EKD)

Die gesundheitliche Eignung für den Dienst ei-
ner Pfarrerin oder eines Pfarrers ist aufgrund eines 
amtsärztlichen Gutachtens festzustellen.

§ 2
(zu § 14 PfDG.EKD)

Abweichend von § 14 Absatz 3 des Pfarrdienst-
gesetzes der EKD (PfDG.EKD) ist das Pfarrdienst-
verhältnis auf Probe durch Entlassung zu beenden, 
wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ende 
der Probezeit ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebens-
zeit begründet wird. § 14 Absatz 3 Satz 3 PfDG.
EKD bleibt unberührt. 

§ 3
(zu § 20 PfDG.EKD)

Die Berufung zum Pfarrer oder zur Pfarrerin und 
die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Le-
benszeit werden durch den Landesbischof oder die 
Landesbischöfi n ausgesprochen. 

§ 4
(zu § 25 PfDG.EKD)

(1)  Inhaber und Inhaberinnen einer gemeindlichen 
Stelle im Sinne von § 25 PfDG.EKD sind Ge-
meindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen (§ 
27 Absatz 1 PfDG.EKD), die eine Pfarrstelle 
innehaben.

(2)  Einen gemeindlichen Auftrag im Sinne von § 
25 PfDG.EKD nehmen Gemeindepfarrer und 
Gemeindepfarrerinnen wahr,
1.  die mit der Versehung einer Pfarrstelle be-

auftragt sind,
2.  soweit sie als Pfarrer oder Pfarrerin der Lan-

deskirche einen Auftrag zur Mitarbeit in ei-
ner Kirchengemeinde haben.

(3)  Inhaber oder Inhaberin einer allgemein kirch-
lichen Stelle im Sinne von § 25 PfDG.EKD sind 
Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche, 
deren Stelle im Haushaltsplan der Landeskir-
che oder im Stellenrahmenplan eines Kirchen-
kreises oder eines gemeinsamen Planungs- und 
Zuweisungsbereichs nach den Bestimmungen 
des Finanzausgleichgesetzes ausgewiesen ist.
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ren Pfarrbezirk wohnt, so ist dies unverzüglich 
dem anderen Pfarrer oder der anderen Pfarre-
rin mitzuteilen. Eines Dimissoriale bedarf es 
nicht.

§ 7
(zu §§ 10, 29 PfDG.EKD)

Die Amtsbezeichnung eines Pfarrers oder einer 
Pfarrerin sowie eines Pfarrers oder einer Pfarre-
rin auf Probe lautet „Pastor“ oder „Pastorin“. Ist 
einem Pfarrer oder einer Pfarrerin ein Aufsichtsamt 
in einem Kirchenkreis oder in einem Amtsbereich 
eines Kirchenkreises übertragen, so lautet die 
Amtsbezeichnung „Superintendent“ oder „Super-
intendentin“. Ist einem Pfarrer oder einer Pfarrerin 
das Amt des Stadtsuperintendenten oder der Stadt-
superintendentin des Stadtkirchenverbandes Han-
nover übertragen, so lautet die Amtsbezeichnung 
„Stadtsuperintendent“ oder „Stadtsuperintenden-
tin“. 
              

§ 8
(zu § 39 PfDG.EKD)

Wird bei einem Pfarrer oder einer Pfarrerin die 
häusliche Gemeinschaft aufgehoben, so hat er oder 
sie nach § 39 Absatz 3 PfDG.EKD das Landes-
kirchenamt und den Landessuperintendenten oder 
die Landessuperintendentin zu unterrichten. Die 
Möglichkeit, vor oder nach dieser Unterrichtung die 
Begleitung durch den Landessuperintendenten oder 
die Landessuperintendentin in Anspruch zu neh-
men, bleibt unberührt. 

§ 9
(zu § 49 PfDG.EKD)

(1)  Soweit durch Kirchengesetz nichts anderes ge-
regelt ist, werden Reise- und Umzugskostenver-
gütung sowie Trennungsgeld in entsprechender 
Anwendung der für die Beamten und Beam-
tinnen des Landes Niedersachsen geltenden 
Bestimmungen gewährt.

(2)  Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, 
Aufrechnung, Zurückbehaltung und Rückfor-
derung von Leistungen, die nicht Besoldung 
oder Versorgung sind, gelten die Bestimmungen 
des kirchlichen Besoldungsrechtes entspre-
chend.

(3)  Das Landeskirchenamt kann eine andere Stelle 
mit der Wahrnehmung von Aufgaben in Bei-
hilfeangelegenheiten, Versorgungsangelegen-
heiten und anderen Angelegenheiten der Perso-
nalverwaltung beauftragen.

rer oder die Gemeindepfarrerin zu Beginn des 
Jahres, in dem die Perspektivgespräche statt-
fi nden, mindestens zehn Jahre in der Gemein-
de tätig ist und das      57. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. Die Frist von zehn Jahren 
beginnt mit der erstmaligen Übertragung einer 
Pfarrstelle in der Gemeinde. Neuordnungen des 
mit der Pfarrstelle verbundenen Dienstbereichs 
(§ 27 Absatz 1 PfDG.EKD) bleiben für die Be-
rechnung der Frist unberücksichtigt.

(5)  Bei dem Inhaber oder der Inhaberin einer Su-
perintendentur-Pfarrstelle führt der  Visitator 
oder die Visitatorin neben den Perspektivge-
sprächen nach Absatz 1 auch ein Perspektiv-
gespräch mit dem Kirchenkreisvorstand. Der 
Kirchenkreisvorstand ist an Vereinbarungen 
nach Absatz 2 Nummern 1 und 2 zu beteiligen. 
Er ist gleichzeitig berechtigt, einen Antrag nach 
Absatz 2 Nummer 3 zu stellen.

(6)  Perspektivgespräche mit Pfarrerinnen und 
Pfarrern der Landeskirche, die eine allgemein 
kirchliche Stelle innehaben (§ 4 Absatz 3) oder 
die einen allgemein kirchlichen Auftrag wahr-
nehmen (§ 4 Absatz 4), werden durch das Lan-
deskirchenamt geregelt.

§ 6
(zu § 28 PfDG.EKD)

(1)  Für die Genehmigung nach § 28 Absatz 2 
PfDG.EKD ist das Pfarramt zuständig. Das 
Pfarramt entscheidet nach Beratung mit dem 
Kirchenvorstand. Die Genehmigung soll nur 
versagt werden, wenn der Gottesdienst oder die 
Amtshandlung zu einer Störung des Gemeinde-
lebens führen würde. Wird die Genehmigung 
versagt, so entscheidet auf    Antrag der Kir-
chenkreisvorstand endgültig. Diese Entschei-
dung unterliegt nicht der Nachprüfung durch 
den Rechtshof. 

(2)  Gottesdienste, die in kirchlichen Ausbildungs- 
und Tagungsstätten, Heimen und ähnlichen 
Einrichtungen für einen bestimmten Personen-
kreis gehalten werden und zu denen nicht öf-
fentlich eingeladen wird, bedürfen keiner Ge-
nehmigung nach § 28 Absatz 2 PfDG.EKD. 

(3)  Inwieweit Pfarrer und Pfarrerinnen, denen ein 
pfarramtlicher Dienst in Krankenhäusern, Pfl e-
geheimen und ähnlichen Einrichtungen über-
tragen worden ist, im Rahmen ihrer Aufgabe 
eines Dimissoriale oder einer Genehmigung 
nach § 28 PfDG.EKD bedürfen, richtet sich 
nach ihrer Dienstbeschreibung. 

(4)  Erklärt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin einer 
Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrstellen 
sich bereit, eine Amtshandlung an einem Ge-
meindeglied vorzunehmen, das in einem ande-
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Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche, die 
eine allgemein kirchliche Stelle innehaben (§ 4 
Absatz 3) oder die einen allgemein kirchlichen 
Auftrag wahrnehmen (§ 4 Absatz 4), durch 
den Superintendenten oder die Superintenden-
tin des Kirchenkreises oder des Amtsbereichs 
eines Kirchenkreises erlassen. Bei Pfarre-
rinnen und Pfarrern der Landeskirche, deren 
Stelle im Stellenrahmenplan eines Kirchen-
kreises oder eines gemeinsamen Planungs- und 
Zuweisungsbereichs nach den Bestimmungen 
des Finanzausgleichsgesetzes ausgewiesen ist, 
ist das Benehmen mit dem Kirchenkreisvor-
stand herzustellen.

§ 14
(zu § 59 PfDG.EKD)

Für die Entscheidungen im Rahmen einer Ersatz-
vornahme nach § 59 PfDG.EKD ist der Superinten-
dent oder die Superintendentin des Kirchenkreises 
oder des Amtsbereichs eines Kirchenkreises zustän-
dig.

§ 15
(zu §§ 68, 69 PfDG.EKD)

(1)  Ein Dienstverhältnis im Teildienst darf nur die 
Hälfte oder drei Viertel des vollen Dienstes 
einer Pfarrerin oder eines Pfarrers umfassen. 
§ 68 Absatz 3 PfDG.EKD bleibt unberührt.  

(2)  Bei der Heranziehung zu Vertretungsdiensten 
und Sonderaufgaben ist darauf Rücksicht zu 
nehmen, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin 
im Teildienst beschäftigt ist.

(3)  Wird der pfarramtliche Dienst in einer Pfarr-
stelle vorübergehend nur im Teildienst wahr-
genommen, so kann mit Zustimmung des Kir-
chenvorstandes ein anderer Pfarrer oder eine 
andere Pfarrerin im Rahmen eines Auftrags 
zur Mitarbeit in der Kirchengemeinde vorüber-
gehend mit dem Dienst in dem anderen Teil der 
Pfarrstelle beauftragt werden. 

§ 16
(zu §§ 68, 69 PfDG.EKD)

(1)  Ehegatten kann nach Maßgabe der Vorschrif-
ten des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes und 
der folgenden Bestimmungen gemeinsam eine 
Pfarrstelle übertragen werden, wenn beide 
Ehegatten in einem Pfarrdienstverhältnis auf 
Lebenszeit stehen (Stellenteilung).

(2)  Steht einer der Ehegatten im Pfarrdienstver-
hältnis auf Lebenszeit, der andere Ehegatte 
aber im Pfarrdienstverhältnis auf Probe, so 
können die Ehegatten nur dann mit der gemein-

§ 10
(zu § 54 PfDG.EKD)

Abweichend von § 54 Absatz 1 Satz 2 PfDG.EKD 
sind an Stelle der Regelungen für Bundesbeamte 
und Bundesbeamtinnen die für die Beamten und 
Beamtinnen des Landes Niedersachsen geltenden 
Bestimmungen entsprechend anzuwenden.

§ 11
(zu § 55 PfDG.EKD)

(1)  Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpfl ichtet, mit 
der zuständigen Leitungsperson in  regelmä-
ßigen zeitlichen Abständen Jahresgespräche zu 
führen. Das Nähere wird durch eine Rechtsver-
ordnung geregelt.

(2)  Die Fortbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen 
wird in Fortbildungsrichtlinien des Landeskir-
chenamtes geregelt.

§ 12
(zu § 56 PfDG.EKD)

(1)  Pfarrer und Pfarrerinnen werden in regelmä-
ßigen Abständen durch den Visitator oder die 
Visitatorin beurteilt. Bei Gemeindepfarrerinnen 
und Gemeindepfarrern geschieht die Beur-
teilung im Zusammenhang mit dem Folgege-
spräch zu einer Visitation und den Perspektiv-
gesprächen nach § 5 Absatz 1.

(2)  Das Landeskirchenamt kann aus begründetem 
Anlass zusätzliche Beurteilungen anfordern.

(3)  Das Nähere wird durch eine Rechtsverordnung 
geregelt.

§ 13
(zu § 58 PfDG.EKD)

(1)  Der Dienst der Pfarrer und Pfarrerinnen wird 
durch eine Dienstbeschreibung geregelt. Bei 
einer Stellenteilung (§ 16) ist jedem Ehegatten 
ein arbeitsmäßig abgrenzbarer Teilbereich des 
mit der Pfarrstelle verbundenen Dienstes zu 
übertragen.

(2)  Die Dienstbeschreibung für Gemeindepfarrer 
und Gemeindepfarrerinnen erlässt der Superin-
tendent oder die Superintendentin des Kirchen-
kreises oder des Amtsbereichs eines Kirchen-
kreises im Benehmen mit dem Kirchenvorstand. 

(3)  Die Dienstbeschreibung für Superintendenten 
und Superintendentinnen erlässt der Kirchen-
kreisvorstand im Benehmen mit dem Landessu-
perintendenten oder der Landessuperintenden-
tin. 

(4)  Soweit das Landeskirchenamt nichts anderes 
bestimmt, wird die Dienstbeschreibung für 
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§ 17
(zu § 71 PfDG.EKD)

Die Beihilfeberechtigung nach § 49 Absatz 1 
PfDG.EKD kann auch während einer Beurlaubung 
nach § 71 PfDG.EKD bis zur Dauer eines Jahres 
zugesagt werden, wenn eine Beihilfeberechtigung 
als Familienangehöriger oder eine andere Familien-
versicherung nicht besteht.

§ 18
(zu § 77 PfDG.EKD)

Bei einer nicht nur teilweisen Abordnung zum 
Dienst in einer anderen Kirchengemeinde hat diese 
für die Unterbringung zu sorgen.

§ 19
(zu § 80 PfDG.EKD)

Der Landesbischof oder die Landesbischöfi n, der 
Landessuperintendent oder die Landessuperinten-
dentin, der Superintendent oder die Superinten-
dentin des Kirchenkreises oder des Amtsbereichs 
eines Kirchenkreises, der Kirchenvorstand und der 
Pastorenausschuss sind über die Einleitung der Er-
hebungen nach § 80 Absatz 2 PfDG.EKD zu unter-
richten.

§ 20
(zu § 81 PfDG.EKD)

Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen, die 
eine Pfarrstelle innehaben (§ 4 Absatz 1), können 
über die Regelungen des § 79 PfDG.EKD hinaus 
versetzt werden, wenn sie eine Vereinbarung zum 
Stellenwechsel nach § 5 Absatz 2 Nr. 2 nicht einhal-
ten oder wenn nach § 5 Absatz 2 Nummer 3 die Ein-
leitung eines Verfahrens zur Versetzung beantragt 
wird. Dabei kann bestimmt werden, dass die Ver-
setzung erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam 
wird. Für alle anderen Pfarrer und Pfarrerinnen 
bleibt § 79 Absatz 3 PfDG.EKD unberührt.

§ 21
(zu § 88 PfDG.EKD)

Abweichend von § 88 Absätze 1 bis 3 PfDG.EKD 
können Pfarrer und Pfarrerinnen auf ihren Antrag 
in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. 
Lebensjahr vollendet haben.

§ 22
(zu § 91 PfDG.EKD)

Das Landeskirchenamt ist berechtigt, dem Arzt 
oder der Ärztin im Rahmen eines Verfahrens nach 

samen Versehung einer Pfarrstelle beauftragt 
werden, wenn im Hinblick auf eine beabsichti-
gte Beauftragung der Ehegatten die Einleitung 
des Besetzungsverfahrens im Einvernehmen 
mit dem Kirchenvorstand ausgesetzt worden ist 
(gemeinsame Versehung).

(3) Ist bei Beginn der Stellenteilung einem der 
Ehegatten die Pfarrstelle bereits übertragen, so 
bleibt er für die Dauer des Probedienstes des 
anderen Ehegatten auch während des Teildiens-
tes Inhaber oder Inhaberin der Pfarrstelle. Der 
andere Ehegatte wird mit der Versehung der 
gemeinsamen Pfarrstelle beauftragt (unechte 
Stellenteilung).  

(4)  Einer der Ehegatten tritt als stimmberech-
tigtes Mitglied in den Kirchenvorstand ein, der 
andere Ehegatte nimmt an den Sitzungen des 
Kirchenvorstandes ohne Stimmrecht teil. Ist 
das stimmberechtigte Mitglied an der Teilnah-
me verhindert, so übt der andere Ehegatte das 
Stimmrecht aus. Der Kirchenkreisvorstand be-
stimmt in den Fällen der Absätze 2 und 3 auf 
Vorschlag des Kirchenvorstandes, welcher der 
Ehegatten als stimmberechtigtes Mitglied in 
den Kirchenvorstand eintritt.

(5)  Wird einem Ehegatten Elternzeit oder eine Be-
urlaubung gewährt, ohne dass er oder sie da-
durch die Stelle gemäß § 54 Absatz 2 oder § 75 
Absatz 1 PfDG.EKD verliert, so ist auf Antrag 
der Teildienst des anderen Ehegatten für die 
Dauer der Elternzeit oder der Beurlaubung in 
ein uneingeschränktes Dienstverhältnis umzu-
wandeln. 

(6)  Wenn ein Ehegatte seine Stelle verliert, weil 
sein Dienstverhältnis verändert wird oder en-
det, kann das Landeskirchenamt auf Antrag 
des Kirchenvorstandes abweichend von § 79 
Absatz 4 PfDG.EKD anordnen, dass der ver-
bleibende Ehegatte Inhaber oder Inhaberin der 
Pfarrstelle bleibt. Die Anordnung setzt voraus, 
dass der verbleibende Ehegatte einen Antrag 
auf Umwandlung seines Teildienstes in ein un-
eingeschränktes Dienstverhältnis stellt. 

(7)  Die Absätze 1 und 4 bis 6 gelten nach Maßgabe 
der Vorschriften des Kirchengesetzes über die 
Wahl und die Amtszeit der Superintendenten 
und Superintendentinnen auch für Superin-
tendentur-Pfarrstellen. In den Dienstbeschrei-
bungen der beiden Ehegatten ist zu regeln, 
welcher Ehegatte den Vorsitz im Kirchenkreis-
vorstand führt. Der andere Ehegatte nimmt an 
den Sitzungen des Kirchenkreisvorstandes ohne 
Stimmrecht teil und führt den Vorsitz, wenn der 
nach der Dienstbeschreibung mit dem Vorsitz 
beauftragte Ehegatte an einer Sitzung nicht 
teilnimmt.
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(3)  Pfarrer und Pfarrerinnen im Ehrenamt werden 
einem Kirchenkreis zugewiesen. An den Bera-
tungen des Pfarrkonvents nehmen sie als Gäste 
teil.

(4)  Die Dienstbeschreibung nach § 13 wird durch 
den Superintendenten oder die Superintenden-
tin des Kirchenkreises oder des Amtsbereichs 
eines Kirchenkreises im Benehmen mit den 
Kirchengemeinden erlassen, in denen ein Pfar-
rer oder eine Pfarrerin im  Ehrenamt regelmä-
ßig Dienst tut. In der Dienstbeschreibung kann 
auch geregelt werden, dass der Pfarrer oder die 
Pfarrerin im Ehrenamt an den Sitzungen eines 
Kirchenvorstandes ohne Stimmrecht teilnimmt.

§ 27
(zu § 115 PfDG.EKD)

(1)  In Verwaltungsverfahren nach dem Pfarrdienst-
gesetz und nach diesem Kirchengesetz sind fol-
gende Stellen in geeigneter Weise einzubezie-
hen:
1. der Kirchenvorstand bei Angelegenheiten 

nach §§ 38, 68 bis 71, 77 bis 79 und 83 
PfDG.EKD und

2. der Landessuperintendent oder die Landes-
superintendentin und der Superintendent 
oder die Superintendentin des Kirchen-
kreises oder des Amtsbereichs eines Kir-
chenkreises bei Angelegenheiten nach §§ 
38, 68 bis 71, 77 bis 80, 83, 87 Absatz 4, 
91, 112 und 113 PfDG.EKD sowie nach § 
20 dieses Gesetzes.

(2)  Soweit dienstliche Angelegenheiten dem Lan-
deskirchenamt mitgeteilt werden, haben Pfarrer 
und Pfarrerinnen ihren schriftlichen Dienst-
verkehr über den Superintendenten oder die 
Superintendentin des Kirchenkreises oder des 
Amtsbereichs eines Kirchenkreises zu füh-
ren (Dienstweg). Dies gilt auch, wenn für den 
schriftlichen Dienstverkehr die elektronische 
Form gewählt wird. Keine dienstlichen Ange-
legenheiten in diesem   Sinne sind Disziplinar-
verfahren und Umzugsangelegenheiten.

§ 28
(zu § 115 PfDG.EKD)

Haben Kirchengemeinden einen Zusammen-
schluss nach den §§ 92 ff. Kirchengemeindeordnung 
(KGO) gebildet und dabei eine Festlegung nach § 
92 a Satz 1 KGO getroffen, so kann in der schrift-
lichen Vereinbarung oder Satzung auch bestimmt 
werden, dass in den Fällen, in denen das Pfarr-
dienstgesetz oder dieses Gesetz eine Beteiligung 
des Kirchenvorstandes vorsieht, eine gemeinsame 
Stelle nach dem XI. Teil der KGO an die Stelle des 

§ 91 PfDG.EKD Akteneinsicht zu gewähren, soweit 
dies zur Beurteilung der Dienstunfähigkeit erforder-
lich ist.

§ 23
(zu § 105 PfDG.EKD)

(1)  Für Klagen aus dem Pfarrdienstverhältnis ist 
der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungs-
gerichten gegeben. Bei vermögensrechtlichen 
Ansprüchen ist der Rechtsweg zu den staatli-
chen Verwaltungsgerichten gegeben. Das Nähe-
re regelt die Rechtshofordnung der Konföderati-
on evangelischer Kirchen in Niedersachsen.

(2)  Abweichend von den allgemeinen Bestim-
mungen der Rechtshofordnung bedarf es bei 
Entscheidungen nach den §§ 14 Absatz 2, 79, 
83 Absatz 2, 84 Absatz 4, 91 Absatz 2, 92 Ab-
satz 2 und 3 und 94 Absatz 3 Satz 3 PfDG.EKD 
sowie nach § 20 dieses Gesetzes    keines Vor-
verfahrens.

§ 24
(zu § 107 PfDG.EKD)

Über die im Recht der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands       geregelten 
Fälle hinaus ist dem Pastorenausschuss auch vor 
einer Versetzung nach § 20 Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

§ 25
(zu § 108 PfDG.EKD)

Soweit in dem für die Landeskirche geltenden 
kirchlichen Arbeitsrecht nichts anderes bestimmt 
ist, gelten die den Dienst von Ordinierten betref-
fenden Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes und 
dieses Kirchengesetzes sinngemäß. Die Vorschrif-
ten des Pfarrverwaltergesetzes über Ordinierte im 
Angestelltenverhältnis bleiben unberührt.

§ 26
(zu § 111 PfDG.EKD)

(1)  Die Amtsbezeichnung eines Pfarrers oder einer 
Pfarrerin im Ehrenamt lautet „Pastor im Ehren-
amt“ oder „Pastorin im Ehrenamt“. 

(2)  Pfarrer und Pfarrerinnen im Ehrenamt erhalten 
Auslagenersatz. Sie erhalten ferner eine Ent-
schädigung in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften der Lektoren-Entschädigungsver-
ordnung. Die Entschädigung für die Erteilung 
kirchlichen Unterrichts richtet sich nach den 
Bestimmungen des Kirchengesetzes über die 
Konfi rmandenarbeit und den dazu getroffenen 
Regelungen.
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Artikel 2
Änderung der Kirchengemeindeordnung

Die Kirchengemeindeordnung in der Fassung vom 
28. April 2006 (Kirchl. Amtsbl. S. 62), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Kirchengesetzes vom 8. 
Dezember 2010 (Kirchl. Amtsbl. S. 156) wird wie 
folgt geändert:
1.  § 19 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Das Pfarramt wird von den Pfarrerinnen und 

Pfarrern, die eine Pfarrstelle innehaben, und 
den mit der Versehung einer Pfarrstelle Beauf-
tragten gemeinsam verwaltet.“ 

2.  § 21 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 3 wird aufgehoben.
 b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

Artikel 3
Änderung des 

Pfarrstellenbesetzungsgesetzes

Das Kirchengesetz über die Besetzung der Pfarr-
stellen (Pfarrstellenbesetzungsgesetz – PfStBG) in 
der Fassung vom 25. Januar 1996 (Kirchl. Amtsbl. 
S. 13), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Kir-
chengesetzes vom 8. Dezember 2010 (Kirchl. Amts-
bl. S. 156), wird wie folgt geändert:
1.  § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 „(1) Dieses Kirchengesetz regelt das Verfahren 

für die Besetzung einer gemeindlichen Stelle 
(Pfarrstelle).“

2.  § 11 wird aufgehoben.
3.  § 12 erhält folgende Fassung:

„(1)  Ehegatten, die die gemeinsame Übertra-
gung einer Pfarrstelle anstreben, können 
sich gemeinsam um eine ausgeschriebene 
Pfarrstelle bewerben. In diesem Falle ist 
dieses Kirchengesetz mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Ehegatten sämtliche 
Rechtshandlungen nach diesem Kirchen-
gesetz nur gemeinsam vornehmen können 
und dass Rechtshandlungen der anderen 
am Verfahren Beteiligten nur für beide 
Ehegatten einheitlich vorgenommen wer-
den können. Die Aufstellungspredigten 
beider Ehegatten können für einen ein-
zigen oder für gesonderte Sonntagsgottes-
dienste angeordnet werden. 

(2)  Soll eine Pfarrstelle Ehegatten gemein-
sam übertragen werden und ist einer der 
Ehegatten bereits Inhaber oder Inhaberin 
der Pfarrstelle, so wird ein Besetzungs-
verfahren nur für den anderen Ehegatten 
durchgeführt. Abweichend von § 4 Absatz 
2 bedarf es in diesem Fall keiner erneuten 
Ausschreibung der Pfarrstelle.“ 

4.  § 36 wird wie folgt geändert:

Kirchenvorstandes tritt. Die gemeinsame Stelle hat 
die Entscheidungen im Einvernehmen mit den zum 
Pfarrbezirk der Pfarrstelle gehörenden Kirchenvor-
ständen zu treffen. Kommt ein Einvernehmen nicht 
zustande, so beraten die gemeinsame Stelle und 
die betreffenden Kirchenvorstände erneut über die 
Angelegenheit. Kann auch dann keine einvernehm-
liche Entscheidung gefunden werden, so entscheidet 
die gemeinsame Stelle; sie kann jedoch nicht ohne 
Zustimmung der beteiligten Kirchenvorstände einen 
Antrag auf Einleitung eines Versetzungsverfahrens 
nach § 5 Absatz 2 Nummer 3 beschließen. 

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1)  Solange das Folgegespräch zu einer Visitation 
noch nicht gesetzlich geregelt ist, sind die Per-
spektivgespräche nach § 5 Absatz 1 in dem auf 
die Visitation einer Kirchengemeinde folgenden 
Jahr durchzuführen. Diese Regelung gilt für 
alle Kirchengemeinden, in denen nach dem 1. 
Juli 2011 ein Visitationsgottesdienst nach § 5 
Absatz 1 des Kirchengesetzes über die Visita-
tion vom 12. Dezember 1980 (Kirchl. Amtsbl. 
1981, S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Kirchengesetzes vom 15. Juli 2005 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 180) stattgefunden hat. Die Sätze 1 
und 2 fi nden keine Anwendung bei Pfarrerinnen 
und Pfarrern, bei denen zwischen dem 1. Juli 
2011 und dem 30. Juni 2012 über einen Antrag 
auf Versetzung nach § 83 Absatz 1 Nummer 1 
des Kirchengesetzes zur Regelung des Dienstes 
der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands vom 2. November 2004 (Abl. VELKD 
Bd. VII S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Kirchengesetzes vom 8. November 2011 
(Abl. VELKD Bd. VII S. 470) in Verbindung 
mit § 35 des Kirchengesetzes zur Ergänzung 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Er-
gänzungsgesetz zum Pfarrergesetz – PfGErgG) 
in der Fassung vom 12. Oktober 2001 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Kirchengesetzes vom 9. Dezember 2009 
(Kirchl. Amtsbl. S. 228) zu entscheiden war.

(2)  Abweichend von § 87 Absatz 2 PfDG.EKD er-
reichen Pfarrer und Pfarrerinnen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 42a Ab-
satz 1 des Ergänzungsgesetzes zum Pfarrerge-
setz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (Ergänzungsgesetz zum 
Pfarrergesetz - PfGErgG -) beurlaubt wurden, 
die Regelaltersgrenze unabhängig vom Ge-
burtsjahr mit Vollendung des 65. Lebensjahres.
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gesetzes“ durch das Wort „Pfarrdienstge-
setzes“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Ergänzungsgesetzes zum 

Kirchenbeamtengesetz der EKD

Das Kirchengesetz zur Ergänzung des Kirchen-
beamtengesetzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Ergänzungsgesetz zum Kirchenbe-
amtengesetz der EKD – KBG.EKDErgG)  vom 13. 
Dezember 2006 (Kirchl. Amtsbl. S. 197), geändert 
durch Artikel 3 des Kirchengesetzes vom 9. Dezem-
ber 2009 (Kirchl. Amtsbl. S. 228) wird wie folgt 
geändert:
1.  § 2 wird wie folgt geändert:

a)  Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt:
 „(1) Die frei werdende Stelle der Leiterin 

oder des Leiters des Kirchenamtes ist aus-
zuschreiben.“ 

b)  Der bisherige einzige Absatz wird Absatz 2.
2.  § 9a erhält folgende Fassung:

„(1) Abweichend von § 67 KBG.EKD können 
Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen 
auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt 
werden, wenn sie das 60. Lebensjahr voll-
endet haben.

(2)  Abweichend von § 66 KBG.EKD erreichen 
Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, 
denen vor dem 1. Januar 2010 Altersteilzeit 
bewilligt wurde oder die vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes nach § 51 Absatz 1 
Nummer 2 KBG.EKD beurlaubt wurden, 
die Regelaltersgrenze unabhängig vom Ge-
burtsjahr mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres.“

3.  § 10 wird wie folgt geändert: 
a)  Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt: 
 „(1) Für Klagen aus dem Kirchenbeamten-

verhältnis ist der Rechtsweg zu den kirch-
lichen Verwaltungsgerichten gegeben. Bei 
vermögensrechtlichen Ansprüchen ist der 
Rechtsweg zu den staatlichen Verwaltungs-
gerichten gegeben. Das Nähere regelt die 
Rechtshofordnung der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen.“

b)  Der bisherige einzige Absatz wird Absatz 2. 

Artikel 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2012 in 
Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Ergän-
zung des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Er-
gänzungsgesetz zum Pfarrergesetz – PfGErgG) 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.
c) In dem neuen Absatz 2 werden die Wörter 

„im Erziehungsurlaub“ durch die Wörter „in 
Elternzeit“ ersetzt. 

Artikel 4
Änderung des Kirchengesetzes zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse 

des Landesbischofs

Das Kirchengesetz zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse des Landesbischofs vom 8. Dezember 
1970 (Kirchl. Amtsbl. S. 269), zuletzt geändert 
durch § 2 der Verordnung mit Gesetzeskraft in der 
am 13. Juni 1998 beschlossenen Fassung (Kirchl. 
Amtsbl. S. 92) wird wie folgt geändert:
1.  In § 1 Absatz 1 wird das Wort „Pfarrergesetzes“ 

durch das Wort „Pfarrdienstgesetzes“ ersetzt.
2.  In § 13 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Pfar-

rer-„ durch das Wort „Pfarrdienst-„ ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Kirchengesetzes 

über die Wahl und die Amtszeit der 
Superintendenten und Superintendentinnen

Das Kirchengesetz über die Wahl und die Amts-
zeit der Superintendenten und Superintendentinnen 
vom 24. Juni 2001 (Kirchl. Amtsbl. S. 96), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes vom 
9. Dezember 2009 (Kirchl. Amtsbl. S. 228) wird 
wie folgt    geändert:
1.  In § 1 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:
 „(3) Soweit die gemeinsame Übertragung einer 

Superintendentur-Pfarrstelle auf ein   Ehepaar 
in Betracht kommt, ist dieses Kirchengesetz mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass die Ehegatten 
sämtliche Rechtshandlungen nach diesem Kir-
chengesetz nur gemeinsam vornehmen können 
und dass Rechtshandlungen der anderen am 
Verfahren Beteiligten nur für beide Ehegatten 
einheitlich vorgenommen werden können. Die 
Aufstellungspredigten beider Ehegatten können 
für einen einzigen oder für gesonderte Sonn-
tagsgottesdienste angeordnet werden.“

2.  In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „im 
Kirchlichen Amtsblatt“ gestrichen.

3.  In § 4 werden die Wörter „im Kirchlichen 
Amtsblatt“ gestrichen.

4.  In § 16 Absatz 2 werden nach dem Wort „Su-
perintendentur-Pfarrstelle“ das Komma und die 
Wörter „die Bestallung“ gestrichen. 

5.  § 18 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 aufge-

hoben.
b)  In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Pfarrer-
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gelten),
3. Zweite Verordnung des Rates der EKD über 

das Inkrafttreten des Pfarrdienstgesetzes der 
EKD vom 10. Dezember 2011 (ABl. EKD S. 
349/2011).

Das Landeskirchenamt

Guntau

1. Kirchengesetz zur Regelung der 
Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD 
– PfDG.EKD)

Vom 10. November 2010

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf 
Grund des Artikels 10 Absatz 1 und des Artikels 
10a Absatz 2 Buchstabe b und c der Grundordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland das fol-
gende Kirchengesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Teil 1 Grundbestimmungen

§ 1  Amt der öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung, Geltungsbereich

§ 2  Pfarrdienstverhältnis

Teil 2 Ordination

§ 3  Ordination
§ 4  Voraussetzungen, Verfahren
§ 5  Verlust, Ruhen
§ 6  Erneutes Anvertrauen
§ 7  Anerkennung der Ordination

Teil 3 Probedienst und Anstellungsfähigkeit

Kapitel 1 Pfarrdienstverhältnis auf Probe
§ 8  Allgemeine Regelungen zum Pfarrdienstver-

hältnis auf Probe
§ 9  Voraussetzungen, Eignung
§ 10  Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf 

Probe
§ 11  Auftrag und Ordination
§ 12  Dauer des Probedienstes
§ 13  Dienstunfähigkeit
§ 14  Beendigung

Kapitel 2 Anstellungsfähigkeit
§ 15  Wesen der Anstellungsfähigkeit
§ 16  Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit

in der Fassung vom 12. Oktober 2001 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Kirchengesetzes vom 9. Dezember 2009 
(Kirchl. Amtsbl. S. 228) außer Kraft.

Ha n nover, den 19. Juli 2012 

Der Kirchensenat
der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers

Meister

Nr. 51 Rechtsetzung  der  Evangelischen Kir-
che  in  Deutschland  (EKD) und  der  
Vereinigten  Evangelisch-Lutherischen  
Kirche  Deutschlands (VELKD); hier: 
Pfarrdienstgesetz

Ha n nover, den 26. Juli 2012

Die EKD und die VELKD haben Kirchengesetze 
erlassen, die das in der Landeskirche geltende 
Recht berühren und zu einer Neuordnung des Pfarr-
dienstrechts der Landeskirche führen. Im Ergebnis 
gelten danach mit Wirkung vom 1. Juli 2012 das 
Pfarrdienstgesetz der EKD (PfDG.EKD) und das 
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Deutschlands zur Neuordnung des 
Pfarrdienstrechts (PfDRNOG.VELKD) vom 8. No-
vember 2011 für die Rechtsverhältnisse der Pastoren 
und Pastorinnen der Landeskirche. In Ergänzung zu 
diesen Kirchengesetzen hat die Landessynode mit 
Zustimmung des Kirchensenates das Kirchengesetz 
zur Ergänzung des Pfarrdienstgesetzes der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (PfDGErgG) und zur 
Änderung anderer Kirchengesetze (abgedruckt in 
diesem Amtsblatt) beschlossen.

Folgende Rechtsvorschriften werden nachfolgend 
unter Bezugnahme auf Artikel 126 Abs. 2 der Kir-
chenverfassung zum Zwecke der Bekanntmachung 
abgedruckt:
1. Kirchengesetz zur Regelung der Dienstver-

hältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (Pfarr-
dienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) vom 10. 
November 2010 (ABl. EKD 2010, S. 307) Be-
richtigung vom 4. Juli 2011 (ABl. EKD 2011 S. 
149), 

2. Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands zur Neu-
ordnung des Pfarrdienstrechts (Pfarrdienst-
rechtsneuordnungsgesetz VELKD) (PfDRNOG.
VELKD) vom 8. November 2011 (ABl. VELKD 
Bd. VII, S. 470)(es sind nur die Artikel des 
Gesetzes abgedruckt, die für die Landeskirche 
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Teil 1 Grundbestimmungen

§ 1
Amt der öffentlichen Wortverkündigung und 

Sakramentsverwaltung, Geltungsbereich

(1)  Die Kirche lebt vom Evangelium Jesu Christi, 
das in Wort und Sakrament zu bezeugen sie 
beauftragt ist. Zu diesem kirchlichen Zeugen-
dienst sind alle Getauften berufen. Auftrag und 
Recht zur öffentlichen Ausübung dieses Amtes 
vertraut die Kirche Pfarrerinnen und Pfarrern 
mit der Ordination an (Amt der öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung).

(2)  Die Ordination setzt voraus, dass ein geordneter 
kirchlicher Dienst übertragen werden soll, der 
die öffentliche Wortverkündigung und die Sa-
kramentsverwaltung einschließt.

(3)  Dieses Kirchengesetz regelt das Pfarrdienst-
verhältnis als Form des geordneten kirchlichen 
Dienstes, in den Pfarrerinnen und Pfarrer von 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, den 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen berufen werden.

§ 2
Pfarrdienstverhältnis

(1)  Das Pfarrdienstverhältnis ist ein kirchengesetz-
lich geregeltes öffentlich-rechtliches Dienst- 
und Treueverhältnis zu der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen oder 
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen (Dienst-
herren). Diese Dienstherren besitzen das Recht, 
Pfarrdienstverhältnisse zu begründen (Dienst-
herrnfähigkeit). Ihre obersten kirchlichen Ver-
waltungsbehörden sind jeweils oberste Dienst-
behörden.

(2)  Ein Pfarrdienstverhältnis wird auf Lebenszeit 
begründet. Ein Pfarrdienstverhältnis kann 
auch begründet werden
1. auf Probe, wenn zur späteren Verwendung 

im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine 
Probezeit abzuleisten ist (§ 9),

2. auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung 
aus einem bereits bestehenden öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis, wenn für eine 
bestimmte Zeit ein geordneter kirchlicher 
Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 wahrge-
nommen werden soll (§ 109),

3. als Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt, 
wenn ein geordneter kirchlicher Dienst im 
Sinne des § 1 Absatz 2 regelmäßig unent-
geltlich im Ehrenamt wahrgenommen wer-
den soll (§ 111).

(3)  Die Evangelische Kirche in Deutschland kann 

grenze
§ 89 Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Ver-

pfl ichtung zur Rehabilitation
§ 90  Begrenzte Dienstfähigkeit
§ 91  Verfahren bei Dienstunfähigkeit
§ 92  Versetzung aus dem Warte- in den Ruhestand
§ 93  Versetzung in den Ruhestand
§ 94  Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Ruhe-

standes
§ 95  Wiederverwendung nach Versetzung in den 

Ruhestand

Teil 7 Beendigung des Pfarrdienst-
verhältnisses

§ 96  Beendigung
§ 97  Entlassung kraft Gesetzes
§ 98  Entlassung wegen einer Straftat
§ 99  Entlassung ohne Antrag
§ 100 Entlassung auf Antrag
§ 101  Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
§ 102 Entfernung aus dem Dienst

Teil 8 Rechtsschutz, Verfahren und 
Beteiligung der Pfarrerschaft

§ 103 Verwaltungsverfahren
§ 104 Allgemeines Beschwerde- und Antragsrecht
§ 105 Rechtsweg, Vorverfahren
§ 106 Leistungsbescheid
§ 107 Beteiligung der Pfarrerschaft

Teil 9 Sondervorschriften

§ 108 Privatrechtliches Dienstverhältnis
§ 109 Pfarrdienstverhältnis auf Zeit
§ 110 Pfarrdienst in einer evangelischen Gemeinde 

deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland
§ 111  Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
§ 112 Auftrag im Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
§ 113 Beendigung und Ruhen des Pfarrdienstver-

hältnisses im Ehrenamt
§ 114 Besondere Regelungen für Pfarrdienstver-

hältnisse im Ehrenamt

Teil 10 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 115 Zuständigkeiten, Anstellungskörperschaften, 
Beteiligung kirchlicher Stellen

§ 116 Vorbehalt für Staatskirchenverträge und Be-
stimmungen im Zusammenhang mit dem öf-
fentlichen Dienst

§ 117 Regelungszuständigkeiten
§ 118 Übergangsbestimmungen
§ 119 Bestehende Pfarrdienstverhältnisse
§ 120 Inkrafttreten
§ 121 Außerkrafttreten
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Evangelium von Jesus Christus, wie es in der 
Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis 
meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die 
Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwal-
ten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner 
Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und 
die seelsorgliche Schweigepfl icht zu wahren 
und mich in meiner Amts- und Lebensführung 
so zu verhalten, dass die glaubwürdige Aus-
übung des Amtes nicht beeinträchtigt wird“. 
Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich eine 
andere Verpfl ichtungserklärung bestimmen.

(5)  Die Ordination wird in einem Gottesdienst 
nach der Ordnung der Agende vollzogen. Über 
die Ordination wird eine Urkunde ausgestellt.

§ 5
Verlust, Ruhen

(1)  Ordinierte verlieren Auftrag und Recht zur öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung
1. durch schriftlich erklärten Verzicht,
2. durch Austritt aus der Kirche,
3. bei Anschluss an eine andere Kirche oder 

Religionsgemeinschaft, die nicht mit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, einer 
Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen 
Zusammenschluss in Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft steht,

4. bei Nichtigkeit und Rücknahme der Beru-
fung in das Dienstverhältnis,

5. bei Verlust der Anstellungsfähigkeit,
6. bei Entlassung,
7. wenn kein geordneter kirchlicher Dienst 

übertragen ist,
8. durch entsprechende Entscheidung in einem 

Lehrbeanstandungs- oder Disziplinarver-
fahren. 

 Die Nummern 2 und 6 fi nden keine Anwendung, 
wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer mit vorhe-
riger Genehmigung der obersten Dienstbehör-
de im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Kirchenaustritt Mitglied einer Kirche wird, die 
mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen 
Zusammenschluss in Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft steht.

(2) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung können 
im kirchlichen Interesse belassen werden. Die 
Belassung kann jederzeit widerrufen werden. 
Ein kirchliches Interesse im Sinne des Satzes 1 
kann insbesondere vorliegen
1. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, 3 

und 6, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer 

Pfarrerinnen und Pfarrer in ein Pfarrdienstver-
hältnis berufen, die in einer Gliedkirche oder 
einem gliedkirchlichen Zusammenschluss ordi-
niert worden sind.

Teil 2 Ordination 

§ 3
Ordination

(1)  Das mit der Ordination anvertraute Amt der öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung (Amt) ist auf Lebenszeit angelegt.

(2)  Die Ordinierten sind durch die Ordination ver-
pfl ichtet, das anvertraute Amt im Gehorsam ge-
gen den dreieinigen Gott in Treue zu führen, 
das Evangelium von Jesus Christus, wie es in 
der Heiligen Schrift gegeben und im Bekennt-
nis ihrer Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die 
Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwal-
ten, ihren Dienst nach den Ordnungen ihrer 
Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und 
die seelsorgliche Schweigepfl icht zu wahren 
und sich in ihrer Amts- und Lebensführung so 
zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung 
des Amtes nicht beeinträchtigt wird. 

(3)  Die in der Ordination begründeten Rechte 
und Pfl ichten sind für Ordinierte, die in einem 
kirchlichen Dienstverhältnis stehen, auch 
Rechte und Pfl ichten aus dem Dienstverhältnis.

§ 4
Voraussetzungen, Verfahren

(1)  Das Amt der öffentlichen Wortverkündigung 
und Sakramentsverwaltung kann durch die Or-
dination Frauen und Männern anvertraut wer-
den, die sich im Glauben an das Evangelium 
gebunden wissen, am Leben der christlichen 
Gemeinde teilnehmen und die nach ihrer Per-
sönlichkeit, ihrer Befähigung und ihrer Ausbil-
dung für den Dienst der öffentlichen Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung geeignet 
sind.

(2)  Der Entscheidung über die Ordination geht ein 
Ordinationsgespräch über die Bedeutung der 
Ordination und die Voraussetzungen für die 
Übernahme des Amtes voraus.

(3)  Eine Versagung der Ordination ist auf Verlan-
gen zu begründen. Die Versagung der Ordina-
tion ist rechtlich nur insoweit überprüfbar, als 
Verfahrensmängel geltend gemacht werden.

(4)  Vor der Ordination erklären diejenigen, die 
ordiniert werden sollen: „Ich gelobe vor Gott, 
das Amt der öffentlichen Wortverkündigung 
und Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen 
den dreieinigen Gott in Treue zu führen, das 
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und Sakramentsverwaltung erneut anvertraut 
werden, ist die Erklärung nach § 4 Absatz 4 zu 
wiederholen.

(2)  Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 ist das 
Benehmen mit der Kirche herzustellen, die den 
Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
festgestellt hat.

(3)  Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändi-
gen oder neu auszustellen.

§ 7
Anerkennung der Ordination

(1)  Jede im Geltungsbereich dieses Kirchenge-
setzes vollzogene Ordination einer Pfarrerin 
oder eines Pfarrers wird anerkannt. Satz 1 gilt 
entsprechend für Verlust, Beschränkung, Ru-
hen und erneutes Anvertrauen der Rechte aus 
der Ordination.

(2)  Absatz 1 gilt entsprechend für die Ordinati-
on von Pfarrerinnen und Pfarrern, die durch 
eine Kirche ordiniert wurden, mit der die ge-
genseitige Anerkennung der Ordination für 
alle Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland vereinbart wurde. 

(3)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können je für ihren Bereich die Ordi-
nation durch eine andere in- oder ausländische 
Kirche anerkennen.

(4)  Ordinierte können beim Wechsel des Dienst-
herrn auf das Bekenntnis der aufnehmenden 
Gliedkirche oder des aufnehmenden glied-
kirchlichen Zusammenschlusses verpfl ichtet 
werden, sofern sie nicht bereits anlässlich ihrer 
Ordination hierauf verpfl ichtet wurden. 

Teil 3 Probedienst und Anstellungsfähigkeit

Kapitel 1 Pfarrdienstverhältnis auf Probe

§ 8
Allgemeine Regelungen zum 

Pfarrdienstverhältnis auf Probe

(1)  Im Probedienst soll innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes die Bewährung in der selbstän-
digen und eigenverantwortlichen Ausübung des 
Pfarrdienstes festgestellt werden.

(2)  Die Regelungen dieses Kirchengesetzes sind 
auf Pfarrdienstverhältnisse auf Probe anzu-
wenden, soweit sie nicht die Übertragung einer 
Stelle voraussetzen und nicht etwas anderes be-
stimmt ist.

die Entlassung aus dem Pfarrdienstverhält-
nis beantragt, um in den Dienst einer an-
deren evangelischen Kirche zu treten, mit 
der keine Kanzel- und Abendmahlsgemein-
schaft besteht, und das Benehmen mit die-
ser Kirche hergestellt ist,

2.  im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 5, 6 
und 7, wenn die künftige Tätigkeit der oder 
des Ordinierten im deutlichen Zusammen-
hang mit dem Verkündigungsauftrag steht.

(3)  Mit dem Verlust von Auftrag und Recht zur öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung geht auch die Anstellungsfähigkeit 
verloren sowie das Recht, die Amtsbezeichnung 
zu führen und die Amtskleidung zu tragen. Die 
Ordinationsurkunde ist zurückzugeben. Wird 
sie trotz Aufforderung nicht zurückgegeben, so 
ist sie für ungültig zu erklären. Der Verlust der 
Rechte aus der Ordination ist im Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche in Deutschland bekannt 
zu machen.

(4)  Der Verlust der Rechte aus der Ordinati-
on und der Widerruf der Belassung sind in 
einem schriftlichen, mit Gründen versehenen 
Bescheid festzustellen. In diesem ist auch der 
Zeitpunkt des Verlustes zu bestimmen und auf 
die Rechtsfolgen hinzuweisen.

(5)  Das Ruhen der Rechte aus der Ordination kann 
festgestellt werden, wenn eine Pfarrerin oder 
ein Pfarrer wegen einer Krankheit oder einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die eige-
nen Angelegenheiten zu besorgen. Das Recht 
der öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung darf während des Ruhens im 
Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt werden.

(6)  Für Pfarrerinnen und Pfarrer, denen bei der 
Entlassung Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
belassen wurden, gelten § 3 Absatz 2 und die 
§§ 30 bis 34 entsprechend. Sie unterstehen der 
Lehr- und Disziplinaraufsicht der Kirche, in der 
sie einen geordneten kirchlichen Dienst ausü-
ben, hilfsweise der Kirche, in der sie zuletzt 
einen geordneten kirchlichen Dienst ausgeübt 
haben. Die Kirche, die die Lehr- und Diszipli-
naraufsicht ausübt, entscheidet auch über die 
weitere Belassung oder den Entzug der Rechte 
aus der Ordination.

§ 6
Erneutes Anvertrauen

(1)  Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkün-
digung und Sakramentsverwaltung können auf 
Antrag erneut anvertraut werden; die Ordinati-
on wird dabei nicht wiederholt. Bevor Auftrag 
und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
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nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer 
Zeitpunkt bestimmt ist. Eine Berufung auf ei-
nen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig 
und insoweit unwirksam.

(3)  Die Berufungsurkunde muss die Worte „unter 
Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Pro-
be“ enthalten.

§ 11
Auftrag und Ordination

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhält-
nis auf Probe werden in der Regel mit einem 
gemeindlichen Dienst (§ 27) beauftragt. Der 
Auftrag kann aus dienstlichen oder wichtigen 
persönlichen Gründen geändert werden.

(2)  Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschrei-
bung geregelt werden.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe sollen zu Beginn des Probe-
dienstes ordiniert werden. Wird die Ordination 
gemäß § 118 Absatz 2 erst später vollzogen, sol-
len sie mit der öffentlichen Wortverkündigung 
und Sakramentsverwaltung vorläufi g beauftragt 
werden.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe werden bei Antritt des Diens-
tes in einem Gottesdienst vorgestellt.

§ 12
Dauer des Probedienstes

(1)  Der Probedienst dauert drei Jahre. Der Probe-
dienst kann im Einzelfall unter Anrechnung an-
derer Dienste bis auf ein Jahr verkürzt oder aus 
besonderen Gründen um höchstens zwei Jahre 
verlängert werden. Die genannten Fristen ver-
längern sich um die Dauer einer Beurlaubung 
und einer Inanspruchnahme von Elternzeit, so-
weit währenddessen kein Dienst mit mindestens 
der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausge-
übt wird. Vor Ablauf des Probedienstes ist über 
die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit zu 
entscheiden.

(2)  Ergeben sich Zweifel an der Bewährung, so soll 
dies der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe alsbald mitgeteilt 
und gemeinsam erörtert werden. Es können 
geeignete Maßnahmen angeordnet, ein anderer 
Auftrag übertragen und der Probedienst bis zu 
der zulässigen Höchstdauer verlängert werden. 
Die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung 
nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bleibt unberührt.

(3)  Nach der Zuerkennung der Anstellungsfähig-
keit wird das Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
fortgesetzt.

(4)  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-

§ 9
Voraussetzungen, Eignung

(1)  In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe kann 
nur berufen werden, wer 
1. einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche 

in Deutschland angehört,
2.  nach Persönlichkeit und Befähigung er-

warten lässt, den Anforderungen des Pfarr-
dienstes zu genügen,

3. die vorgeschriebene wissenschaftliche und 
praktische Ausbildung für den Pfarrdienst 
erhalten und die vorgeschriebenen Prü-
fungen bestanden hat,

4. nicht infolge des körperlichen Zustandes 
oder aus gesundheitlichen Gründen bei der 
Ausübung des Pfarrdienstes wesentlich be-
einträchtigt ist,

5.  bereit ist, die nach § 4 Absatz 4 mit der Or-
dination einzugehenden Verpfl ichtungen zu 
übernehmen,

6.  erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienst-
unfähigkeit in den Ruhestand versetzt zu 
werden und

7.  das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
 In besonders begründeten Fällen kann von 

den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 
3 und 7 abgewichen werden. Ein besonders 
begründeter Fall liegt insbesondere vor, 
wenn das 35. Lebensjahr aufgrund Mutter-
schutz, Elternzeit oder Pfl ege von Angehöri-
gen überschritten wurde.

(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich ein 
höheres Höchstalter für die Berufung in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe festsetzen.

(3)  In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe können 
auch Bewerberinnen und Bewerber berufen 
werden, die die Anstellungsfähigkeit besitzen 
und deren Übernahme in ein Pfarrdienstver-
hältnis auf Lebenszeit beabsichtigt ist.

(4)  Ein Anspruch auf Berufung in ein Pfarrdienst-
verhältnis auf Probe besteht nicht.

§ 10
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses 

auf Probe

(1)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird durch 
Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe begründet. 
Die Amtsbezeichnung lautet „Pfarrerin“ oder 
„Pfarrer“.

(2)  Die Berufung erfolgt durch Aushändigung ei-
ner Berufungsurkunde. Sie wird mit Aushän-
digung der Berufungsurkunde wirksam, wenn 
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Entlassung zu beenden, wenn nicht innerhalb 
von vier Jahren nach Zuerkennung der Anstel-
lungsfähigkeit ein Pfarrdienstverhältnis auf Le-
benszeit begründet wird Die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können 
abweichende Regelungen hierzu erlassen. Die 
Frist verlängert sich um die Dauer einer Beur-
laubung, des Mutterschutzes und einer Inan-
spruchnahme von Elternzeit.

(4)  Bei einer Entlassung nach Absatz 2 Nummer 1, 
2, 4 und 5 sowie nach Absatz 3 sind folgende 
Fristen einzuhalten:
 - bei einem Probedienst von
 - bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Mo-

natsschluss,
 - mehr als drei Monaten ein Monat zum Mo-

natsschluss,
 - mehr als einem Jahr sechs Wochen zum 

Schluss eines Kalendervierteljahres,
 - mehr als drei Jahren drei Monate zum 

Schluss des Kalendervierteljahres.

Kapitel 2 Anstellungsfähigkeit

§ 15
Wesen der Anstellungsfähigkeit

(1)  Anstellungsfähigkeit ist die Fähigkeit, unter 
Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Le-
benszeit eine Stelle insbesondere in einer Kir-
chengemeinde übertragen zu bekommen.

(2)  Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit be-
gründet keinen Anspruch auf Berufung in ein 
Pfarrdienstverhältnis.

§ 16
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit

(1)  Die Anstellungsfähigkeit wird von den Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen 
nur Bewerberinnen und Bewerbern zuerkannt, 
die 
1.  die vorgeschriebene wissenschaftliche und 

praktische Ausbildung für den Pfarrdienst 
erfolgreich absolviert haben,

2.  die Voraussetzungen für die Ordination (§ 4 
Absatz 1) erfüllen,

3.  die Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 bis 7 für die Berufung in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe erfüllen und 

4. sich im Pfarrdienst, insbesondere in der 
selbständigen und eigenverantwortlichen 
Wahrnehmung pfarrdienstlicher Aufgaben, 
in vollem Umfang bewährt haben. 

 In der Regel wird die Bewährung im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe nachgewiesen.

(2)  Die Anstellungsfähigkeit kann abweichend von 

sammenschlüsse können die Dauer des Probe-
dienstes allgemein verkürzen und die in Absatz 
1 Satz 2 genannten Fristen abweichend regeln. 
Sie können nähere Regelungen über die Fest-
stellung der Eignung und die Verlängerung des 
Probedienstes nach Absatz 2 treffen.

§ 13
Dienstunfähigkeit

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe sind in den Ruhestand zu ver-
setzen, wenn sie infolge Krankheit, Verletzung 
oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne 
grobes Verschulden bei der Ausübung oder aus 
Veranlassung des Dienstes zugezogen haben, 
dienstunfähig (§ 89 Absatz 1) geworden sind. 
Sie können in den Ruhestand versetzt werden, 
wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig 
geworden sind; § 94 Absatz 1 fi ndet Anwen-
dung.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe werden nach Zuerkennung 
der Anstellungsfähigkeit auch dann in den Ru-
hestand versetzt, wenn sie aus anderen Grün-
den dienstunfähig geworden sind. § 94 Absatz 
1 fi ndet Anwendung.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe können nicht in den Warte-
stand versetzt werden.

§ 14
Beendigung

(1)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe endet in 
der Regel durch die Berufung in ein Pfarr-
dienstverhältnis auf Lebenszeit.

(2)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird außer 
durch Tod und durch Beendigung nach den §§ 
97 bis 100 und § 102 durch Entlassung been-
det, wenn
1.  die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarr-

dienstverhältnis auf Probe sich nicht im 
Sinne des § 16 Absatz 1 bewährt hat,

2. im Laufe der Probezeit eine der Vorausset-
zungen für die Berufung nach § 9 Absatz 1 
weggefallen ist, ohne dass ein Fall von § 13 
Absatz 1 vorliegt,

3. eine Amtspfl ichtverletzung vorliegt, die im 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit min-
destens eine Kürzung der Bezüge zur Folge 
hätte,

4.  die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe dienstunfähig ist 
und nicht in den Ruhestand versetzt wird,

5.  die Ordination versagt worden ist.
(3)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe ist durch 
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land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse sie allgemein oder im Ein-
zelfall anerkennen.

§ 18
Verlust, erneute Zuerkennung

(1)  Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit 
kann, solange ein Pfarrdienstverhältnis auf 
Lebenszeit nicht begründet worden ist, zurück-
genommen werden, wenn Tatsachen bekannt 
werden, deren Kenntnis der getroffenen Ent-
scheidung entgegengestanden hätte.

(2)  Sind seit der Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit mehr als fünf Jahre vergangen, ohne 
dass ein geordneter kirchlicher Dienst über-
tragen worden ist, so kann das Fortbestehen 
der Anstellungsfähigkeit vom Ausgang eines 
Kolloquiums oder einer anderen Überprüfung 
abhängig gemacht werden. Hiervon kann abge-
sehen werden, wenn das Amt der öffentlichen 
Wortverkündigung regelmäßig ehrenamtlich 
ausgeübt wurde. Zuständig für die Durchfüh-
rung des Kolloquiums und die Entscheidung 
über einen Widerruf der Anstellungsfähigkeit 
ist die Gliedkirche, bei der ein Pfarrdienstver-
hältnis begründet werden soll. Sie widerruft die 
Anstellungsfähigkeit nicht gegen den Wider-
spruch der Gliedkirche, die die Anstellungsfä-
higkeit zuerkannt hat.

(3)  Mit dem Verlust der Anstellungsfähigkeit ver-
liert die Pfarrerin oder der Pfarrer vorbehalt-
lich der Regelung des § 5 Auftrag und Recht 
zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung.

(4) Werden Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
gemäß § 6 erneut anvertraut, so kann damit die 
erneute Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit 
verbunden werden.

Teil 4 Begründung des Pfarrdienst-
verhältnisses

§ 19
Voraussetzungen

(1)  In ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
kann berufen werden, wer
1.  die in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7 

genannten Voraussetzungen erfüllt; § 9 Ab-
satz 1 Satz 2 bleibt unberührt,

2.  im Sinne von § 7 unbeschadet des § 118 Ab-
satz 2 ordiniert ist,

3. die Anstellungsfähigkeit nach diesem Kir-
chengesetz von einer Gliedkirche oder einem 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aufgrund einer an-
deren Ausbildung erworben werden, wenn die 
übrigen Voraussetzungen der Anstellungsfä-
higkeit erfüllt sind und die andere Ausbildung 
der in den geltenden Kirchengesetzen über die 
Ausbildung zum Pfarrdienst vorgeschriebenen 
wissenschaftlichen und praktischen Ausbil-
dung gleichwertig ist.

(3)  Absatz 2 gilt insbesondere für Hochschulleh-
rerinnen und -lehrer der evangelischen The-
ologie, denen die Anstellungsfähigkeit nicht 
bereits gemäß § 16 Absatz 1 zuerkannt wurde, 
aber die die übrigen Voraussetzungen der An-
stellungsfähigkeit erfüllen. Von dem Nachweis 
einer praktischen Ausbildung kann in Ausnah-
mefällen abgesehen werden.

(4)  Theologinnen und Theologen aus nicht zur 
Evangelischen Kirche in Deutschland gehö-
renden evangelischen Kirchen, die die Vo-
raussetzungen der Anstellungsfähigkeit mit 
Ausnahme der Anforderungen zur praktischen 
Ausbildung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) und 
zur Bewährung im Pfarrdienst (Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4) erfüllen, kann die Anstellungs-
fähigkeit nach angemessener Vorbereitung und 
aufgrund eines Kolloquiums zuerkannt werden.

(5)  Theologinnen und Theologen aus nicht zur 
Evangelischen Kirche in Deutschland gehö-
renden evangelischen Kirchen, die die Vo-
raussetzungen der Anstellungsfähigkeit mit 
Ausnahme der Anforderungen zur wissen-
schaftlichen Ausbildung erfüllen, kann die An-
stellungsfähigkeit zuerkannt werden, nachdem 
sie den nachträglichen Erwerb ausreichender 
wissenschaftlicher Bildung durch eine Prüfung 
nachgewiesen haben.

(6) Theologinnen und Theologen, die aus einer 
nichtevangelischen Kirche zur evangelischen 
Kirche übergetreten sind, kann die Anstel-
lungsfähigkeit nach angemessener Probezeit 
und aufgrund einer besonderen Prüfung zuer-
kannt werden, sofern die Voraussetzungen der 
Anstellungsfähigkeit, insbesondere der vorge-
schriebenen wissenschaftlichen Ausbildung er-
füllt sind.

§ 17
Anerkennung der Anstellungsfähigkeit

(1)  Die im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes 
nach § 16 Absatz 1 zuerkannte Anstellungsfä-
higkeit wird von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüssen anerkannt.

(2)  Liegt der Anstellungsfähigkeit eine Entschei-
dung nach § 16 Absatz 2 bis 6 zugrunde, so 
können die Evangelische Kirche in Deutsch-
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5.  wenn die Ordination nicht vollzogen wurde.
(2)  Die Berufung ist von Anfang an als wirksam 

anzusehen, wenn
1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der 

Urkunde oder aus dem Akteninhalt eindeu-
tig hervorgeht, dass die für die Berufung zu-
ständige Stelle ein bestimmtes Pfarrdienst-
verhältnis begründen oder ein bestehendes 
Dienstverhältnis in ein solches anderer Art 
umwandeln wollte, für das die sonstigen Vo-
raussetzungen vorliegen,

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die zu-
ständige Stelle die Berufung rückwirkend 
bestätigt.

(3)  Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt 
wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen. 
Jede weitere Ausübung des Dienstes ist zu un-
tersagen.

§ 22
Rücknahme der Berufung

(1)  Die Berufung ist mit Wirkung auch für die Ver-
gangenheit zurückzunehmen, wenn
1.  sie durch Täuschung oder auf andere unred-

liche Weise herbeigeführt wurde,
2.  nicht bekannt war, dass die berufene Person 

ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen 
hatte, das sie für die Berufung in das Pfarr-
dienstverhältnis unwürdig erscheinen lässt,

3.  im Zeitpunkt der Berufung die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung kirchlicher oder öffentlicher 
Ämter nicht vorlag.

(2)  Die Berufung soll, soweit sie nicht bereits nach 
§ 21 nichtig ist, zurückgenommen werden, wenn 
sie wegen Fehlens von Voraussetzungen zur Be-
rufung nach § 19 Absatz 1 nicht ausgesprochen 
werden durfte oder wenn nicht bekannt war, 
dass die berufene Person in einem rechtlich ge-
ordneten Verfahren aus einem kirchlichen oder 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
entfernt worden war oder ihr die Versorgungs-
bezüge oder die mit der Ordination verliehenen 
Rechte aberkannt worden waren.

(3)  Die Berufung ist innerhalb von sechs Monaten 
nachdem die für die Berufung zuständige Stelle 
von dem Grund der Rücknahme Kenntnis er-
langt hat, zurückzunehmen.

(4)  Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt 
wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen. 
Jede weitere Ausübung des Dienstes kann un-
tersagt werden.

gliedkirchlichen Zusammenschluss erhalten 
hat und

4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
 In besonders begründeten Fällen kann von 

den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 
4 abgewichen werden. Ein besonders be-
gründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn 
das 40. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, 
Elternzeit oder Pfl ege von Angehörigen 
überschritten wurde. 

(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich ein 
höheres Höchstalter für die Aufnahme in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit festsetzen.

§ 20
Berufung

(1)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit wird 
durch die Berufung in das Pfarrdienstverhält-
nis auf Lebenszeit begründet. Gleichzeitig er-
folgt die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfar-
rer, wenn diese nicht bereits gemäß § 10 Absatz 
1 erfolgt ist.

(2)  Die Berufung wird mit Aushändigung der Be-
rufungsurkunde wirksam, wenn nicht in der 
Urkunde ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt 
bestimmt ist. Eine Berufung auf einen zurück-
liegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit 
unwirksam.

(3)  Die Berufungsurkunde muss die Worte: „in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen“ 
enthalten.

(4) Die Begründung des Pfarrdienstverhältnisses 
auf Lebenszeit ist in der Regel mit der erstma-
ligen Übertragung einer Stelle einer Anstel-
lungskörperschaft im Sinne des § 25 Absatz 2 
verbunden.

(5)  Die in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
berufenen Pfarrerinnen und Pfarrer werden in 
einem Gottesdienst eingeführt.

§ 21
Nichtigkeit der Berufung

(1)  Eine Berufung ist nichtig,
1.  wenn sie nicht der in § 20 Absatz 3 vorge-

schriebenen Form entspricht,
2.  wenn sie von einer unzuständigen Stelle aus-

gesprochen wurde,
3.  wenn die oder der Berufene nicht Mitglied 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
war,

4.  wenn die oder der Berufene zur Zeit der Be-
rufung ganz oder teilweise unter Betreuung 
stand oder
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Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse in der Regel mit einer Stelle ver-
bunden. Anstellungskörperschaften, bei denen 
Stellen errichtet werden, können neben den in § 
2 Absatz 1 genannten Dienstherren Kirchenge-
meinden und andere juristische Personen sein, 
über die die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher 
Zusammenschluss die Aufsicht führt.

(3) Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschrei-
bung geregelt werden.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpfl ichtet, über 
den mit einem Auftrag unmittelbar übertra-
genen Aufgabenbereich hinaus Vertretungen 
und andere zusätzliche Aufgaben zu überneh-
men.

(5)  Für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleiten-
der Ämter, die in einem Pfarrdienstverhältnis 
stehen, können die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich 
durch Kirchengesetz abweichende Regelungen 
treffen. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren Be-
reich, wer ein kirchenleitendes Amt innehat.

§ 26
Gesamtkirchliche Einbindung des Dienstes

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer werden in ihrem 
Dienst durch ihren Dienstherrn gefördert und 
begleitet. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse stellen dafür geeignete 
Einrichtungen und den Dienst kirchlicher Lei-
tungs- und Aufsichtsämter zur Verfügung. Pfar-
rerinnen und Pfarrer sind berechtigt und ver-
pfl ichtet, diese Begleitung anzunehmen.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf die Fürbitte, 
den Rat und die Hilfe der Gemeinde angewie-
sen. Pfarrerinnen und Pfarrer wirken mit allen 
in den Dienst der Kirche Gerufenen an der Er-
füllung des kirchlichen Auftrages mit und tra-
gen mit ihnen Verantwortung für diese Dienst-
gemeinschaft.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer stehen als Ordinierte 
in einer Gemeinschaft untereinander. Sie sollen 
bereit sein, einander in Lehre, Dienst und Le-
ben Rat und Hilfe zu geben und anzunehmen. 
Sie sind verpfl ichtet, regelmäßig am Pfarrkon-
vent und entsprechenden Einrichtungen teilzu-
nehmen.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer üben ihren Dienst in 
Verantwortung für die Einheit der Kirche und 
die ihr obliegenden Aufgaben aus. Sie haben 
insbesondere alles zu unterlassen, was den Zu-

§ 23
Rechtsfolgen von Nichtigkeit und 

Rücknahme, Amtshandlungen

(1)  Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur 
Folge, dass die Berufung von Anfang an un-
wirksam ist.

(2)  Die Feststellung der Nichtigkeit, die Rücknah-
me und die Untersagung der Dienstausübung 
haben auf die Gültigkeit der bis dahin vollzo-
genen dienstlichen Handlungen keinen Ein-
fl uss. Die gezahlte Besoldung kann belassen 
werden.

Teil 5 Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1 Wahrnehmung des Dienstes

§ 24
Amtsführung

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben den Auftrag 
und das Recht, das Wort Gottes öffentlich zu 
verkündigen und die Sakramente zu verwalten. 
Sie sind berechtigt und verpfl ichtet zur Leitung 
des Gottesdienstes, zur Vornahme von Amts-
handlungen, zur christlichen Unterweisung und 
zur Seelsorge.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind in Gestaltung 
und Inhalt ihrer Verkündigung frei und nur an 
die Verpfl ichtungen aus der Ordination nach § 
3 Absatz 2 und an die Ordnungen ihrer Kirche 
gebunden.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben in ihrem 
dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten 
erkennen zu lassen, dass sie dem anvertrauten 
Amt verpfl ichtet sind und dieses sie an die 
ganze Gemeinde weist. Sie berücksichtigen in 
ihrem Dienst die Vielfalt der Handlungsfelder 
und Erscheinungsformen, in denen sich der 
Auftrag der Kirche konkretisiert.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen ob-
liegenden Pfl ichten mit vollem persönlichen 
Einsatz treu, uneigennützig und gewissenhaft 
zu erfüllen.

§ 25
Wahrnehmung des geordneten kirchlichen 

Dienstes

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen das Amt der 
öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung in einem gemeindlichen Auf-
trag, in einem allgemeinen kirchlichen Auftrag 
oder in einem kirchenleitenden Amt wahr.

(2)  Ein Auftrag ist nach Maßgabe des Rechts der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
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Sie haben darüber der zuständigen Pfarrerin 
oder dem zuständigen Pfarrer alsbald Mittei-
lung zu machen.

(4)  Das Nähere einschließlich möglicher Aus-
nahmen regeln die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse.

§ 29
Amtsbezeichnungen

(1)  Die Amtsbezeichnung lautet „Pfarrerin“ oder 
„Pfarrer“. Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhe-
stand führen ihre letzte Amtsbezeichnung mit 
dem Zusatz „im Ruhestand“ („i. R.“).

(2)  Bei Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses 
erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbe-
zeichnung, es sei denn, dass dieses Recht aus-
drücklich belassen wird. In diesem Falle darf 
die bisherige Amtsbezeichnung nur mit dem 
Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) geführt werden. 
Bei Verstößen gegen diese Vorschrift kann das 
Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung 
entzogen werden.

(3) Endet ein kirchliches Leitungs- und Auf-
sichtsamt ohne gleichzeitigen Eintritt in den 
Ruhestand, so gilt Absatz 2 entsprechend.

Kapitel 2 Pfl ichten

§ 30
Beichtgeheimnis und seelsorgliche 

Schweigepfl icht

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpfl ichtet, das 
Beichtgeheimnis gegenüber jedermann unver-
brüchlich zu wahren.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben auch über alles 
zu schweigen, was ihnen in Ausübung der Seel-
sorge anvertraut worden oder bekannt geworden 
ist. Werden sie von der Person, die sich ihnen 
anvertraut hat, von der Schweigepfl icht entbun-
den, sollen sie gleichwohl sorgfältig prüfen, ob 
und inwieweit sie Aussagen oder Mitteilungen 
verantworten können.

(3)  Soweit Pfarrerinnen und Pfarrern Nachteile 
aus der Pfl icht zur Wahrung des Beichtgeheim-
nisses und der seelsorglichen Schweigepfl icht 
entstehen, hat die Kirche ihnen und ihrer Fa-
milie Schutz und Fürsorge zu gewähren.

§ 31
Amtsverschwiegenheit

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alle An-
gelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres 
Dienstes bekannt geworden sind, Verschwie-

sammenhalt einer Gemeinde oder den Dienst 
anderer Ordinierter erschweren kann.

(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Konfl ikten in 
der Wahrnehmung des Dienstes rechtzeitig mit 
geeigneten Mitteln begegnen. Hierzu kommen 
neben den Mitteln der Dienst- und Gemein-
deaufsicht insbesondere Visitation, Mediation, 
Gemeindeberatung oder Supervision in Be-
tracht.

§ 27
Gemeindepfarrerinnen und 

Gemeindepfarrer

(1)  Der Dienst von Pfarrerinnen und Pfarrern, die 
eine gemeindliche Stelle innehaben oder einen 
anderen gemeindlichen Auftrag im Sinne des 
§ 25 wahrnehmen (Gemeindepfarrerinnen und 
Gemeindepfarrer) kann sich auf eine oder meh-
rere Kirchengemeinden, auf rechtlich geordnete 
Teile von Kirchengemeinden oder einen recht-
lich geordneten Verbund mehrerer Kirchenge-
meinden beziehen.

(2) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
haben dafür Sorge zu tragen, dass der Zusam-
menhalt ihrer Gemeinde gestärkt und erhalten 
wird. Sie sind zu einer vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit den Leitungsorganen ihrer 
Gemeinde und ihrer Kirche verpfl ichtet. Ihr 
Dienst umfasst auch die Aufgaben, die sich aus 
der geordneten Zusammenarbeit einer Gemein-
de mit anderen Gemeinden und Einrichtungen 
ergeben. 

(3)  Sind in einer Gemeinde mehrere Gemeindepfar-
rerinnen und Gemeindepfarrer tätig, so sind sie 
einander in der öffentlichen Wortverkündigung 
und Sakramentsverwaltung gleichgestellt und 
in besonderer Weise zu vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit verpfl ichtet.

(4)  Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die 
Erteilung von Religionsunterricht zum Auftrag 
der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfar-
rer gehört.

§ 28
Parochialrecht

(1)  Amtshandlungen an Gliedern einer Kirchenge-
meinde werden von der zuständigen Pfarrerin 
oder dem zuständigen Pfarrer vorgenommen. 

(2)  Gottesdienste und Amtshandlungen außerhalb 
des Bereichs der örtlichen Zuständigkeit einer 
Pfarrerin oder eines Pfarrers bedürfen der Ge-
nehmigung der örtlich zuständigen Stelle.

(3)  In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist 
jede Pfarrerin und jeder Pfarrer zu Amtshand-
lungen unmittelbar berechtigt und verpfl ichtet. 
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des pfl ichtwidrigen Verhaltens Erlangte dem 
Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im 
Strafverfahren der Verfall angeordnet worden 
oder es auf andere Weise auf den Staat über-
gegangen ist. Für den Umfang des Herausgabe-
anspruchs gelten die Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. 
Die Herausgabepfl icht nach Satz 1 umfasst 
auch die Pfl icht, dem Dienstherrn Auskunft 
über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten 
zu geben.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch nach Eintritt 
in den Ruhestand und Beendigung des Pfarr-
dienstverhältnisses.

§ 33
Unterstützung von Vereinigungen

Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen einer Vereini-
gung nicht angehören oder sie auf andere Weise 
unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu 
ihrem Amt treten oder in der Wahrnehmung ihres 
Dienstes wesentlich behindert werden.

§ 34
Verhalten im öffentlichen Leben

Pfarrerinnen und Pfarrer haben durch ihren 
Dienst wie auch als Bürgerinnen und Bürger Anteil 
am öffentlichen Leben. Auch wenn sie sich politisch 
betätigen, müssen sie erkennen lassen, dass das 
anvertraute Amt sie an alle Gemeindeglieder weist 
und mit der ganzen Kirche verbindet. Sie haben die 
Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und 
Maß ihres politischen Handelns ergeben.

§ 35
Mandatsbewerbung

(1) Beabsichtigt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, 
sich um die Aufstellung als Kandidatin oder 
Kandidat für die Wahl zum Europäischen Par-
lament, zum Deutschen Bundestag, zu einem 
gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes 
oder zu einem kommunalen Amt oder Mandat 
zu bewerben, so ist diese Absicht unverzüg-
lich, jedenfalls vor Annahme der Kandidatur, 
anzuzeigen. Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist 
zur Mitteilung über Ausgang und Annahme der 
Wahl verpfl ichtet. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Kandida-
tinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament, zum Deutschen Bundes-
tag oder zu einem gesetzgebenden Organ eines 
Bundeslandes aufgestellt worden sind, sind in-
nerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahl-

genheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mit-
teilungen im dienstlichen Verkehr oder von 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, 
sofern nicht ein Vorbehalt ausdrücklich ange-
ordnet oder vereinbart ist. Dies gilt auch über 
den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie 
nach Beginn des Ruhestandes und nach Been-
digung des Pfarrdienstverhältnisses.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen über Ange-
legenheiten, die nach Absatz 1 der Amtsver-
schwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung 
weder vor Gericht noch außergerichtlich aus-
sagen oder Erklärungen abgeben. Die Geneh-
migung kann versagt werden, wenn durch die 
Aussage besondere kirchliche Interessen ge-
fährdet würden. Hat sich der Vorgang, der den 
Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem 
früheren Dienstherrn ereignet, darf die Geneh-
migung nur mit dessen Zustimmung erteilt wer-
den.

§ 32
Geschenke und Vorteile

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern ist es mit Rücksicht 
auf ihre Unabhängigkeit und das Ansehen des 
Amtes untersagt, 
1.  Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwen-

dungen oder Vorteile jedweder Art für sich 
oder ihre Angehörigen zu fordern, sich ver-
sprechen zu lassen oder anzunehmen,

2.  Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwen-
dungen oder Vorteile für einen Dritten zu 
fordern, sich versprechen zu lassen oder an-
zunehmen, soweit dies bei ihnen oder ihren 
Angehörigen zu einem wirtschaftlichen oder 
sonstigen Vorteil führt.

 Die Nummern 1 und 2 gelten auch für erbrecht-
liche Begünstigungen.

(2)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden 
1.  für ortsübliche Sachzuwendungen geringen 

Umfangs,
2. für Zuwendungen, die im Familien- und 

Freundeskreis üblich sind und keinen Bezug 
zum Dienst der Pfarrerin oder des Pfarrers 
haben, 

3. für Erbschaften oder Vermächtnisse, soweit 
die Pfarrerin oder der Pfarrer zu den gesetz-
lichen Erben gehört.

(3) In besonders begründeten Fällen kann der 
Dienstherr die Annahme von Zuwendungen im 
Sinne des Absatzes 1 genehmigen. Die Geneh-
migung ist vor der Annahme der Zuwendung 
einzuholen.

(4) Wer gegen das in Absatz 1 genannte Ver-
bot verstößt, hat auf Verlangen das aufgrund 
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Eine für sie bestimmte Dienstwohnung haben 
sie zu beziehen. Ausnahmen können in beson-
ders begründeten Fällen genehmigt werden.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemei-
nen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen 
kirchlichen Auftrag oder in einem kirchenlei-
tenden Amt haben ihre Wohnung so zu neh-
men, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahr-
nehmung ihres Dienstes nicht beeinträchtigt 
werden. Sie können angewiesen werden, eine 
Dienstwohnung zu beziehen.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Dienstwoh-
nung bewohnen, dürfen Teile der Dienstwoh-
nung nur mit Genehmigung an Dritte überlas-
sen. Die Ausübung eines Gewerbes oder eines 
anderen Berufes in der Dienstwohnung bedarf, 
auch für die mit ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Personen, einer Genehmigung.

(4) Wird das Pfarrdienstverhältnis beendet, so ist 
die Dienstwohnung in angemessener Frist zu 
räumen. Dies gilt bei Veränderungen des Pfarr-
dienstverhältnisses sinngemäß.

§ 39
Ehe und Familie

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch in ihrer 
Lebensführung im familiären Zusammenleben 
und in ihrer Ehe an die Verpfl ichtungen aus 
der Ordination (§ 3 Absatz 2) gebunden. Hier-
für sind Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und 
gegenseitige Verantwortung maßgebend.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer sollen sich bewusst 
sein, dass die Entscheidung für eine Ehepart-
nerin oder einen Ehepartner Auswirkungen auf 
ihren Dienst haben kann. Ehepartnerinnen und 
Ehepartner sollen evangelisch sein. Sie müssen 
einer christlichen Kirche angehören; im Einzel-
fall kann eine Ausnahme zugelassen werden, 
wenn zu erwarten ist, dass die Wahrnehmung 
des Dienstes nicht beeinträchtigt wird.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine beabsich-
tigte Änderung ihres Personenstandes, eine 
kirchliche Trauung und andere wesentliche 
Änderungen in ihren persönlichen Lebensver-
hältnissen alsbald anzuzeigen. Sie haben die 
Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vor-
zulegen, die erforderlich sind, um die Auswir-
kungen auf den Dienst beurteilen zu können.

§ 40
Verwaltungsarbeit

Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen oblie-
genden Aufgaben in der Verwaltung, der pfarramt-
lichen Geschäftsführung, der Kirchenbuchführung 

tag und am Wahltag beurlaubt. Ein Verlust der 
Stelle tritt nicht ein. Eine Dienstwohnung kann 
weiter bewohnt werden. Im Übrigen gelten § 75 
Absatz 1, 3 und 4 sowie § 76 Absatz 2 und 3.

(3) Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist 
die Pfarrerin oder der Pfarrer beurlaubt. Es gel-
ten § 75 Absatz 1, 3 und 4 sowie § 76 Absatz 2 
und 3. Eine Dienstwohnung ist zu räumen. Die 
Beurlaubung endet mit Ablauf der Wahlperiode 
oder mit einer vorzeitigen Beendigung des Man-
dats.

(4)  Während einer Beurlaubung nach den Absät-
zen 2 und 3 darf das Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
nur im Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt 
werden.

(5)  Für die Mandatsbewerbung und Mandatsaus-
übung in einer kommunalen Vertretungskör-
perschaft oder in anderen als den in den Ab-
sätzen 2 bis 4 genannten politischen Ämtern 
gelten die Vorschriften des Bundesbeamtenge-
setzes entsprechend.

(6)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können je für ihren Bereich von den 
Absätzen 2, 3 und 5 abweichende Regelungen 
treffen.

§ 36
Amtskleidung

Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen wird die 
vorgeschriebene Amtskleidung getragen. Bei son-
stigen Anlässen darf sie nur getragen werden, wenn 
dies dem Herkommen entspricht oder besonders an-
geordnet wird. Orden, Ehrenzeichen und Abzeichen 
dürfen zur Amtskleidung nicht getragen werden.

§ 37
Erreichbarkeit

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer müssen erreichbar 
sein und ihren Dienst innerhalb angemessener 
Zeit im Dienstbereich aufnehmen können.

(2)  Sind Pfarrerinnen und Pfarrer an der Erfül-
lung ihrer Dienstpfl ichten, insbesondere der 
Pfl icht, erreichbar zu sein, gehindert, so haben 
sie dies unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der 
Verhinderung aufgrund einer Krankheit kann 
ein ärztliches, amts- oder vertrauensärztliches 
Attest verlangt werden.

§ 38
Residenzpfl icht, Dienstwohnung

(1) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
sind verpfl ichtet, am Dienstsitz zu wohnen. 
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§ 45
Lehrpfl ichtverletzung

(1)  Nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse fi ndet im 
Falle einer Beanstandung der Lehre ein beson-
deres Verfahren statt. Verfahren und Rechtsfol-
gen werden durch Kirchengesetz geregelt.

(2)  Ordinierte in einem Dienstverhältnis zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland unterstehen 
der Lehraufsicht der Kirche, die sie beurlaubt 
hat, hilfsweise der Kirche, in der sie ordiniert 
wurden. 

§ 46
Schadensersatz

(1)  Verletzen Pfarrerinnen und Pfarrer vorsätzlich 
oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pfl ichten, 
so haben sie dem Dienstherrn den daraus ent-
stehenden Schaden zu ersetzen. Dasselbe gilt, 
wenn der Dienstherr einem Anderen Schadens-
ersatz zu leisten hat, weil eine Pfarrerin oder 
ein Pfarrer die Amtspfl icht verletzt hat.

(2)  Haben mehrere Pfarrerinnen oder Pfarrer den 
Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie 
gesamtschuldnerisch.

(3)  Leistet die Pfarrerin oder der Pfarrer dem 
Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Er-
satzanspruch gegen einen Dritten, so ist dieser 
Anspruch an die Pfarrerin oder den Pfarrer ab-
zutreten.

(4)  Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz ge-
leistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr 
Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches erlangt, der 
Zeitpunkt, zu dem der Ersatzanspruch gegen-
über Dritten vom Dienstherrn anerkannt oder 
dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig fest-
gestellt wird.

Kapitel 3 Rechte

§ 47
Recht auf Fürsorge 

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf 
Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind ge-
gen Behinderungen ihres Dienstes und unge-
rechtfertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz 
zu nehmen.

(2)  Geschlecht, Abstammung, Rasse oder eth-
nische Herkunft dürfen sich bei dem beruf-
lichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.

und in Vermögens- und Geldangelegenheiten sorg-
fältig zu erfüllen.

§ 41
Pfl ichten bei Beendigung eines Auftrages

Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei Beendigung 
eines Auftrages oder einer sonstigen ihnen übertra-
genen Aufgabe, sowie bei Beendigung des Pfarr-
dienstverhältnisses, die in ihrem Besitz befi ndlichen 
amtlichen Schriftstücke und Gegenstände jeder 
Art, insbesondere sämtliche Aufzeichnungen über 
dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wie-
dergaben handelt, sowie Kirchensiegel, Kirchenbü-
cher, Kirchenakten, Kassenbücher und Vermögens-
werte zu übergeben und über eine ihnen anvertraute 
Vermögensverwaltung Rechenschaft abzulegen. Die 
Pfl icht zur Herausgabe gilt auch für ihre Hinterblie-
benen und Erben.

§ 42
Fernbleiben vom Dienst, Verletzung der 

Pfl icht zur Erreichbarkeit

Nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer schuldhaft ih-
ren Dienst nicht wahr oder verletzen sie schuldhaft 
ihre Pfl icht, erreichbar zu sein, so verlieren sie für 
die Dauer des Fernbleibens vom Dienst den An-
spruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienst-
bezüge ist festzustellen und der Pfarrerin und dem 
Pfarrer mitzuteilen. Die Möglichkeit, ein Diszipli-
narverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 43
Mitteilungen in Strafsachen

Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Mitteilung ver-
pfl ichtet, wenn in einem strafrechtlichen Verfahren 
Anklage gegen sie erhoben oder Strafbefehl erlas-
sen wird. Sie haben das Ergebnis eines solchen Ver-
fahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Ent-
scheidung vorzulegen.

§ 44
Amtspfl ichtverletzung

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer verletzen ihre Amts-
pfl icht, wenn sie in ihrer Amts- oder Lebens-
führung innerhalb oder außerhalb des Dienstes 
schuldhaft gegen ihnen obliegende Pfl ichten 
verstoßen.

(2)  Die Rechtsfolgen der Amtspfl ichtverletzung 
und das Verfahren ihrer Feststellung richten 
sich nach dem Disziplinarrecht.
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abhanden gekommen, so kann gegen Abtretung 
etwaiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet wer-
den.

(2)  Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden 
durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten der Pfarrerin oder des Pfarrers her-
beigeführt worden ist.

§ 52
Dienstfreier Tag 

Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Gelegenheit 
haben, ihren Dienst unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Belange so einzurichten, dass ein Tag 
in der Woche von dienstlichen Verpfl ichtungen frei 
bleibt. Die Pfl icht, erreichbar zu sein, bleibt hiervon 
unberührt, wenn keine Vertretung gewährleistet ist.

§ 53
Erholungs- und Sonderurlaub 

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern steht jährlich Erho-
lungsurlaub unter Fortgewährung der Dienstbe-
züge zu.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrern kann aus wichtigen 
Gründen Sonderurlaub gewährt werden.

(3)  Zur Mitarbeit in kirchlichen Organen benötigen 
Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Urlaub. Hat 
die Mitarbeit zur Folge, dass sie ihre Pfl icht, er-
reichbar zu sein, oder eine andere Dienstpfl icht 
nicht wahrnehmen können, so haben sie dies 
vorher anzuzeigen.

(4)  Das Nähere einschließlich möglicher wei-
terer Gremien im Sinne des Absatzes 3 regeln 
die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsver-
ordnung.

§ 54
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen

(1)  Die allgemeinen Vorschriften über Mutter-
schutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Menschen sind 
anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten. 
Im Übrigen gelten die Regelungen für Bundes-
beamtinnen und Bundesbeamte entsprechend, 
soweit sie nicht der Wahrnehmung gottesdienst-
licher Aufgaben entgegenstehen und soweit 
nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse je für ihren Bereich andere Rege-
lungen treffen.

(2)  Wird während der Elternzeit kein Dienst oder 

§ 48
Seelsorge

Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf seel-
sorgliche Begleitung.

§ 49
Unterhalt

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf 
angemessenen Unterhalt für sich und ihre Fa-
milie, insbesondere durch Gewährung von Be-
soldung und Versorgung sowie von Beihilfen in 
Krankheits-, Pfl ege- und Geburtsfällen. Das 
Nähere sowie die Erstattung von Reise- und 
Umzugskosten regeln die Evangelische Kirche 
in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren 
Bereich. Die Regelung der Besoldung und Ver-
sorgung bedarf eines Kirchengesetzes.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn gesetz-
lich nicht etwas anderes bestimmt ist, Ansprü-
che auf Dienstbezüge nur insoweit abtreten, als 
sie der Pfändung unterliegen. Der Dienstherr 
kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienst-
bezüge nur insoweit geltend machen, als sie 
pfändbar sind. Diese Einschränkung gilt nicht, 
soweit ein Anspruch auf Schadensersatz wegen 
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.

§ 50
Abtretung von Schadensersatzansprüchen

(1) Werden Pfarrerinnen oder Pfarrer oder deren 
Angehörige körperlich verletzt oder getötet, so 
werden Leistungen, zu denen der Dienstherr 
während einer auf der Körperverletzung be-
ruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder 
infolge der Körperverletzung oder der Tötung 
verpfl ichtet ist, nur gewährt, wenn gesetzliche 
Ansprüche gegen Dritte auf Schadensersatz we-
gen der Körperverletzung oder der Tötung bis 
zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um 
Zug abgetreten werden.

(2)  Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen 
nicht zum Nachteil der verletzten Person oder 
ihrer Hinterbliebenen geltend gemacht werden.

§ 51
Schäden bei Ausübung des Dienstes

(1)  Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein 
Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke 
oder sonstige Gegenstände, die üblicherwei-
se bei Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt 
werden, beschädigt oder zerstört worden oder 
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land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse beurteilt werden.

§ 57
Visitation

Pfarrerinnen und Pfarrer sind nach Maßgabe des 
Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse berechtigt und verpfl ichtet, sich zusam-
men mit der Gemeinde oder Einrichtung, in der sie 
Dienst tun, visitieren zu lassen und an der Visitation 
mitzuwirken.

§ 58
Dienstaufsicht

(1)  Die Dienstaufsicht soll sicherstellen, dass Pfar-
rerinnen und Pfarrer ihre Pfl ichten ordnungs-
gemäß erfüllen. Sie umfasst auch die Aufgabe, 
Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst zu 
unterstützen und Konfl ikten rechtzeitig durch 
geeignete Maßnahmen im Sinne des § 26 Ab-
satz 5 zu begegnen.

(2)  Die mit der Dienstaufsicht Beauftragten können 
dienstliche Anordnungen treffen. Diese sind für 
die Pfarrerinnen und Pfarrer bindend.

(3)  Wer die Dienstaufsicht ausübt, hat darauf 
zu achten, dass das Handeln im Rahmen der 
Dienstaufsicht von der Seelsorge an Pfarre-
rinnen und Pfarrern unterschieden wird.

§ 59
Ersatzvornahme

Vernachlässigen Pfarrerinnen oder Pfarrer ihre 
Dienstpfl ichten, so kann nach erfolgloser Mahnung 
und Fristsetzung die ersatzweise Erledigung rück-
ständiger Arbeiten veranlasst werden. Bei Verschul-
den können ihnen die Kosten auferlegt werden.

§ 60
Vorläufi ge Untersagung der Dienstausübung

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern kann die Ausübung 
des Dienstes aus wichtigen dienstlichen Inte-
ressen ganz oder teilweise untersagt werden. 
Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf 
von drei Monaten gegen die Pfarrerin oder den 
Pfarrer ein Disziplinarverfahren oder ein auf 
Rücknahme der Berufung, auf Veränderung 
des Pfarrdienstverhältnisses oder auf Entlas-
sung gerichtetes Verfahren eingeleitet worden 
ist.

(2) Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchen-
gesetzlicher Vorschriften die Ausübung des 
Dienstes zu untersagen, bleibt unberührt.

Dienst mit weniger als der Hälfte eines vollen 
Dienstumfangs ausgeübt, so tritt ein Verlust der 
Stelle nicht ein, sofern diese Formen der El-
ternzeit insgesamt längstens für 18 Monate in 
Anspruch genommen werden. Die Evangelische 
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je 
für ihren Bereich eine längere Frist bestimmen. 
Im Übrigen gelten § 69 Absatz 3 und 4, die §§ 
72 und 73, § 74 Absatz 2 und die §§ 75 und 76 
während der Elternzeit entsprechend.

(3)  Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und 
Pfl ege von Angehörigen dürfen sich bei der Be-
gründung eines Pfarrdienstverhältnisses und 
dem berufl ichen Fortkommen nicht nachtei-
lig auswirken. Das gilt auch für Behinderung, 
wenn nicht zwingende sachliche Gründe, ins-
besondere Gründe nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4, 6 und 7 vorliegen. 

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die Elternzeit in An-
spruch nehmen, erhalten Beihilfe in Krank-
heits-, Pfl ege- und Geburtsfällen nach den Re-
gelungen des § 75 Absatz 4.

Kapitel 4 Begleitung des Dienstes, Aufsicht

§ 55
Personalentwicklung und Fortbildung

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und 
verpfl ichtet, die für ihren Dienst erforderliche 
Kompetenz durch Teilnahme an Maßnahmen 
der Personalentwicklung und regelmäßige Fort-
bildung fortzuentwickeln.

(2) Maßnahmen der Personalentwicklung sollen 
Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst wür-
digen und helfen, die für den Dienst erforder-
lichen Gaben zu entdecken, zu fördern und zu 
entwickeln. Im Rahmen der Personalentwick-
lung können insbesondere regelmäßige Ge-
spräche nach einer festen Ordnung durchge-
führt und verbindliche Vereinbarungen über 
Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung getroffen werden.

(3)  Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, 
die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, 
Einsichten und Fertigkeiten fortzuentwickeln. 
Maßnahmen der Fortbildung sind insbesonde-
re die theologische Arbeit im Pfarrkonvent, die 
Teilnahme an Fortbildungsangeboten und das 
Selbststudium.

§ 56
Beurteilungen

Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe 
des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutsch-
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als unbegründet oder falsch heraus, gilt die 
Frist als nicht unterbrochen.

(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht 
Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie 
Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sind 
mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers 
nach drei Jahren zu entfernen und zu vernich-
ten. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 62
Einsichts- und Auskunftsrecht

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben, auch nach 
Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses, ein 
Recht auf Einsicht in ihre vollständige Perso-
nalakte. Dies gilt ebenso für die von ihnen be-
auftragten Angehörigen. Ihren Bevollmächtig-
ten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche 
Interessen nicht entgegenstehen. Dies gilt auch 
für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn 
ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht 
wird, und für deren Bevollmächtigte.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf 
Einsicht auch in andere Schriftstücke, die per-
sonenbezogene Daten über sie enthalten und 
für ihr Pfarrdienstverhältnis verarbeitet oder 
genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist. Die Einsichtnahme 
ist unzulässig, wenn die Daten der Pfarrerinnen 
und Pfarrer mit Daten Dritter oder mit Daten, 
die nicht personenbezogen sind und deren 
Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen 
Auftrages gefährden könnte, derart verbunden 
sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. 
In diesem Fall ist den Pfarrerinnen und Pfar-
rern Auskunft zu erteilen. Das Recht auf Ein-
sicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten 
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse je für ihren Bereich.

(3)  Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo 
die Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche 
Interessen nicht entgegenstehen, können auf 
Kosten der Pfarrerin oder des Pfarrers Kopien 
gefertigt werden.

(4)  Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf 
Einsicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 
bis 3 entsprechend.

(5)  Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt 
sind, unterliegen der Amtsverschwiegenheit 
nach § 31.

(6)  Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Diszi-
plinarverfahrens und die Unterrichtung über 
die Erhebung und Speicherung personenbezo-
gener Daten für diese Akten regelt das Diszipli-
narrecht.

 Kapitel 5 Personalakten

§ 61
Personalaktenführung

(1)  Für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer ist eine 
Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich 
zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu 
schützen.

(2)  Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die 
die Pfarrerin oder den Pfarrer betreffen, soweit 
sie mit dem Pfarrdienstverhältnis in einem un-
mittelbaren inneren Zusammenhang stehen; 
hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, 
personenbezogene Daten (Personalaktendaten). 
Unterlagen, die besonderen, von der Person und 
dem Pfarrdienstverhältnis sachlich zu tren-
nenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungsakten, sind nicht Bestandteil der Perso-
nalakten. Wird die Personalakte in Grund- und 
Teilakten gegliedert, so ist in die Grundakte 
ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten 
aufzunehmen. Ist die Führung von Nebenakten 
erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu 
vermerken.

(3)  Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der 
Personalverwaltung oder Personalwirtschaft 
verwendet werden. Soweit in diesem Kirchen-
gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, richten 
sich Verarbeitung und Nutzung sowie Über-
mittlung der Personalaktendaten nach dem Kir-
chengesetz über den Datenschutz in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland in der jeweils 
geltenden Fassung.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu Beschwer-
den, Behauptungen und Bewertungen, die für 
sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden 
können, vor deren Aufnahme in die Personal-
akte zu hören; ihre Äußerungen sind zur Perso-
nalakte zu nehmen. Anonyme Schreiben dürfen 
nicht in die Personalakte aufgenommen werden.

(5)  Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen 
und Bewertungen sind, falls sie
1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen 

haben, mit Zustimmung der Pfarrerin oder 
des Pfarrers unverzüglich aus der Personal-
akte zu entfernen und zu vernichten,

2. für die Pfarrerin oder den Pfarrer ungünstig 
sind oder ihr oder ihm nachteilig werden 
können, auf eigenen Antrag nach drei Jah-
ren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt 
nicht für dienstliche Beurteilungen.

 Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch 
neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift 
oder durch die Einleitung eines Straf-, Dis-
ziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens 
unterbrochen. Stellt sich der neue Vorwurf 
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vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätig-
keit geeignet ist,
1.  nach Art und Umfang die Pfarrerin oder den 

Pfarrer so stark in Anspruch zu nehmen, 
dass die sorgfältige Erfüllung der Dienst-
pfl ichten behindert werden kann,

2.  die Pfarrerin oder den Pfarrer in einen Wi-
derstreit mit den Dienstpfl ichten zu bringen,

3.  das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu 
beeinträchtigen.

§ 66
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten

(1)  Keiner Genehmigung und keiner Anzeige be-
dürfen folgende Nebentätigkeiten:
1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreu-

ung oder Pfl egschaft bei Angehörigen,
2.  eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod 

von Angehörigen,
3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznie-

ßung der Pfarrerin oder des Pfarrers unter-
liegenden Vermögens,

4. die Tätigkeit in Pfarrvereinen oder anderen 
Berufsverbänden,

5.  die Übernahme von Ehrenämtern,
6.  eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstel-

lerische, wissenschaftliche, künstlerische 
oder Vortragstätigkeit,

7.  eine nur gelegentlich ausgeübte selbstän-
dige Gutachtertätigkeit.

(2)  Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige be-
dürfen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Num-
mer 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich 
ausgeübt werden.

(3)  Aus begründetem Anlass kann verlangt wer-
den, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer über 
eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, ins-
besondere über deren Art und Umfang, schrift-
lich Auskunft erteilt.

(4)  Die Übernahme oder Fortführung einer Neben-
tätigkeit nach Absatz 1 und 2 ist zu untersagen, 
wenn ein Versagungsgrund nach § 65 Absatz 
2 gegeben ist. Sofern es zur sachgerechten 
und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpfl ichten 
erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch 
bedingt, befristet, widerrufl ich oder unter Auf-
lagen gestattet werden. Die Ausübung eines 
kirchlichen Ehrenamtes darf nicht aus Grün-
den der kirchenpolitischen Einfl ussnahme un-
tersagt werden.

§ 67
Rechtsverordnung über Nebentätigkeiten

Die zur Ausführung der §§ 63 bis 66 notwendi-
gen Regelungen können die Evangelische Kirche 

Kapitel 6 Nebentätigkeit

§ 63
Nebentätigkeit, Grundsatz

Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Nebentä-
tigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein 
öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) nur über-
nehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der sorg-
fältigen Erfüllung ihrer Dienstpfl ichten vereinbar ist 
und kirchliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 64
Angeordnete Nebentätigkeiten

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpfl ichtet, 
nach Maßgabe des für sie geltenden Rechts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse auf Verlangen der zuständigen oder 
vorgesetzten aufsichtführenden Personen oder 
Stellen eine Nebentätigkeit im kirchlichen In-
teresse auch ohne Vergütung zu übernehmen, 
soweit sie die erforderliche Eignung dafür besit-
zen und ihnen die Übernahme zugemutet wer-
den kann.

(2)  Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des 
Wartestandes oder mit der Beendigung des 
Pfarrdienstverhältnisses endet eine Nebentä-
tigkeit nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nicht 
etwas anderes bestimmt wird.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung über-
nommenen Tätigkeit in einem Leitungs- oder 
Aufsichtsorgan einer juristischen Person haft-
bar gemacht werden, haben Anspruch auf Er-
satz eines ihnen entstandenen Schadens. Ist 
der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt worden, so besteht ein Ersatzan-
spruch nur dann, wenn die Pfarrerin oder der 
Pfarrer auf Verlangen einer Person oder einer 
Stelle gehandelt hat, die die Dienstaufsicht aus-
übt.

§ 65
Genehmigungspfl ichtige Nebentätigkeiten

(1)  Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf 
der Genehmigung. Die Genehmigung kann be-
dingt, befristet, widerrufl ich oder mit Aufl agen 
erteilt werden. Jede wesentliche Änderung der 
Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.

(2)  Die Genehmigung ist zu versagen oder zu wi-
derrufen, wenn die Voraussetzungen des § 63 
nicht oder nicht mehr vorliegen. Ein Versa-
gungs- oder Widerrufsgrund liegt insbesondere 
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oder
2.  nach ärztlichem Gutachten pfl egebedürftige 

sonstige Angehörige tatsächlich betreuen 
oder pfl egen. Unter denselben Vorausset-
zungen ist Teildienst zu bewilligen.

(2)  Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch 
wenn sie mehrfach gewährt wird, auch in Ver-
bindung mit einer Beurlaubung nach § 71 und 
unterhälftigem Teildienst die Dauer von fünf-
zehn Jahren nicht überschreiten.

(3)  Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll 
die Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst 
geändert werden, wenn die Beurlaubung oder 
der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr 
zugemutet werden kann und dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. Soweit zwingende 
kirchliche oder dienstliche Interessen dies er-
fordern, kann nachträglich die Dauer der Beur-
laubung oder des Teildienstes beschränkt oder 
der Umfang des zu leistenden Teildienstes er-
höht werden.

(4)  Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sol-
len die Verbindung zum Dienst und der beruf-
liche Wiedereinstieg durch geeignete Maßnah-
men erleichtert werden.

§ 70
Beurlaubung im kirchlichen Interesse

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag im 
kirchlichen Interesse beurlaubt werden.

(2)  Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe 
des jeweils anwendbaren Versorgungsrechts als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet wer-
den, sofern die Beurlaubung im Interesse des 
Dienstherrn liegt. Im Falle eines besonderen 
Interesses des Dienstherrn an der Beurlaubung 
kann die Besoldung belassen werden.

(3)  Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen 
werden, wenn sie der Pfarrerin oder dem Pfar-
rer nicht mehr zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Sie 
kann von Amts wegen aus kirchlichen oder 
dienstlichen Interessen beendet werden.

§ 71
Beurlaubung und Teildienst aus anderen 

Gründen

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag
1.  bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren 

oder
2.  für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn 

des Ruhestandes erstrecken muss beurlaubt 
werden, soweit kirchliche oder dienstliche 
Interessen nicht entgegenstehen. Die Beur-
laubung darf, auch in Verbindung mit einer 

in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung treffen. In der Rechtsver-
ordnung kann insbesondere bestimmt werden,
1.  ob und inwieweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit 

Bezügen verpfl ichtet sind, die Vergütungen aus 
Nebentätigkeiten ganz oder teilweise abzufüh-
ren;

2.  dass Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich 
nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine 
Abrechnung über die Vergütungen und geld-
werten Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzule-
gen haben;

3.  unter welchen Voraussetzungen Pfarrerinnen 
und Pfarrer zur Ausübung von Nebentätig-
keiten für dienstliche Zwecke bestimmte Ein-
richtungen, Personal oder Material in Anspruch 
nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt 
hierfür zu entrichten ist.

Teil 6 Veränderungen des 
Pfarrdienstverhältnisses

Kapitel 1 Beurlaubung und Teildienst

§ 68
Beurlaubung und Teildienst

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maß-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ih-
ren Antrag ohne Besoldung von der Pfl icht zur 
Dienstleistung ganz freigestellt werden (Beur-
laubung).

(2)  Der Dienstumfang kann auf Antrag der Pfarre-
rin oder des Pfarrers nach Maßgabe der nach-
folgenden Bestimmungen bei entsprechender 
Kürzung der Besoldung bis zur Hälfte des Um-
fanges eines uneingeschränkten Dienstes ermä-
ßigt werden (Teildienst).

(3)  Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen 
kann der Dienstumfang auf Antrag der Pfarre-
rin oder des Pfarrers im kirchlichen Interesse 
für begrenzte Zeit unter das nach Absatz 2 
zulässige Mindestmaß ermäßigt werden (unter-
hälftiger Teildienst).

§ 69
Beurlaubung und Teildienst aus familiären 

Gründen

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind, soweit besonde-
re kirchliche oder dienstliche Interessen nicht 
entgegenstehen, auf Antrag zu beurlauben, 
wenn sie
1.  mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren 
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dem Pfarrer die Verfügung bekannt gegeben 
wird. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- 
und Hochschuldienst sollen der Beginn und das 
Ende einer Beurlaubung und eines Teildienstes 
oder eine Änderung derselben jeweils auf den 
Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres 
oder eines Semesters festgesetzt werden.

(2)  Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlau-
bung oder eines Teildienstes soll spätestens drei 
Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes 
gestellt werden.

§ 75
Allgemeine Rechtsfolgen der Beurlaubung

(1)  Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren 
die Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Stelle oder 
ihren Auftrag im Sinne des § 25 und die da-
mit verbundenen oder persönlich übertragenen 
Aufgaben. Bei kurzfristigen Beurlaubungen 
können Stelle oder Auftrag belassen werden. 
Die mit der Stelle verbundenen oder persönlich 
übertragenen Aufgaben können im Einzelfall 
ganz oder teilweise belassen werden. Die Rech-
te und Pfl ichten aus dem Pfarrdienstverhältnis, 
insbesondere Lebensführungs- und Verschwie-
genheitspfl ichten, bleiben bestehen, soweit die 
Beurlaubung dem nicht entgegensteht. Alle 
Anwartschaften, die im Zeitpunkt der Beur-
laubung erworben waren, bleiben gewahrt. Die 
besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vor-
schriften über die Berücksichtigung von Zeiten 
einer Beurlaubung ohne Besoldung bleiben un-
berührt.

(2)  Mit der Beurlaubung ruhen die Rechte aus der 
Ordination im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, 
sofern nicht etwas anderes bestimmt wird.

(3)  Während einer Beurlaubung unterstehen Pfar-
rerinnen und Pfarrer der Lehr- und Diszipli-
naraufsicht der Kirche, die sie beurlaubt hat; 
sie sollen an Fortbildungsveranstaltungen und 
Maßnahmen der Personalentwicklung im Sinne 
des § 55 teilnehmen.

(4)  Während der Zeit der Beurlaubung aus famili-
ären Gründen (§ 69) besteht Anspruch auf Bei-
hilfe in Krankheits-, Pfl ege- und Geburtsfällen 
in entsprechender Anwendung der Beihilfere-
gelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer mit An-
spruch auf Besoldung. Dies gilt nicht, wenn die 
Pfarrerin oder der Pfarrer 
1.  berücksichtigungsfähiger Angehöriger einer 

beihilfeberechtigten Person wird oder 
2.  nach den Bestimmungen des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch über die Familien-
versicherung krankenversichert ist oder 

3.  einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen 
bei Pfl egezeit als Zuschuss zur Kranken- 

Beurlaubung nach § 69 und unterhälftigem 
Teildienst die Dauer von fünfzehn Jahren 
nicht überschreiten.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrern kann auf Antrag 
Teildienst bewilligt werden, soweit kirchliche 
oder dienstliche Interessen nicht entgegenste-
hen. Soweit zwingende kirchliche oder dienst-
liche Interessen dies erfordern, kann nach-
träglich die Dauer der Beurlaubung oder des 
Teildienstes beschränkt oder der Umfang des 
zu leistendes Teildienstes erhöht werden.

(3)  Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll 
die Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst 
geändert werden, wenn die Beurlaubung oder 
der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr 
zugemutet werden kann und dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. 

(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können durch Kirchengesetz je für 
ihren Bereich Regelungen über den Altersteil-
dienst und über eine Sabbatzeit treffen.

§ 72
Informationspfl icht und 
Benachteiligungsverbot

(1)  Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst 
beantragt, so sind die Pfarrerinnen und Pfar-
rer schriftlich auf die sich daraus ergebenden 
Rechtsfolgen hinzuweisen.

(2)  Beurlaubung aus familiären Gründen und Teil-
dienst dürfen sich bei dem berufl ichen Fort-
kommen nicht nachteilig auswirken, wenn nicht 
zwingende sachliche Gründe vorliegen.

§ 73
Erwerbstätigkeit und Nebentätigkeit 

während einer Beurlaubung oder eines 
Teildienstes

(1) Während einer Beurlaubung oder eines Teil-
dienstes dürfen nur solche Nebentätigkeiten 
ausgeübt werden, die dem Zweck der Beurlau-
bung oder des Teildienstes nicht zuwiderlaufen.

(2)  Abweichend von den §§ 63 bis 67 bedürfen 
Nebentätigkeiten keiner Genehmigung; Er-
werbstätigkeiten im Umfang von mindestens der 
Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes sind 
genehmigungspfl ichtig.

§ 74
Verfahren

(1)  Beurlaubung und Teildienst beginnen, wenn 
kein anderer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem 
Ablauf des Monats, in dem der Pfarrerin oder 
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2. bei einer Abordnung im Ganzen insgesamt 
länger als sechs Monate dauert oder

3.  zu einem anderen Dienstherrn erfolgt.
(3)  Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn 

wird von dem abgebenden im Einverständnis 
mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. 
Das Einverständnis ist schriftlich zu erklären.

(4)  Für die abgeordneten Pfarrerinnen und Pfar-
rer sind die für den Bereich des aufnehmenden 
Dienstherrn geltenden Vorschriften über die 
Rechte und Pfl ichten der Pfarrerinnen und 
Pfarrer entsprechend anzuwenden mit Ausnah-
me der Regelungen über die Amtsbezeichnung 
(§ 29), die Zahlung von Bezügen, von Beihilfen 
in Krankheits-, Pfl ege- und Geburtsfällen und 
von Versorgung (§ 49 Absatz 1).

§ 78
Zuweisung

(1)  Eine Zuweisung ist die befristete oder unbe-
fristete Übertragung einer der Ausbildung der 
Pfarrerin oder des Pfarrers entsprechenden Tä-
tigkeit bei einer Einrichtung oder einem Dienst-
herrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Kirchengesetzes. Die Zuweisung kann ganz 
oder teilweise erfolgen. Die Rechtsstellung der 
Pfarrerin oder des Pfarrers bleibt unberührt.

(2)  Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse. 
Sie bedarf der Zustimmung der Pfarrerin oder 
des Pfarrers.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrern mit einer Stelle oder 
einem Auftrag im Sinne des § 25 in einer Ein-
richtung, die ganz oder teilweise in eine privat-
rechtlich organisierte Einrichtung der Kirche 
oder der Diakonie umgebildet wird, kann auch 
ohne ihre Zustimmung im kirchlichen Interesse 
eine ihrer Ausbildung entsprechende Tätigkeit 
bei dieser Einrichtung zugewiesen werden.

(4)   Die Zuweisung endet mit Ablauf der festge-
legten Dauer. Sie kann im dienstlichen oder 
kirchlichen Interesse beendet werden.

(5)  Bei einer Zuweisung von insgesamt nicht mehr 
als einem Jahr tritt ein Verlust der Stelle nur 
mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers 
ein. Im Übrigen gilt § 76 entsprechend.

§ 79
Versetzung

(1)  Versetzung ist die Übertragung einer anderen 
Stelle oder eines anderen Auftrages im Sinne 
des § 25 unter Verlust der bisherigen Stelle 
oder des bisherigen Auftrages.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer können um der Un-
abhängigkeit der Verkündigung willen nur 
versetzt werden, wenn sie sich um die andere 

und Pfl egeversicherung nach dem Elften 
Buch Sozialgesetzbuch hat.

 Im Falle einer Beurlaubung nach § 70 Absatz 2 
kann ein Anspruch auf Beihilfe in Krankheits 
, Pfl ege- und Geburtsfällen in entsprechender 
Anwendung der Beihilferegelungen für Pfar-
rerinnen und Pfarrer mit Anspruch auf Besol-
dung gewährt werden. Die Evangelische Kirche 
in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können je für 
ihren Bereich von den Bestimmungen dieses 
Absatzes abweichende oder ergänzende Rege-
lungen treffen.

§ 76
Beendigung der Beurlaubung und des 

Teildienstes

(1)  Die Beurlaubung endet mit Ablauf der festge-
legten Dauer oder ihrem Widerruf. 

(2)  Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpfl ichtet, 
sich rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung 
oder eines Teildienstes um eine Stelle zu be-
werben. Führt die Bewerbung vor dem Ende 
der Beurlaubung oder des Teildienstes nicht 
zum Erfolg, so soll unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Stellenbesetzungsrechts von Amts 
wegen eine Stelle oder ein Auftrag im Sinne des 
§ 25 übertragen werden.

(3)  Steht nach Ablauf einer Beurlaubung weder 
eine Stelle noch ein Auftrag zur Verfügung, so 
wird die Pfarrerin oder der Pfarrer in den War-
testand versetzt. Mit Zustimmung der Pfarrerin 
oder des Pfarrers kann anstelle einer Verset-
zung in den Wartestand die Beurlaubung um 
die Zeit bis zur Übertragung einer Stelle oder 
eines Auftrages verlängert werden. 

Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, 
Versetzung, Umwandlung und Wartestand

§ 77
Abordnung

(1)  Eine Abordnung ist die vorübergehende Über-
tragung einer der Ausbildung der Pfarrerin 
oder des Pfarrers entsprechenden Tätigkeit bei 
einer anderen Dienststelle desselben oder eines 
anderen Dienstherrn unter Beibehaltung der 
bisherigen Stelle oder des bisherigen Auftrages 
im Sinne des § 25. Die Abordnung erfolgt im 
dienstlichen Interesse. Sie kann ganz oder teil-
weise erfolgen.

(2)  Die Abordnung bedarf der Zustimmung der 
Pfarrerin oder des Pfarrers, wenn sie
1. bei einer teilweisen Abordnung insgesamt 

länger als zwölf Monate dauert oder
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2 Nummer 5 liegt vor, wenn die Erfüllung der 
dienstlichen oder der gemeindlichen Aufgaben 
nicht mehr gewährleistet ist. Das ist insbeson-
dere der Fall, wenn das Verhältnis zwischen 
der Pfarrerin oder dem Pfarrer und nicht un-
beträchtlichen Teilen der Gemeinde zerrüttet 
ist oder das Vertrauensverhältnis zwischen 
der Pfarrerin oder dem Pfarrer und dem Ver-
tretungsorgan der Gemeinde zerstört ist und 
nicht erkennbar ist, dass das Vertretungsorgan 
rechtsmissbräuchlich handelt. Die Gründe für 
die nachhaltige Störung müssen nicht im Ver-
halten oder in der Person der Pfarrerin oder des 
Pfarrers liegen.

(2)  Zur Feststellung der Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 werden die erforderlichen Erhebungen 
durchgeführt. Der Beginn der Erhebungen wird 
der Pfarrerin oder dem Pfarrer mitgeteilt. So-
fern nicht ausnahmsweise etwas anderes ange-
ordnet wird, nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer 
für die Dauer der Erhebungen den Dienst in der 
ihnen übertragenen Stelle oder in dem ihnen 
übertragenen Auftrag nicht wahr. Während die-
ser Zeit soll eine angemessene Aufgabe über-
tragen werden.

(3)  Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 79 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 kann eine amts- oder 
vertrauensärztliche Untersuchung angeordnet 
werden. § 91 Absatz 3 und 5 gilt entsprechend.

(4)  Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn 
bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder 
des Pfarrers. Bei einem Wechsel des Dienst-
herrn wird die Versetzung von dem abgebenden 
im Einverständnis mit dem aufnehmenden 
Dienstherrn verfügt. Das Pfarrdienstverhältnis 
wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; 
dieser tritt an die Stelle des bisherigen. Auf 
die Rechtsstellung der Versetzten sind die im 
Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vor-
schriften anzuwenden.

§ 81
Regelmäßiger Stellenwechsel 

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können durch Kirchengesetz ein beson-
deres Verfahren regeln, nach dem Gemeindepfarre-
rinnen und Gemeindepfarrer (§ 27), die mindestens 
zehn Jahre in derselben Gemeinde tätig sind und 
das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ver-
setzt werden können.

Verwendung bewerben oder der Versetzung zu-
stimmen oder wenn ein besonderes kirchliches 
Interesse an der Versetzung besteht. Ein beson-
deres kirchliches Interesse liegt insbesondere 
vor, wenn
1.  die befristete Übertragung einer Stelle oder 

eines Auftrages im Sinne des § 25 endet,
2.  die Wahrnehmung eines Aufsichtsamtes en-

det, das mit der bisherigen Stelle oder dem 
bisherigen Auftrag im Sinne des § 25 ver-
bunden ist,

3.  aufgrund verbindlich beschlossener Stellen-
planung ihre Stelle aufgehoben wird, unbe-
setzt sein oder einen anderen Dienstumfang 
erhalten soll, oder wenn ihr Dienstbereich 
neu geordnet wird,

4.  es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen 
Gesamtbesetzung der Stellen im Bereich 
ihres Dienstherrn notwendig ist,

5.  in ihrer bisherigen Stelle oder ihrem bishe-
rigen Auftrag eine nachhaltige Störung in 
der Wahrnehmung des Dienstes gemäß § 80 
Absatz 1 und 2 festgestellt wird,

6.  sie wegen ihres Gesundheitszustandes in der 
Ausübung ihres bisherigen Dienstes wesent-
lich beeinträchtigt sind.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemei-
nen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen 
kirchlichen Auftrag im Sinne des § 25 sowie 
Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer (§ 
27), die keine Stelle innehaben, können über 
die in Absatz 2 genannten Gründe hinaus ohne 
ihre Zustimmung in eine andere Stelle oder ei-
nen anderen Auftrag versetzt werden, wenn da-
für ein kirchliches Interesse besteht.

(4)  Sieht das Recht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen oder glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse vor, dass zwei 
Pfarrerinnen oder Pfarrern, deren Dienstum-
fang jeweils eingeschränkt ist, gemeinsam eine 
Stelle übertragen werden kann, so kann, wenn 
das Pfarrdienstverhältnis einer beteiligten Per-
son verändert wird oder endet, auch die andere 
beteiligte Person versetzt werden. Die §§ 83 bis 
85 sind anwendbar.

(5)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können durch Kirchengesetz je für ih-
ren Bereich von den Regelungen des Absatzes 
2 Satz 2 Nummer 3 und 4 und des Absatzes 4 
abweichen.

§ 80
Versetzungsvoraussetzungen und -verfahren

(1)  Eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung 
des Dienstes im Sinne des § 79 Absatz 2 Satz 
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mer 5 können Pfarrerinnen und Pfarrern im 
kirchlichen Interesse Beschränkungen in der 
Ausübung von Auftrag und Recht zur öffent-
lichen Wortverkündigung und Sakramentsver-
waltung auferlegt werden. Es kann bestimmt 
werden, dass ihre Bewerbungen der vorherigen 
Genehmigung einer aufsichtführenden Stelle 
bedürfen.

§ 85
Verwendung nach Versetzung in den 

Wartestand

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand sind 
verpfl ichtet, sich um eine ihrer Ausbildung ent-
sprechende Stelle oder einen ihrer Ausbildung 
entsprechenden Auftrag im Sinne des § 25 zu 
bewerben oder sich eine solche Stelle oder ei-
nen solchen Auftrag übertragen zu lassen. Sie 
können verpfl ichtet werden, sich in einer ande-
ren Gliedkirche zu bewerben, wenn sie in die-
ser zur Bewerbung zugelassen worden sind.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand 
kann jederzeit ein ihrer Ausbildung entspre-
chender, befristeter Auftrag zur Wahrnehmung 
dienstlicher Aufgaben erteilt werden (Warte-
standsauftrag).

(3)  Kommen Pfarrerinnen und Pfarrer trotz Auffor-
derung ihrer Pfl icht zur Bewerbung nach Ab-
satz 1 nicht nach oder nehmen sie ihren Dienst 
nach Absatz 2 nicht wahr, so verlieren sie für 
diese Zeit den Anspruch auf Wartegeld und 
Dienstbezüge. Die Möglichkeit, ein Disziplinar-
verfahren einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 86
Beendigung des Wartestandes

Der Wartestand endet mit 
1.  der erneuten Übertragung einer Stelle oder 

eines Auftrages im Sinne des § 25,
2.  dem Eintritt oder der Versetzung in den Ruhe-

stand oder 
3.  der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.
 

Kapitel 3 Ruhestand

§ 87
Eintritt in den Ruhestand

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer treten mit dem Ende 
des Monats in den Ruhestand, in dem sie die 
Regelaltersgrenze erreichen. Sie erreichen die 
Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Le-
bensjahres. Pfarrerinnen und Pfarrer im Schul- 
oder Hochschuldienst treten mit Ablauf des 
Schulhalbjahres oder des Semesters in den Ru-

§ 82
Umwandlung in ein 

Kirchenbeamtenverhältnis

Das Pfarrdienstverhältnis kann mit Zustimmung 
der Pfarrerin oder des Pfarrers in ein Kirchenbe-
amtenverhältnis umgewandelt werden, wenn ein 
dienstliches Interesse besteht. In diesem Fall wird 
das Pfarrdienstverhältnis als Kirchenbeamtenver-
hältnis fortgesetzt. Die Vorschriften über die Ordi-
nation (§§ 3 bis 7) und die daraus folgenden Rechte 
und Pfl ichten bleiben unberührt.

§ 83
Versetzung in den Wartestand

(1)  Wartestand ist die vorübergehende dienstrecht-
liche Stellung, in der einer Pfarrerin oder einem 
Pfarrer, ohne beurlaubt oder in den Ruhestand 
versetzt zu sein, weder eine Stelle noch ein an-
derer Auftrag im Sinne des § 25 übertragen ist.

(2) Neben den anderen in diesem Kirchengesetz 
genannten Fällen werden Pfarrerinnen und 
Pfarrer in den Wartestand versetzt, wenn eine 
Versetzung in eine andere Stelle in den Fäl-
len des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 
und 5 nicht durchführbar ist. Die Evangelische 
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können 
durch Kirchengesetz je für ihren Bereich be-
stimmen, dass eine Versetzung in den Warte-
stand nur dann erfolgen darf, wenn weder eine 
Stelle noch ein Auftrag im Sinne des § 25 Ab-
satz 2 übertragen werden kann.

(3)  Anstelle einer Versetzung nach § 79 Absatz 2 
Satz 2 kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder 
des Pfarrers eine Versetzung in den Wartestand 
erfolgen.

§ 84
Verfahren und Rechtsfolgen der Versetzung 

in den Wartestand

(1)  Die Verfügung über die Versetzung in den 
Wartestand ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer 
zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des War-
testandes zurückgenommen werden.

(2)  Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Ver-
fügung ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, 
mit dem Ende des Monats, in dem der Pfarrerin 
oder dem Pfarrer die Versetzung in den Warte-
stand bekannt gegeben wird.

(3) Während des Wartestandes besteht ein An-
spruch auf Wartegeld nach Maßgabe der jeweils 
geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen.

(4) Im Fall des Wartestandes gemäß § 83 Absatz 2 
in Verbindung mit § 79 Absatz 2 Satz 2 Num-
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Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. 
Lebensjahr vollendet haben. Für Pfarrerinnen 
und Pfarrer, denen ein Grad der Behinde-
rung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist, 
und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren 
sind, wird diese Altersgrenze wie folgt angeho-
ben:

Geburtsjahr

Geburtsmonat

Anhebung um

Monate

Altersgrenze

Jahr Monat

1952

Januar 1 60 1

Februar 2 60 2

März 3 60 3

April 4 60 4

Mai 5 60 5

Juni – Dezember 6 60 6

1953 7 60 7

1954 8 60 8

1955 9 60 9

1956 10 60 10

1957 11 60 11

1958 12 61 0

1959 14 61 2

1960 16 61 4

1961 18 61 6

1962 20 61 8

1963 22 61 10

(3)  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich durch 
Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von 
den in den Absätzen 1 und 2 genannten Alters-
grenzen abweichen.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auch in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn aus Grün-
den, die in der Person oder in dem Verhalten 
der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, eine 
nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des 
Dienstes gemäß § 80 Absatz 1 und 2 festgestellt 
wird und eine störungsfreie Wahrnehmung des 
Dienstes in einer anderen Stelle oder einem an-
deren Auftrag im Sinne des § 25 nicht erwartet 
werden kann.

§ 89
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, 

Verpfl ichtung zur Rehabilitation 

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind in den Ruhestand 
zu versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen 
Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen 
zur Erfüllung ihrer Dienstpfl ichten dauernd 
unfähig (dienstunfähig) sind. Dienstunfähigkeit 
kann auch dann angenommen werden, wenn 
wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten 
mehr als drei Monate kein Dienst geleistet wur-
de und keine Aussicht besteht, dass innerhalb 

hestand, in dem sie die Regelaltersgrenze errei-
chen.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor dem 1. Januar 
1947 geboren sind, erreichen die Regelalters-
grenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. 
Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach dem 31. 
Dezember 1946 geboren sind, wird diese Re-
gelaltersgrenze wie folgt angehoben:

Geburtsjahr Anhebung 

um Monate

Altersgrenze

Jahr Monat

1947 1 65 1

1948 2 65 2

1949 3 65 3

1950 4 65 4

1951 5 65 5

1952 6 65 6

1953 7 65 7

1954 8 65 8

1955 9 65 9

1956 10 65 10

1957 11 65 11

1958 12 66 0

1959 14 66 2

1960 16 66 4

1961 18 66 6

1962 20 66 8

1963 22 66 10

(3)  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich durch 
Kirchengesetz eine abweichende Regelalters-
grenze festsetzen.

(4)  Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann 
der Eintritt in den Ruhestand mit Zustimmung 
der Pfarrerin oder des Pfarrers um bis zu drei 
Jahren hinausgeschoben werden. Bei Pfarre-
rinnen und Pfarrern im Schul- und Hochschul-
dienst geschieht dies unter Berücksichtigung 
des Ablaufs des Schulhalbjahres oder des Se-
mesters.

§ 88
Ruhestand vor Erreichen der 

Regelaltersgrenze

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auf eigenen 
Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn
1.  sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder
2.  ihnen ein Grad der Behinderung von wenig-

stens 50 im Sinne des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch zuerkannt worden ist und sie 
das 62. Lebensjahr vollendet haben.

(2)  Pfarrerinnen oder Pfarrer, denen ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt 
worden ist, und die vor dem 1. Januar 1952 ge-
boren sind, können auf eigenen Antrag in den 
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wäre. Die Besoldung wird mit dem Ende des 
Monats, in dem die Versetzung in den Ruhe-
stand bekannt gegeben wird, einbehalten, so-
weit sie das Ruhegehalt übersteigt.

(5)  Gutachten, Untersuchungen und Beobach-
tungen sollen, soweit nicht im Einzelfall die 
Dienstunfähigkeit zweifelsfrei feststeht, durch 
Vertrauens- oder Amtsärztinnen und -ärzte er-
folgen, wenn nicht die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen oder gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich 
etwas anderes bestimmt haben. Gutachten ent-
falten keine verbindliche Wirkung. Sie schlie-
ßen die Erhebung weiterer Beweise nicht aus.

§ 92
Versetzung aus dem Warte- in den 

Ruhestand

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand kön-
nen mit ihrer Zustimmung jederzeit in den Ru-
hestand versetzt werden.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand wer-
den in den Ruhestand versetzt, wenn ihnen bis 
zum Ablauf von drei Jahren nach dem Beginn 
des Wartestandes nicht erneut eine Stelle oder 
ein Auftrag im Sinne des § 25 übertragen wor-
den ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange 
ein Wartestandsauftrag gemäß § 85 Absatz 2 
wahrgenommen wird. 

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand kön-
nen in den Ruhestand versetzt werden, wenn 
während des Wartestands neue Tatsachen 
festgestellt werden, die, aus Gründen, die in 
der Person oder in dem Verhalten der Pfarre-
rin oder des Pfarrers liegen, eine störungsfreie 
Wahrnehmung des Dienstes nicht erwarten las-
sen.

§ 93
Versetzung in den Ruhestand

(1)  Die Versetzung in den Ruhestand wird von der 
für die Berufung zuständigen Stelle verfügt. Im 
Rahmen einer Abordnung nach § 77 erfolgt 
die Versetzung in den Ruhestand durch den 
abordnenden Dienstherrn im Benehmen mit 
dem aufnehmenden Dienstherrn. Im Falle der 
Zuweisung nach § 78 wird das Einvernehmen 
mit der aufnehmenden Einrichtung oder dem 
aufnehmenden Dienstherrn hergestellt.

(2)  Die Verfügung ist der Pfarrerin oder dem Pfar-
rer zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des 
Ruhestandes zurückgenommen werden.

(3)  Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein 
Zeitpunkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand, 
abgesehen von den Fällen des Ruhestandes auf 

weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähig-
keit erlangt wird. 

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Vermeidung 
einer drohenden Dienstunfähigkeit verpfl ichtet, 
an geeigneten und zumutbaren gesundheit-
lichen und berufl ichen Rehabilitationsmaß-
nahmen teilzunehmen. 

§ 90
Begrenzte Dienstfähigkeit

(1)  Von der Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn 
die Pfarrerin oder der Pfarrer Dienst mit min-
destens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs 
ausüben kann (begrenzte Dienstfähigkeit). 
§ 91 Absatz 1 bis 3 und 5 gilt entsprechend. 
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können abweichende Regelungen er-
lassen.

(2)  Der Dienstumfang der Pfarrerin oder des Pfar-
rers ist entsprechend der begrenzten Dienstfä-
higkeit herabzusetzen. 

§ 91
Verfahren bei Dienstunfähigkeit

(1)  Beantragt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstun-
fähigkeit, so wird die Dienstunfähigkeit in der 
Regel aufgrund eines ärztlichen Gutachtens 
festgestellt, das die Pfarrerin oder den Pfarrer 
für dauernd unfähig hält, die Dienstpfl ichten zu 
erfüllen.

(2)  Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird 
der Pfarrerin oder dem Pfarrer unter Angabe 
der Gründe mitgeteilt, dass eine Versetzung in 
den Ruhestand beabsichtigt ist. Die Pfarrerin 
oder der Pfarrer kann innerhalb eines Monats 
Einwendungen erheben. Nach Ablauf der Frist 
wird über die Versetzung in den Ruhestand 
entschieden. Während des Verfahrens kann 
angeordnet werden, dass die Pfarrerin oder der 
Pfarrer die Dienstgeschäfte ruhen lässt.

(3)  Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann verpfl ich-
tet werden, ein ärztliches Gutachten über die 
Dienstfähigkeit vorzulegen und sich, falls dies 
für erforderlich gehalten wird, ärztlich beo-
bachten zu lassen.

(4)  Entzieht sich die Pfarrerin oder der Pfarrer 
trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung 
ohne hinreichenden Grund der Verpfl ichtung, 
sich untersuchen oder beobachten zu lassen, so 
kann sie oder er so behandelt werden, als ob 
die Dienstunfähigkeit ärztlich bestätigt worden 
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Ruhestand weggefallen sind. Sie sind auf Auf-
forderung verpfl ichtet, sich um eine Stelle zu 
bewerben und sich eine Stelle oder einen Auf-
trag übertragen zu lassen, wenn zu erwarten ist, 
dass sie den gesundheitlichen Anforderungen 
genügen werden. Sie erhalten Besoldung min-
destens aus der Besoldungsgruppe ihrer letzten 
Verwendung.

(2)  Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit kann in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden. 
Zur Prüfung ihrer Dienstfähigkeit sind Pfar-
rerinnen und Pfarrer verpfl ichtet, sich nach 
Weisung ärztlich untersuchen zu lassen. § 91 
Absatz 3 und 5 ist anzuwenden.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf Weisung 
verpfl ichtet, zur Wiederherstellung ihrer 
Dienstfähigkeit an geeigneten und zumutbaren 
gesundheitlichen und berufl ichen Rehabilitati-
onsmaßnahmen teilzunehmen. 

Teil 7 Beendigung des 
Pfarrdienstverhältnisses

§ 96
Beendigung

Das Pfarrdienstverhältnis endet außer durch den 
Tod durch Entlassung oder Entfernung aus dem 
Dienst.

§ 97
Entlassung kraft Gesetzes

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes 
entlassen, wenn sie
1. die evangelische Kirche durch Austrittser-

klärung oder durch Übertritt zu einer ande-
ren Religionsgemeinschaft verlassen oder

2.  nach § 5 Absatz 1 Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung verlieren oder

3.  den Dienst unter Umständen aufgeben, aus 
denen zu entnehmen ist, dass sie ihn nicht 
wieder aufnehmen wollen oder

4. den Dienst trotz Aufforderung durch den 
Dienstherrn nicht aufnehmen oder

5.  durch ihr Verhalten nach Ablauf einer Be-
urlaubung erkennen lassen, dass sie den 
Dienst nicht wieder aufnehmen wollen oder

6. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder 
Dienstverhältnis zu einem anderen Dienst-
herrn treten, sofern kirchengesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist oder die für die 
Berufung zuständige Stelle keine andere 
Regelung trifft.

(2)  Die für die Berufung zuständige Stelle ent-
scheidet darüber, ob die Voraussetzungen nach 

Antrag nach § 88 Absatz 1 und 2 und des Ru-
hestandes wegen Dienstunfähigkeit nach § 89 
mit dem Ende des Monats, in dem die Verset-
zung in den Ruhestand bekannt gegeben wor-
den ist.

§ 94
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des 

Ruhestandes

(1) Eintritt und Versetzung in den Ruhestand set-
zen die Erfüllung einer versorgungsrechtlichen 
Wartezeit voraus, soweit kirchengesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist.

(2)  Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pfl icht 
der Pfarrerinnen und Pfarrer zur Dienstlei-
stung. Sie scheiden aus ihrer Stelle oder ihrem 
Auftrag aus und verlieren sonstige übertragene 
kirchliche Aufgaben oder Funktionen, soweit 
sie nicht im Einzelfall vorübergehend belassen 
werden. Sie erhalten Versorgungsbezüge nach 
den jeweils geltenden kirchengesetzlichen Be-
stimmungen des Versorgungsrechts. Im Üb-
rigen bleibt ihre Rechtsstellung erhalten.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand behal-
ten Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung. Ih-
nen kann mit ihrer Zustimmung widerrufl ich 
ein pfarramtlicher oder ein anderer kirchlicher 
Dienst übertragen werden. Im kirchlichen In-
teresse können ihnen Beschränkungen in der 
Ausübung von Auftrag und Recht zur öffent-
lichen Wortverkündigung und Sakramentsver-
waltung, insbesondere bei der Vornahme von 
Amtshandlungen, auferlegt werden.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand unter-
stehen weiterhin der Lehr- und Disziplinarauf-
sicht. Sie sind weiterhin zu einer amtsangemes-
senen Lebensführung verpfl ichtet. Sie haben 
insbesondere alles zu vermeiden, was den Zu-
sammenhalt einer Gemeinde oder den Dienst 
anderer Ordinierter erschweren kann.

(5)  Abweichend von den §§ 63 bis 67 bedürfen Ne-
bentätigkeiten keiner Genehmigung. Eine Ne-
bentätigkeit kann unter den Voraussetzungen 
des § 65 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 untersagt 
werden.

§ 95
Wiederverwendung nach Versetzung in den 

Ruhestand

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand kann 
erneut eine ihrer Ausbildung entsprechende 
Stelle oder ein ihrer Ausbildung entsprechender 
Auftrag im Sinne des § 25 übertragen werden, 
wenn die Gründe für die Versetzung in den 
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§ 100
Entlassung auf Antrag

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, 
wenn sie gegenüber dem Dienstherrn schrift-
lich ihre Entlassung verlangen. Die Erklärung 
kann zurückgenommen werden, solange die 
Entlassungsverfügung noch nicht zugegangen 
ist.

(2) Die Entlassung ist für den beantragten Zeit-
punkt auszusprechen. Mit Rücksicht auf dienst-
liche Belange kann sie längstens drei Monate, 
bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- und 
Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des 
Schulhalbjahres oder des Semesters, hinausge-
schoben werden.

(3)  Der Pfarrerin oder dem Pfarrer kann mit der 
Entlassung die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, im Falle der erfolgreichen Bewerbung auf 
eine Stelle in das Pfarrdienstverhältnis zu-
rückzukehren. Die Möglichkeit kann befristet 
werden. Sie ist zu widerrufen, wenn die für die 
Ausübung des pfarramtlichen Dienstes erfor-
derlichen persönlichen Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind.

§ 101
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung

(1)  Die Entlassung wird von der für die Berufung 
zuständigen Stelle verfügt. Sie wird mit dem in 
der Entlassungsverfügung angegebenen Zeit-
punkt, jedoch frühestens mit ihrer Zustellung 
wirksam. In den Fällen der Entlassung nach § 
98 wird der durch das Kirchengesetz bestimmte 
Zeitpunkt der Entlassung mitgeteilt.

(2)  Nach der Entlassung besteht kein Anspruch auf 
Besoldung, Versorgung oder sonstige Leistun-
gen; die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich etwas 
anderes bestimmen. Wird die Entlassung im 
Laufe eines Kalendermonats wirksam, so kön-
nen die für den Entlassungsmonat gezahlten 
Dienstbezüge belassen werden.

(3)  Ein Unterhaltsbeitrag kann widerrufl ich, befri-
stet oder unter Aufl agen als laufende Zahlung 
oder als Einmalzahlung gewährt werden.

(4)  Mit der Entlassung verliert die Pfarrerin oder 
der Pfarrer vorbehaltlich der Regelungen der 
§§ 5 und 29 Absatz 2 Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung sowie das Recht zum Führen 
der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher 
Titel.

Absatz 1 vorliegen und stellt den Tag der Been-
digung des Pfarrdienstverhältnisses fest.

§ 98
Entlassung wegen einer Straftat

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes 
entlassen, wenn sie in einem ordentlichen 
Strafverfahren durch Urteil eines deutschen 
Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu ei-
ner Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt worden sind. Die Ent-
lassung aus dem Dienst wird einen Monat nach 
amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtfüh-
renden Stelle von der Rechtskraft des strafge-
richtlichen Urteils rechtswirksam, spätestens 
einen Monat nach Zugang der amtlichen Mittei-
lung bei der disziplinaraufsichtführenden Stel-
le.

(2)  Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, 
wenn vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 
2 aus kirchlichem Interesse ein Disziplinarver-
fahren eingeleitet oder die Fortsetzung eines 
bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens be-
antragt oder beschlossen wird. Ein Anspruch 
auf Einleitung oder Fortsetzung eines Diszipli-
narverfahrens besteht nicht.

(3)  Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder 
fortgesetzt, so tritt die Pfarrerin oder der Pfar-
rer mit der Einleitung oder Fortsetzung dieses 
Verfahrens in den Wartestand.

(4)  Wird eine Entscheidung, durch die die Ent-
lassung nach Absatz 1 bewirkt worden ist, in 
einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmever-
fahren rechtskräftig durch eine Entscheidung 
ersetzt, die diese Wirkungen nicht hat, so gilt 
das Pfarrdienstverhältnis als nicht unterbro-
chen. Der Pfarrerin oder dem Pfarrer wird, so-
weit möglich, die Rechtsstellung eingeräumt, 
die sie oder er ohne die aufgehobene Entschei-
dung hätte. Die Möglichkeit, aufgrund des im 
gerichtlichen Verfahren festgestellten Sachver-
halts ein Disziplinarverfahren durchzuführen, 
bleibt unberührt.

§ 99
Entlassung ohne Antrag

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, 
wenn sie nicht in den Ruhestand versetzt wer-
den können, weil eine versorgungsrechtliche 
Wartezeit nicht erfüllt ist.

(2)  Die Entlassung wird mit Ablauf des Monats, der 
auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsver-
fügung zugestellt worden ist, wirksam.
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2. Abordnung nach § 77,
3. Zuweisung nach § 78,
4. Versetzung nach § 79,
5. Versetzung in den Wartestand nach § 76 

Absatz 3, § 83 Absatz 2 und § 118 Abs. 6,
6. Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Ab-

satz 4, § 91 Absatz 2 und 4 und § 92 Absatz 
2 und 3,

7.  Entlassung nach den §§ 97 und 98.
 In den Fällen nach den Nummern 3 bis 7 kann 

eine bisher innegehabte Stelle einer anderen 
Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer erst über-
tragen werden, wenn die angefochtene Maßnah-
me bestandskräftig geworden ist.

§ 106
Leistungsbescheid

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können nach Maßgabe ihres Rechts An-
sprüche aus Pfarrdienstverhältnissen durch Lei-
stungsbescheid geltend machen. Die Möglichkeit, 
einen Anspruch durch Erhebung einer Klage zu 
verfolgen, bleibt unberührt.

§ 107
Beteiligung der Pfarrerschaft

(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrecht-
licher Vorschriften für Pfarrerinnen und Pfar-
rer, die nach Artikel 10 a der Grundordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland für 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse gelten sollen, erhält der Ver-
band evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer 
in Deutschland e.V. Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Die Beteiligung der Pfarrerschaft bei 
der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher 
Vorschriften der Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse richtet sich nach 
dem dort jeweils geltenden Recht.

(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können die Beteiligung von Vertre-
terinnen und Vertretern der Pfarrerschaft bei 
Einzelmaßnahmen je für ihren Bereich regeln. 

 
Teil 9 Sondervorschriften

§ 108
Privatrechtliches Dienstverhältnis

(1) In begründeten Einzelfällen können Pfarre-
rinnen und Pfarrer in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt werden.

(2) Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gel-

§ 102
Entfernung aus dem Dienst

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das 
Disziplinarrecht geregelt.

Teil 8 Rechtsschutz, Verfahren und 
Beteiligung der Pfarrerschaft 

§ 103
Verwaltungsverfahren

Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit 
nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die 
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens- und 
-zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, soweit diese nicht zu den Bestim-
mungen dieses Kirchengesetzes in Widerspruch ste-
hen oder soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder 
anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt 
ist. 

§ 104
Allgemeines Beschwerde- und Antragsrecht

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können Anträge 
und Beschwerden vorbringen. Hierbei ist der 
Dienstweg einzuhalten.

(2)  Richtet sich die Beschwerde gegen die unmit-
telbare Vorgesetzte oder den unmittelbaren 
Vorgesetzten, so kann sie unmittelbar bei der 
nächsthöheren vorgesetzten Stelle eingereicht 
werden.

(3)  Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir-
kung.

 
§ 105

Rechtsweg, Vorverfahren

(1)  Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrdienst-
verhältnis ist nach Maßgabe des in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen 
jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den 
kirchlichen Verwaltungsgerichten eröffnet.

(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse regeln je für ihren Bereich, ob vor Er-
öffnung des Rechtswegs ein Vorverfahren erfor-
derlich ist.

(3)  Widerspruch und Anfechtungsklage gegen fol-
gende Maßnahmen haben keine aufschiebende 
Wirkung:
1. Untersagung der Dienstausübung nach § 21 

Absatz 3, § 22 Absatz 4 und § 60 Absatz 1,
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§ 110
Pfarrdienst in einer evangelischen 

Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft 
im Ausland

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können mit ihrer 
Zustimmung befristet für die Dauer der Beur-
laubung aus einem Pfarrdienstverhältnis nach 
Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitar-
beit der Evangelischen Kirche in Deutschland 
in der Ökumene von der Evangelischen Kirche 
in Deutschland zu einer evangelischen Gemein-
de deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland 
oder zu einer evangelischen Kirche im Ausland 
entsandt werden und mit ihr ein Dienstverhält-
nis begründen.

(2) Hierzu wird ein Entsendungsverhältnis zur 
Evangelischen Kirche in Deutschland nach 
Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitar-
beit der Evangelischen Kirche in Deutschland 
in der Ökumene begründet. Dieses beinhaltet 
ein Aufsichts- und Fürsorgeverhältnis der ent-
sandten Pfarrerinnen und Pfarrer zur Evange-
lischen Kirche in Deutschland nach Maßgabe 
des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in der 
Ökumene. Pfarrerinnen und Pfarrer im Entsen-
dungsverhältnis stehen weiter unter der Lehr- 
und Disziplinaraufsicht des Dienstherrn, der 
sie beurlaubt hat.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienstverhältnis 
der Evangelischen Kirche in Deutschland kön-
nen mit ihrer Zustimmung einer evangelischen 
Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im 
Ausland zugewiesen werden.

§ 111
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt

(1)  In das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt 
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3) kann beru-
fen werden, wer regelmäßig einen geordneten 
kirchlichen Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 
versehen soll und die Voraussetzungen für die 
Ordination gemäß § 4 Absatz 1 und für die Be-
rufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
gemäß § 9 erfüllt.

(2) Die Amtsbezeichnung im Pfarrdienstverhältnis 
im Ehrenamt lautet „Pfarrerin im Ehrenamt“ 
oder „Pfarrer im Ehrenamt“.

(3) Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt wird 
durch die Berufung zur Pfarrerin oder zum 
Pfarrer im Ehrenamt unter Berufung in das 
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt begründet.

(4)  Die Berufungsurkunde muss die Worte: „unter 
Berufung in das Pfarrdienstverhältnis im Eh-
renamt“ enthalten.

ten sinngemäß, soweit sie nicht das Bestehen 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses 
voraussetzen. Die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse können je für ihren 
Bereich etwas anderes regeln. Bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses wegen Bezuges einer 
Rente oder vergleichbaren Leistung bleiben die 
Rechte aus der Ordination erhalten. § 94 Ab-
satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

§ 109
Pfarrdienstverhältnis auf Zeit 

(1)  Für das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit (§ 2 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2) gelten die Vorschriften 
über das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
entsprechend, soweit nicht in diesem Kirchen-
gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit wird durch 
die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf 
Zeit begründet. Gleichzeitig erfolgt die Beru-
fung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer, wenn die-
se nicht bereits gemäß § 10 Absatz 1 oder § 20 
Absatz 1 erfolgt ist.

(3)  Die Berufungsurkunde muss die Worte: „in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Zeit berufen“ enthal-
ten.

(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Zeit sind kraft Gesetzes auch ent-
lassen durch
1. Zeitablauf,
2. Widerruf der Beurlaubung nach Absatz 6,
3. Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand 

nach Absatz 7,
4. Beendigung ihres öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnisses auf Lebenszeit,
5. Verlust der Stelle oder des Auftrages im 

Sinne des § 25 aufgrund einer Disziplinar-
entscheidung.

(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Zeit können im Einvernehmen mit 
dem beurlaubenden Dienstherrn vorzeitig ent-
lassen werden, wenn festgestellt wird, dass die 
Voraussetzungen einer Versetzung in den War-
testand nach § 83 Absatz 2 vorliegen.

(6) Die Beurlaubung kann durch den beurlau-
benden Dienstherrn im Einvernehmen mit dem 
Dienstherrn des Pfarrdienstverhältnisses auf 
Zeit widerrufen werden.

(7)  Eintritt und Versetzung in den Ruhestand erfol-
gen bei dem beurlaubenden Dienstherrn nach 
Maßgabe des bei ihm geltenden Rechts im 
Einvernehmen mit dem Dienstherrn des Pfarr-
dienstverhältnisses auf Zeit.
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der Ordination ruhen im Sinne des § 5 Absatz 
5 Satz 2, sofern nicht etwas anderes bestimmt 
wird. Die Verpfl ichtung einen Auftrag zu über-
nehmen, bleibt bestehen, sofern die Pfarrerin 
oder der Pfarrer im Ehrenamt nicht beurlaubt 
ist. Die Rechte und Pfl ichten aus dem Pfarr-
dienstverhältnis, insbesondere Lebensfüh-
rungs- und Verschwiegenheitspfl ichten, bleiben 
bestehen, soweit das Ruhen nicht entgegen-
steht.

§ 114
Besondere Regelungen für 

Pfarrdienstverhältnisse im Ehrenamt 

(1)  Die Unfallfürsorge für Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Ehrenamt und ihre Hinterbliebenen richtet 
sich nach den Vorschriften des Beamtenversor-
gungsgesetzes des Bundes zum Dienstunfall-
schutz der Ehrenbeamten. Die Evangelische 
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je 
für ihren Bereich eine andere Regelung treffen.

(2) Abweichend von den §§ 63 bis 67 bedürfen 
Nebentätigkeiten keiner Genehmigung. Eine 
Nebentätigkeit kann nur unter den Vorausset-
zungen des § 65 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 
untersagt werden.

(3) Ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt kann 
nicht in ein Pfarrdienstverhältnis anderer Art, 
ein solches Pfarrdienstverhältnis nicht in ein 
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt umgewan-
delt werden.

(4)  Das Nähere, insbesondere die mögliche Teil-
nahme der Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehren-
amt an Pfarrkonventen und Sitzungen des Lei-
tungsorgans der Gemeinde oder Einrichtung, in 
der sie regelmäßig Dienst tun, regeln die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
je für ihren Bereich.

Teil 10 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 115
Zuständigkeiten, Anstellungskörperschaften, 

Beteiligung kirchlicher Stellen

Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere 
Zuständigkeit bestimmt ist, ist für Entscheidungen 
nach diesem Kirchengesetz die jeweilige ober-
ste kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die 
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kön-
nen die in diesem Kirchengesetz bestimmten An-
stellungskörperschaften, sowie die Zuständigkeiten 
und Beteiligungen kirchlicher Stellen oder Amts-

(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt erhalten 
keine Besoldung und keine Versorgung.

(6)  Für das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt gel-
ten die Vorschriften über das Pfarrdienstver-
hältnis auf Lebenszeit entsprechend, soweit sie 
nicht ein besoldetes Dienstverhältnis vorausset-
zen und soweit in diesem Kirchengesetz nicht 
etwas anderes bestimmt ist. Keine Anwendung 
fi nden die Regelungen über Aufnahmealter, Er-
reichbarkeit, Residenzpfl icht, Abordnung, Zu-
weisung, Versetzung, Wartestand, Ruhestand 
und Entlassung bei Eintritt in ein anderes öf-
fentliches Amts- oder Dienstverhältnis.

§ 112
Auftrag im Pfarrdienstverhältnis im 

Ehrenamt

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern im Ehrenamt wird 
ein regelmäßig wahrzunehmender Auftrag, ins-
besondere ein Predigtauftrag übertragen. Der 
Auftrag kann zeitlich befristet werden. Er ist 
örtlich zu beschränken. Der Auftrag soll durch 
eine Dienstbeschreibung geregelt werden. 
Übertragung und Änderung eines Auftrages 
bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder 
des Pfarrers.

 
(2)  Der Auftrag endet

1.  mit Ablauf seiner Befristung,
2.  auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers 

im Ehrenamt,
3.  auf Antrag der Gemeinde oder Einrichtung, 

in der der Auftrag ausgeübt wird,
4.  auf Antrag einer aufsichtführenden Person 

oder Stelle,
5.  mit Verlegung der Hauptwohnung außerhalb 

der Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, in der zuletzt ein geordneter 
kirchlicher Dienst ausgeübt wurde, sofern 
nicht im Einzelfall eine andere Regelung 
getroffen wird.

§ 113
Beendigung und Ruhen des 

Pfarrdienstverhältnisses im Ehrenamt

(1)  Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt endet 
außer in den in diesem Kirchengesetz genann-
ten Fällen bei Erreichen der Regelaltersgrenze 
(§ 87), bei Dienstunfähigkeit (§ 89) und wenn 
innerhalb von drei Jahren seit Beendigung 
eines Auftrages kein anderer Auftrag übertra-
gen wurde. § 5 fi ndet Anwendung.

(2)  Nach Beendigung eines Auftrages ruht das 
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt bis zur Er-
teilung eines neuen Auftrages. Die Rechte aus 
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dieses Kirchengesetzes die Amtsbezeichnung 
„Pfarrerin“ oder „Pfarrer“ ausschließlich im 
Falle des Innhabens einer Pfarrstelle verwen-
den, können Pfarrdienstverhältnisse im Ehren-
amt als Pastorenverhältnisse im Ehrenamt mit 
der Amtsbezeichnung „Pastorin im Ehrenamt“ 
oder „Pastor im Ehrenamt“ begründen. Glied-
kirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchen-
gesetzes Ordinierte im Sinne des § 111 Absatz 
1 in ein Prädikantenverhältnis berufen, können 
von der Anwendung der §§ 111 bis 114 ganz 
oder teilweise absehen. 

(4)  In Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttre-
ten dieses Kirchengesetzes aus kirchenverfas-
sungsrechtlichen Gründen keine Visitation vor-
sieht, fi ndet § 57 keine Anwendung.

(5) Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes Bestimmungen zum 
Vorruhestand oder von diesem Kirchengesetz 
abweichende Regelungen zur Dauer von Beur-
laubungen enthält, können diese Regelungen 
beibehalten. Die Gliedkirchen können aus 
dringenden kirchlichen Gründen vorsehen, 
dass Pfarrerinnen und Pfarrer vor Begründung 
eines Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit 
ohne ihren Antrag im Teildienst beschäftigt 
werden können.

(6) Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkir-
chen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer mit 
Genehmigung auf eine ihnen übertragene Stel-
le verzichten können, können fortgeführt wer-
den. Nach Genehmigung des Verzichts soll der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer vorläufi g eine ande-
re Aufgabe übertragen werden. Ist die Übertra-
gung einer anderen Stelle oder eines anderen 
Auftrages im Sinne des § 25 innerhalb eines 
Jahres nach Genehmigung des Verzichts nicht 
durchführbar, werden diese Pfarrerinnen und 
Pfarrer in den Wartestand versetzt.

(7) Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkir-
chen, die für die Versetzung und die Versetzung 
in den Wartestand engere Voraussetzungen vor-
sehen, können ganz oder teilweise beibehalten 
werden.

(8) Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes keine Versetzung in 
den Wartestand vorsieht, können von der An-
wendung der Regelungen über den Wartestand 
ganz oder teilweise absehen. 

 
§ 119

Bestehende Pfarrdienstverhältnisse

(1)  Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes be-
stimmen sich die Rechtsverhältnisse der Pfar-
rerinnen und Pfarrer nach diesem Kirchenge-
setz.

trägerinnen und Amtsträger je für ihren Bereich in 
eigener Weise regeln.

§ 116
Vorbehalt für Staatskirchenverträge

und Bestimmungen im Zusammenhang mit 
dem öffentlichen Dienst 

(1)  Besondere Bestimmungen in Verträgen mit 
dem Bund und mit den Ländern werden durch 
dieses Kirchengesetz nicht berührt.

(2)  Soweit für ordinierte Hochschullehrerinnen 
und -lehrer der evangelischen Theologie an 
staatlichen Hochschulen oder für Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Dienst anderer Personen des 
öffentlichen Rechts besondere Rechtsverhält-
nisse bestehen, bleiben diese unberührt.

§ 117
Regelungszuständigkeiten

(1)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse treffen die zur Ausführung dieses 
Kirchengesetzes erforderlichen Regelungen. 
Sie können insbesondere Regelungen zur Aus-
gestaltung des Verfahrens erlassen. Abwei-
chungen von Bestimmungen dieses Kirchen-
gesetzes sind nur in den gesondert genannten 
Fällen möglich.

(2)  Die Bestimmungen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, der Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse zu Ausbildung, 
Prüfung, Besoldung, Versorgung, Erstattungen 
und sonstigen Leistungen, zur Errichtung und 
Besetzung von Stellen und Erteilung von Auf-
trägen sowie zu Haushalt, Visitation und Lehr-
beanstandung bleiben unberührt.

§ 118
Übergangsbestimmungen

(1) Die Gliedkirchen können die Begründung mit-
telbarer Pfarrdienstverhältnisse vorsehen.

(2) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die 
Ordination erst im Laufe der Probezeit oder bei 
der Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf 
Lebenszeit stattfi ndet, sofern ihr Recht dies bei 
Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorsieht.

(3)  Neben einer Amtsbezeichnung nach diesem 
Kirchengesetz kann eine bei Inkrafttreten die-
ses Kirchengesetzes nach dem Herkommen mit 
einer Stelle verbundene oder nach dem Recht 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse bisher übliche Bezeichnung geführt 
werden. Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten 
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setz vom 15. November 2007 (ABl. VELKD Bd. VII 
S. 376) tritt mit Inkrafttreten des Kirchengesetzes 
zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarre-
rinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.
EKD) vom 10. November 2010 (ABl. EKD 2010 S. 
307) für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir-
chen außer Kraft.

Artikel 3
Zustimmung zum Kirchengesetz über 
die Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland

Dem Kirchengesetz zur Regelung der Dienstver-
hältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz 
der EKD – PfDG.EKD) vom 10. November 2010 
(ABl. EKD 2010 S. 307) wird auf Grund von Artikel 
24a i. V. m. Artikel 24 der Verfassung der Verei-
nigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands mit Wirkung für die Vereinigte Kirche und 
ihre Gliedkirchen zugestimmt. 

Artikel 4
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands 
zur Ergänzung des Kirchengesetzes 
zur Regelung der Dienstverhältnisse 
der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetz der 
VELKD – PfDGErgG.VELKD)

I. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen für die Pfarrer 

und Pfarrerinnen der VELKD und ihrer 
Gliedkirchen

§ 1
Geltungsbereich

Die Bestimmungen des ersten Abschnitts gelten 
gemeinsam für die Pfarrer und Pfarrerinnen im 
Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) und ihrer Gliedkir-
chen. 

§ 2
(Zu § 4 Abs. 4 und 5 PfDG.EKD)

Mit der Verpfl ichtung auf das Bekenntnis ihrer 
Kirche werden die zu Ordinierenden im Bereich 
der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen auf 
das evangelisch-lutherische Bekenntnis verpfl ichtet. 
In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 

(2)  Erworbene Rechte bleiben unberührt.

§ 120
Inkrafttreten

(1)  Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische 
Kirche in Deutschland am 1. Januar 2011 in 
Kraft.

(2)  Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die 
Gliedkirchen in Kraft, nachdem sie ihre Zu-
stimmung erklärt haben. Für die Vereinigte 
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands 
und ihre Gliedkirchen tritt es in Kraft, nach-
dem die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands ihre Zustimmung erklärt 
hat. Zustimmungen können bis zum 31. De-
zember 2012 erklärt werden. Den Zeitpunkt, 
zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, be-
stimmt der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland durch Verordnung.

§ 121
Außerkrafttreten

Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können dieses Kirchengesetz jeder-
zeit je für ihren Bereich außer Kraft setzen. Für 
die Gliedkirchen der Vereinigten Evan¬gelisch-
Lutherische Kirche Deutschlands kann das Außer-
kraftsetzen nur durch die Vereinigte Evangelisch-
Lutherische Kirche Deutschlands erklärt werden. 
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem 
Zeitpunkt das Kirchengesetz jeweils außer Kraft ge-
treten ist.

2. Kirchengesetz der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands zur Neuordnung des 
Pfarrdienstrechts (Pfarrdienstrechtsneu-
ordnungsgesetz VELKD) (PfDRNOG.
VELKD) 

Vom 8. November 2011

Artikel 2
Außerkrafttreten des Kirchengesetzes 
zur Regelung des Dienstes der Pfarrer 
und Pfarrerinnen in der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands

Das Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der 
Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Pfarrer-
gesetz – PfG) vom 17. Oktober 1995 (ABl. VELKD 
Bd. VI S. 274), zuletzt geändert durch Kirchenge-
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§ 7
(Zu § 81 PfDG.EKD)

(1) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, 
die eine Stelle innehaben, können auf Antrag 
versetzt werden, wenn sie mindestens zehn Jah-
re in derselben Gemeinde tätig sind und das 57. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Einen 
Antrag auf Einleitung des Versetzungsverfah-
rens können das für die Besetzung der Stelle 
zuständige Leitungsorgan der Gemeinde und 
der Visitator oder die Visitatorin stellen. Das 
Versetzungsverfahren kann auch von Amts we-
gen eingeleitet werden, soweit das gliedkirch-
liche Recht dieses vorsieht. 

(2) Wird nicht innerhalb einer Entscheidungsfrist 
von drei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß 
Absatz 1 Satz 1 ein Versetzungsverfahren ein-
geleitet, kann ein erneutes Versetzungsverfah-
ren erst nach Ablauf einer weiteren Frist von 
mindestens fünf Jahren eingeleitet werden. Das 
Recht der Gliedkirchen kann den Beginn der 
Entscheidungsfrist nach Satz 1 an besondere 
Verfahrensvoraussetzungen knüpfen. 

(3)  Die Frist gemäß Absatz 1 beginnt mit der Über-
tragung der Stelle. Neuordnungen des mit der 
Stelle verbundenen Dienstbereichs (§ 27 Abs. 
1 PfDG.EKD) bleiben für die Berechnung der 
Fristen nach Absatz 1 und 2 unberücksichtigt. 

(4)  Das Nähere zu den Voraussetzungen und zum 
Verfahren einer Versetzung können die Verei-
nigte Kirche und die Gliedkirchen je für ihren 
Bereich regeln.

§ 8
(Zu § 107 Abs. 2 PfDG.EKD)

(1)  Der jeweils in der Gliedkirche zuständigen Ver-
tretung der Pfarrerschaft ist in folgenden Fällen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben: 
1.  vor einer Beendigung des Pfarrdienstver-

hältnisses auf Probe nach § 14 Abs. 2 PfDG.
EKD, 

2.  vor einer Abordnung nach § 77 Abs. 2 
PfDG.EKD, 

3.  vor einer Versetzung nach § 79 Abs. 2 Nr. 4 
bis 6 PfDG.EKD, 

4.  während eines Feststellungsverfahrens nach 
§ 80 Abs. 2 PfDG.EKD, 

5.  vor einer Versetzung in den Wartestand 
nach § 83 Abs. 2 PfDG.EKD, 

6.  vor einer Versetzung in den Ruhestand nach 
§ 88 Abs. 4, § 91 Abs. 2, § 92 Abs. 2 und 3 
PfDG.EKD. 

(2)  Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich 
weitere Beteiligungsrechte der jeweils zustän-

kann die Bekenntnisverpfl ichtung nach Absatz 4 
der Präambel in Verbindung mit Artikel 17 der Kir-
chenverfassung gestaltet werden. 

§ 3
(Zu § 6 Abs. 2 PfDG.EKD)

Hat der Betroffene Auftrag und Recht zur öffentli-
chen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
nach den Vorschriften über ein Lehrbeanstandungs-
verfahren verloren, so ist vor dem erneuten Anver-
trauen 
1.  das Benehmen mit der Kirche herzustellen, die 

den Verlust von Auftrag und Recht zur öffent-
lichen Wortverkündigung und Sakramentsver-
waltung festgestellt hat, und 

2.  die Zustimmung der Bischofskonferenz der Ver-
einigten Kirche einzuholen. 

§ 4
(Zu § 7 Abs. 3 PfDG.EKD)

(1)  Die Ordination von Pfarrern und Pfarrerinnen, 
die in einer Mitgliedskirche des Lutherischen 
Weltbundes vollzogen wurde, wird aufgrund 
der im gemeinsamen evangelisch-lutherischen 
Bekenntnis begründeten Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft von der Vereinigten Kirche 
und ihren Gliedkirchen anerkannt. 

(2)  Die in einer anderen Kirche vollzogene Ordina-
tion wird anerkannt, wenn die Vereinigte Kir-
che und ihre Gliedkirchen mit dieser Kirche in 
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft stehen.  

§ 5
(Zu § 7 Abs. 4 PfDG.EKD)

Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf das 
evangelisch-lutherische Bekenntnis verpfl ichtet wor-
den sind, sind bei der Übernahme in den Dienst der 
Vereinigten Kirche oder einer Gliedkirche auf das 
evangelisch-lutherische Bekenntnis zu verpfl ichten. 
In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
sind Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf 
eines der gemäß der Kirchenverfassung geltenden 
Bekenntnisse verpfl ichtet worden sind, bei der 
Übernahme in den Dienst auf eines dieser Bekennt-
nisse zu verpfl ichten. 

§ 6
(Zu § 45 Abs. 1 PfDG.EKD)

Die Voraussetzungen, das Verfahren und die 
Rechtsfolgen im Falle einer Beanstandung der Leh-
re werden durch das Kirchengesetz über das Ver-
fahren bei Lehrbeanstandungen der Vereinigten 
Kirche (LehrbG.VELKD) geregelt. 
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digen Vertretung der Pfarrerschaft bei Einzel-
maßnahmen regeln.

3. Zweite Verordnung des Rates der 
EKD über das Inkrafttreten des 
Pfarrdienstgesetzes der EKD

Vom 10. Dezember 2011

Aufgrund von Artikel 26 a Absatz 7 Satz 3 
der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland verordnet der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland:

§ 1

Das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. Novem-
ber 2010 (ABl.EKD S. 307) tritt am 1. Januar 2012 
in Kraft in der
 - Evangelischen Landeskirche Anhalts,
 - Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz,
 - Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck,
 - Evangelisch-reformierten Kirche, 
 - Lippischen Landeskirche und 
 - in der Union Evangelischer Kirchen in der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland.

§ 2

(1)  Das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. No-
vember 2010 (ABl.EKD S. 307) tritt am 1. Juli 
2012 in der Vereinigten Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Deutschlands in Kraft.

(2)  Es tritt in den folgenden ihrer Gliedkirchen 
1. am 1. Januar 2012 in Kraft:

 - in der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland.

2. am 1. Juli 2012 in Kraft: 
 -  in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern, 
 -  in der Evangelisch-lutherischen Kirche in 

Braunschweig, 
 -  in der Evangelisch-lutherischen Landes-

kirche Hannovers, 
 -  in der Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirche Sachsens,
 -  in der Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirche Schaumburg-Lippe.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 16. Dezember 2011 in 
Kraft.
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Nr. 52 Eingliederung der Kirchengemein-
de Neersen in den Kirchengemein-
deverband „Verband evangelisch-
lutherischer Kindertagesstätten im 
Kirchenkreis Hameln-Pyrmont“ und 
Änderung der Satzung

Urkunde

Gemäß § 101 Absatz 1 Satz 1 der Kirchengemein-
deordnung wird nach Anhörung der Beteiligten Fol-
gendes angeordnet:

§ 1

Die Evangelisch-lutherische Paulus-Kirchen-
gemeinde Neersen in Bad Pyrmont (Kirchenkreis 
Hameln-Pyrmont) wird in den Verband evangelisch-
lutherischer Kindertagesstätten im Kirchenkreis 
Hameln-Pyrmont eingegliedert.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
2011 in Kraft.

Ha n nover, den 13. Juli 2012

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

II. Verfügungen

Änderung der Satzung des Verbandes 
evangelisch-lutherischer Kindertagesstätten 

im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont

Gemäß § 104 Absatz 1 Satz 2 Kirchengemeinde-
ordnung genehmigen wir die vom Verbandsvorstand 
am 19. September 2011 beschlossene Satzungsän-
derung:
1. Dem § 1 Absatz 1 werden folgende Wörter an-

gefügt:
 „• Evangelisch-lutherische Paulus-Kirchenge-

meinde Neersen“
2. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)  Die Wörter „die bisher von den Mitgliedern 
des Kindertagesstättenverbandes getragen 
wurden,“ werden gestrichen.

b)  Folgende Wörter werden angefügt:
 „• Ev. Kinderspielkreis Neersen, Neersen 5, 

31812 Bad Pyrmont
 • Hameln mini group, Langes Feld, 31789 

Hameln“
3. § 2 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
 „Zu diesem Zweck übernimmt der Kinderta-

gesstättenverband die Trägerschaft der vorge-
nannten Kindertagesstätten.“

4. Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt:
 „(5) Der Kindertagesstättenverband kann auf-

grund gesonderter Betriebsführungsverträge 
die Trägerschaft für betriebliche Tageseinrich-
tungen für Kinder im Bereich des Kirchen-
kreises Hameln-Pyrmont übernehmen. Wird 
eine dieser betrieblichen Tageseinrichtungen 
für Kinder nicht einem Mitglied des Kinder-
tagesstättenverbandes zugeordnet, übernimmt 
der Verbandsvorstand die in dieser Satzung 
dem Kirchenvorstand zugewiesenen Aufgaben 
und Befugnisse.“

5. Dem § 12 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: „Für den Fall einer betrieblichen Kin-
dertageseinrichtung im Sinne des § 2 Abs. 5 
Satz 2 fallen die allgemeinen Vermögenswerte 
proportional zu den Haushaltsvolumina und die 
zweckbestimmten Vermögenswerte ganz dem 
Kirchenkreis zu.“

Ha n nover, den 13. Juli 2012

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer
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(2) Aus dem Grundvermögen des Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg gehen 
folgende Grundstücke auf den Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
über:

Grundbuch von Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Wolfsburg 11520 Wolfsburg 6 285/14 0,2448

Wolfsburg 11520 Wolfsburg 9 5/411 0,0013

Wolfsburg 11520 Wolfsburg 9 5/412 0,0218

§ 4

Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreisverband 
Wittingen-Wolfsburg wird aufgehoben. Rechtsnach-
folger ist der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis 
Wolfsburg-Wittingen.

§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
§ 2 Absatz 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft.

Ha n nover, den 17. August 2012

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 53 Zusammenlegung der evangelisch-lu-
therischen Kirchenkreise Wittingen 
und Wolfsburg und Aufhebung des 
Evangelisch-lutherischen Kirchen-
kreisverbandes Wittingen-Wolfsburg

Urkunde

Gemäß Artikel 51 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten Folgendes angeord-
net:

§ 1

(1)  Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wit-
tingen und der Evangelisch-lutherische Kir-
chenkreis Wolfsburg werden zum Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
vereinigt. Dieser ist Rechtsnachfolger der evan-
gelisch-lutherischen Kirchenkreise Wittingen 
und Wolfsburg. 

(2)  Die Superintendentur des Evangelisch-luthe-
rischen Kirchenkreises Wolfsburg wird Su-
perintendentur des Evangelisch-lutherischen 
Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Diese 
bleibt mit der I. Pfarrstelle der Evangelisch-lu-
therischen Stadtkirchengemeinde in Wolfsburg 
verbunden. Die Superintendentur des Evange-
lisch-lutherischen Kirchenkreises Wittingen 
wird aufgehoben.

§ 2

(1)  Hinsichtlich des Verfahrens zur Neubildung 
der Kirchenkreistage zum 1. Januar 2013 gel-
ten die in § 1 Absatz 1 geregelten Neuord-
nungen bereits als vollzogen. Die zuständigen 
Gremien wirken für das Verfahren der §§ 8 ff. 
der Kirchenkreisordnung in geeigneter Weise 
zusammen.

(2)  Die Bildung der Kirchenkreisvorstände richtet 
sich nach § 92b Absatz 2 Kirchenkreisordnung.

§ 3

(1)  Aus dem Grundvermögen des Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreises Wittingen geht 
folgendes Grundstück auf den Evangelisch-lu-
therischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
über:

Grundbuch von Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Wittingen 3596 Wittingen 9 143/9 0,1813
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III. Mitteilungen

Nr. 53 Rundverfügungen des Landeskirchenamtes vom 1. April bis 30. Juni 2012

1. An die Superintendenturen und die Kirchenkreisvorstände

Nr. Datum Aktenzeichen Betr.:

K 4/2012 31. Mai 
2012

740-5 / 64 R 490 Verbindliche Standards für die Einführung der Doppik 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-
vers und den ihr angeschlossenen Kirchenkreisen, -ge-
meinden und Einrichtungen

K 5/2012 21. Juni 
2012

4050 / 244050 / 
24
R 145

Visitation von Kirchengemeinden; hier: Zeitplan, Leit-
fragen, Datenanhang

2. An alle Pfarrämter und Kirchenvorstände

Nr. Datum Aktenzeichen Betr.:

G 1/2012 3. April 
2012

GenA 3033-6/72, 
73
R 230

Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG) - Erlaubnispfl icht für die Überlassung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zur Arbeitsleistung an 
Dritte

G 2/2012 19. April 
2012

GenA 303-6 / 72 
R 350

Neues Niedersächsisches Gaststättengesetz (NGastG) 
seit dem 01.01.2012 - Anwendbarkeit des NGastG auf 
Kirchengemeindefesten

G 3/2012 8. Mai 2012 GenA 3004-6 / 72
R 363

Einwilligung zur Aussage gemäß § 8 Mitarbeitergesetz 
im Rahmen des Schutzauftrages bei Kindeswohlge-
fährdung
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IV. Stellenausschreibungen

Der Kirchenkreis Leine-Solling schreibt zum 01.01.2013 (oder später) folgende Stelle aus

Leiter eines Kirchenkreisamts (m/w)

Die Stelle ist nach BesGr A 14 KBBVG dotiert; die Einweisung in die Planstelle ist abhängig von der Erfül-
lung der laufbahnrechtlichen Vorschriften.

Das Kirchenkreisamt mit Hauptsitz in Northeim und einer Außenstelle in Uslar leistet Verwaltungshil-
fe insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Haushalts- und Kassenwesen sowie Liegenschafts- und 
Bauwesen für den Kirchenkreis, 2 Kindertagesstättenverbände und über 50 Kirchen- und Kapellenge-
meinden mit verschiedenen Dienststellen und Einrichtungen. Zum Kirchenkreis gehören z.Zt. etwa 65.000 
Gemeindeglieder.

Wir verstehen das Kirchenkreisamt als modernen Dienstleister mit hoher Kundenorientierung. Entspre-
chend muss die neue Leitung in der Lage sein, den hier erreichten Stand fortzusetzen und auszubauen. 
Folgende Grundanforderungen setzen wir voraus:

 - Langjährige Erfahrungen und Personalverantwortung im Leitungsbereich oder erweiterten Leitungsbe-
reich einer Verwaltung oder vergleichbaren Einrichtung,

 - Ausgeprägte Sozialkompetenz,
 - Ausgeprägte Dienstleistermentalität,
 - Betriebswirtschaftliches und interdisziplinär orientiertes Denken,
 -  Gute Kenntnisse in gängigen MS-Offi ce-Produkten.

Zu den Kernaufgaben der Amtsleitung gehören:

 -  Leitung eines Kirchenkreisamtes mit ca. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
 -  Betreuung und Beratung des Kirchenkreisvorstands Leine-Solling,
 -  Betreuung und Beratung weiterer Gremien und Ausschüsse nach Bedarf,
 - Verhandlungen mit externen Stellen,
 - Entwicklung von Konzepten.

Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet. Die Betreuung von Gremien erfolgt regelmäßig in den Abendstunden. 
Bewerberinnen und Bewerber müssen über die Befähigung für den gehobenen, nichttechnischen Verwal-
tungsdienst bzw. die Laufbahngruppe 2 (erstes Einstiegsamt) verfügen; eine betriebswirtschaftliche Zu-
satzausbildung ist von Vorteil. Ein Wohnsitz innerhalb des Kirchenkreises wird grundsätzlich erwartet. 
Einstellungsvoraussetzung ist die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche. Hierzu wird gebeten, einen 
entsprechenden Hinweis in den Bewerbungsunterlagen aufzunehmen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis zum 30.09.2012 an:

Superintendent Heinz Behrends, 
Entenmarkt 2, 
37154 Northeim
Telefon: 05551/911638, 
E-Mail: Heinz.Behrends@evlka.de


